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EE CiI 4 AL,

Friedensvertrag

zwiſchenDeutſchland,Öſterreich-Ungarn,

Bulgarienund derTürkeieinerſeitsund der

UkrainiſchenBolksrepublikandererſeits.





Da das ukrainiſcheVolk ſichim Laufedes gegenwärtigenWeltkriegesals

unabhängigerklärtund den Wunſchausgedrückthat,zwiſchender Ukrainiſchen

Volksrepublifund den mit Rußlandim KriegelefindlichenMächten den Friedens-

zuſtandherzuſtellen,habendieRegierungenDeutſchlands,Öſterreich-Ungarns,Bul-

gariensund der Türkeibeſchloſſen,mit derRegierungderUkrainiſchenVolksrepublik

einen Friedensvertragzu vereinbaren;ſiewollen damit den erſtenSchritttun

zu einem dauerhaftenund für alle Teile ehrenvollenWeltfrieden,der nicht

nur den Schre>niſſendes Kriegesein Ende ſeven,ſondernauchzur Wiederher-

ſtellungder freundſchaftlichenBeziehungenzwiſchenden Völkern aufpolitiſchem,

rechtlichem,wirtſchaftlichemund geiſtigemGebieteführenſoll.Zu dieſemZwecke

ſinddie Bevollmächtigtender vorbezeichnetenRegierungen,nämlich

fürdie KaiſerlichDeutſcheRegierung:
derStaatsſekretärdesAuswärtigenAmts,KaiſerlicherWirklicherGeheimer

Rat,Herr Richardvon Kühlmann,

fürdie k.u. f.gemeinſameoeſterreichiſh-ungariſcheRegierung:

der Miniſterdes Kaif.und Kön. Hauſesund des Äußern,Sr. k.u. k.

Apoſt.MajeſtätGeheimerRat,Ottokar Graf Czernin von und

zu Chudeniß,

fürdie KöniglichBulgariſcheRegierung:
der Miniſterpräſident,Herr Dr. WaſſilRadoslavoff,
der Geſandte,HerrAndrea Toſcheff,
der Geſandte,HerrIvan Stoyanovitch,
der Militärbevollmächtigte,HerrOberſtPeterGantchew,

Herr Dry. TheodorAnaſtaſoff,

fürdie KaiſerlichOsmaniſcheRegierung:
S. H. der GroßweſirTalaat Paſcha,
der Miniſterdes ÄußernAhmet NeſſimiBey,
S. H. IbrahimHakki Paſcha,
der General der KavallerieAhmet JzzetPaſcha,
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für die Regierung der UkrainiſchenVolksrepublif:
die Mitgliederder UkrainiſchenJentralrada

Herr AlexanderSſewr]juk,

Herr MyfkolaLjubynsjkyjund

Herr Mvykola Lewitsjkyj,

zur Einleitungvon Friedensverhandlungenin Breſt-Litowſkzuſammengetreten
und laben ſich,nah Vorlageibrerin guterund gehörigerForm befundenen

Vollmachten,über-folgendeBeſtimmungengeeinigt:

Artikel [.

Deutſchland,Öſterreich-Ungarn,Bulgarienund die Türkei einerſeitsund

die UkrainiſcheVolksrepublikandererſeitserklären,daßderKriegszuſtandzwiſchen

ihnenbeendetiſt.Die vertragſchließeudenParteienſindentſchloſſen,miteinander

fortanin Friedenund Freundſchaftzu leben.

Artikel [1.

1. JwiſchenOeſterreich-Ungarneinerſeitsund der UkrainiſchenVolfksrepublik

andererſeitswerden,inſoweitdieſebeidenMächteaneinandergrenzenwerden,jene

Grenzenbeſtehen,welche vor Ausbruchdes.gegenwärtigenKriegeszwiſchender

Oeſterreichiſch-UngariſchenMonarchieund Rußlandbeſtandenhaben.

2. Weiternördlichwird dieGrenzederUkrainiſchenVolksrepublikvou Tarno-

gradangefangenimallgemeinenin der LinieVilgoraj=Szcezebrzeszyn—Krasnoſtaw—

Pugatſchow—Radiu — Meſhiretſchje—Sarnaki—Melnik—Wyſoko-Litowſk—Kameneß-Li-

towſk—Pruſhany—Wygonowskoje-Seeverlaufen.

Im einzelnenwird dieſeGrenzenah den ethnographiſchenVerhältniſſen

und unter Berückſichtigungder Wünſcheder Bevölkerungdurcheine gemiſchte

Kommiſſionfeſtgeſeztwerden.

3. Für den Fall,daßdieUkrainiſcheVolksrepubliknochmit eineranderen

der Mächtedes Vierbundes gemeinſameGrenzenhabenſollte,werden hierüber

beſondereVereinbarungenvorbehalten.

Artikel III.

Die Räumung der beſeßtenGebietewird unverzüglichnachderRatifikation
des gegenwärtigenFriedensvertragesbeginnen.

Die Art der DurchführungdexRäumung und dieÜbergabeder geräumten
Gebiete werden durchBevollmächtigteder intereſſiertenTeile beſtimmtwerden.
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Artikel [IV

Die diplomatiſchenund konſulariſchenBeziehungenzwiſchenden vertrag-

ſchließendenTeilen werden fofortnachder Ratifikationdes Friedensvertrages

aufgenommenwerden.

WegenmöglichſtweitgehenderZulaſſungder beiderſeitigenKonſulnbleiben

beſondereVereinbarungenvorbehalten.

Artikel V

Die vertragſchließendenTeile verzichtengegenſeitigauf den Erſaßihrer

Kriegskoſten,das heißtder ſtaatlichenAufwendungenfürdieKriegführung,ſowie

auf deu Erſaßder Kriegsſchäden,das heißtderjenigenSchäden,die ihnenund

ihrenAngehörigenin deu KriegsgebietendurchmilitäriſcheMaßnahmen mit Ein-

{{<lußallerin Feindeslandvorgenommenen Requiſitionenentſtandenſind.

Artikel VI.

Die beiderſeitigenKriegsgefangenenwerden in ihreHeimatentlaſſenwerden,

ſoweitſieuichtmit Zuſtimmungdes Aufenthaltsſtaatesin ſeinenGebieten zu

bleibenoder ſichin ein anderes Land zu begebenwünſchen.

Die Regelungder hiermitzuſammenhängendenFragenerfolgtdurchdieim

ArtikelVIII vorgeſehenenEinzelverträge.

Artikel VIL

Über diewirtſchaftlichenBeziehungenzwiſchenden vertragſchließendenTeilen

wird folgendesvereinbart:

IL,

Die vertragſchließendenTeile verpflichtenſichgegenſeitig,unverzüglichdie

wirtſchaftlichenBeziehungenanzuknüpfenund den Warenaustauſchauf Grund

folgenderBeſtimmungenzu organiſieren:

Bis zum 31. Julides laufendenJahresiſ der gegenſeitigeAustauſhder

Überſchüſſeder wichtigſtenlandwirtſchaftlichenund induſtriellenProduktezur

Deckungder laufendenBedürfniſſenachMaßgabe derfolgendenBeſtimmungen

durchzuführen:

a.)Die Mengen und die Art der Produkte;deren Austauſchim vorher-

gehendenAbſaßvorgeſeheniſ,werden auf jederSeite durcheine Kommiſſion

feſtgeſtellt,die aus einer gleichenAnzahlvon MitgliedernbeiderSeiten beſteht
und ſofortnachUnterzeichnungdes Friedensvertrageszuſammentritt.
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b.) Die Preiſeder Produktebeim erwähntenWarenaustauſchwerden auf
Grund gegenſeitigerVereinbarungdurcheineKommiſſionfeſtgeſtellt,die aus der

gleichenZahl von Mitgliedernder beidenSeiten beſteht.

e.)Die Verrechnungerfolgtin Gold auffolgenderBaſis:
1000 deutſcheReichsmarkin Gold =— 462 KarbowanjezGold derUkrainiſchen

Volksrepublifk= 462 Rubel Gold desfrüherenruſſiſchenKaiſerreiches(1Rubel= !/1;

Imperial)oder 1000 öſterreichiſcheund ungariſcheKronen Gold = 393 Karbo-

wanjez78 GroſchGold der UkrainiſchenVolksrepublik= 393 Rubel 78 Kopeken
Gold des früherenruſſiſchenKaiſerreiches(1 Rubel = !/,„Jmperial).

d.)Der Austauſchder Waren,die durchdie in Abſaya) vorgeſehene

Kommiſſionfeſtgeſtelltwerden,erfolgtdurchdie ſtaatlichenZentralſtellenoder

durchvom Staate kontrollierteZentralſtellen.
Der AustauſchjenerProdukte,welchedurchdie oben vorgeſehenen

Kommiſſionenuichtfeſtgeſtelltwerden,erfolgtim Wege des freienVerkehrsunter

den Bedinguugendes proviſoriſchenHandelsvertrages,der in der folgenden

ZifferIT vorgeſehenift.
IT.

Soweit nichtin ZifferT anderes vorgeſeheniſ,ſollenden wirtſchaftlichen

Beziehungenzwiſchenden vertragſchließendenTeilenproviſoriſchbis zum Abſchluß
einesendgültigenHandelsvertrages,jedenfallsaber biszum Ablaufvon mindeſtens

ſe<8sMonaten nachAbſchlußdesFriedenszwiſchenDeutſchland,Öſterreich-Ungarn,

Bulgarienund derTürkeieinerſeitsund den zur Zeitmit ihnenim Kriegebefind-

licheneuropäiſchenStaaten,den VereinigtenStaaten von Amerika und Japan

andererſeitsfolgendeBeſtimmungenzu Grunde gelegtwerden:

À.

Für die wirtſchaftlichenBeziehungeitzwiſchendem DeutſchenReiche-und

der UkrainiſchenVolksrepublikdiejenigenVereinbarungen,die in den. nach-

ſtehendenBeſtimmungendes ruſſiſch-deutſhenHandels-und Schiffahrtsvertrages
von 1894/1904niedergelegtſind,nämlich:

Artikel1-—6,7, einſchließlichder TarifeÀ und B, 8—-10, 12, 13—19

fernerin den BeſtimmungeniniSchlußprotokoll,erſterTeil,zu Artikel1 Abſatz1

und 3,zu Artikel1 und 12 Abſag1,2,4, 5,6,8, 9, zu Artikel3,zu Artikel5

Abſay1 und 2, zu Artikel5, 6, 7, 9 und 10, zu Artikel6, 7 und 11, zu

Artikel6—9, zu Artikel6 und 7, zu Artikel12,Abſaß1,2, 3, 5 fernerin
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dem Schlußprotokoll, vierter Teil, die $$ 3, 6, 7, 12, 12b, 13, 14, 15, 16, 17,
18 (mit Vorbehalt der entſprechendenÄnderungder Behördenorganiſationen),
19,20,21,23.

Dabei beſtehtEinverſtänduisüber folgendePunkte:

1.)Der allgemeineruſſiſcheZolltarifvom 13./26.Januar 1903 bleibt

aufrechterhalten.
2.)Der Artikel5 erhältfolgendeFaſſung:

» Die vertragſchließendenTeile verpflichtenſih,den gegenſeitigen

Verkehrdurchkeinerlei"Einfuhr-,Ausfuhr-oder Durchfuhrverbotezu

hemmen und die freieDurchfuhrzu geſtatten.

Ausnahmenſindnur fürſolcheErzeugniſſezuläſſig,welcheaufdem

Gebieteeinesder vertragſchließendenTeileden GegenſtandeinesStaats-

monopolsbilden oder bildenwerden,ſowieauchfürgewiſſeErzeug-

niſſe,fürdie aus Rückſichtenaufdie Geſundheit,die Veterinärpolizei

und dieöffentlicheSicherheitoder aus anderenſchwerwiegendenpolitiſchen
und wirtſchaftlichenGründen außerordentlicheVerbotsmaßregelninsbe-

ſondereim Zuſammenhangmit der aufdenKriegfolgendenÜbergangszeit

ergehenfönnten.«

3.)Kein Teil wird die Begünſtigungenin Anſpruchnehmen,welcheder

andere Teil irgendeinemanderen Staate auf Grund einer beſtehendenoder

künftigen‘Zolleinigung,wie ſiez.B. zwiſchendem DeutſchenReicheund dem

GroßherzogtumLuxemburg beſteht,oder im kleinenGrenzverkehrbis zu einer

Grenzzonevon 15 Kilometern Breitegewährtoder gewährenwird.

4.)Artikel10: erhältfolgendeFaſſung:
»Die Waren allerArt,welchedurchdas Gebiet einesder beiden

Teiledurchgeführtwerden,ſollenwe<hſelſeitigvon jederDurchgangs-

abgabefri ſein,feies,daß ſieunmittelbardurchgeführt.werden,. ſei

cs,daßſiewährendder Durchfuhrabgeladen,eingelagertund! wieder

aufgeladenwerden.«"

5.)An Stelledes Artikels12a ſollfolgendeBeſtimmungtreten:

»a)Hinſichtlichdes gegenſeitigenSchuzesdes Urheberrechtsan Werken

derLitteratur,Kunſtund Photographieſollenim Verhältniszwiſchen

Deutſchlandund der UkrainiſchenVolksrepublikdie Beſtimmungen
des zwiſchenRußlandund dem DeutſchenReichegeſchloſſenenVer-

tragesvom 28. Februar1913 gelten.
7
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h) Hinſichtlichdes gegenſeitigenSchutzesderWarenbezeichnungenſollen

dieBeſtimmungender Deklarationvom 23./11.Juli1873 auchin

Zukunftmaßgebendſein.«

6.)Die Veſtimmungdes Schlußprotokollszu Artikel19 erhältfolgende

Faſſung:

»Die vertragſchließendenTeile werden einanderim Eiſenbahn-

tarifweſen,insbefonderedurchErſtellungdirekterTarife,thunlichſtunter-

ſtüßgen.Qu dieſemZweckſindbeide vertragſchließendenTeile bereit,

möglichſtbald in Verhandlungenmiteinanderzu treten.«

7.)$ 5 des 4. Teils des SchlußprotokollserhältfolgendeFaſſung:

»Es beſtehtbeiderſeitigesEinverſtänduis,daß die Zollämterder

beidenLänder an allenTagen des Jahresgeöffnetbleibenmit Aus-

nahmederSonntageund der geſetzlichenFeiertage.«

B.

Für die wirſtchaftlichenBe,iehungenzwiſchenÖſterreich-Ungarnund der

UkrainiſchenVolks8republifkdiejenigenVereinbarungen,die in den nachſtehenden

Beſtimmungendes ruſſiſch-öſterreichiſch-ungariſchenHaudels-und Schiffahrts-

vertragsvom 15. Februar1906 niedergelegtſind,nämlich:

Artikel1,2,5 einſ{ließli<hder TarifeA und B, Artikel6,7,9—183,
14 Abſay2 und 3, Artikel15—24, fernerin den Beſtimmungenim Schluß-

protokollzu Artikel1 und 12, Abſay 1, 2, 4, 5 und 6, zu Artikel2, zu

Artikel2,3 und 5,zu Artikel2 und 5,zu Artikel2,4,5,7 und 8,zu Artikel2,

9,6 und 7, zu Artikel17 ſowiezu Artikel22 Abſatz1 und Z.

Dabei beſtchtEinverſtändnisüber folgendePunkte:

1.)Der allgemeineruſſiſcheZolltarifvom 13./26.Januar1903 bleibt

aufrechterhalten.

2.)Artikel4 erhältfolgeudeFaſſung:

»Die vertragſchließendenTeileverpflichtenſih,den gegenſeitigen

VerkehrzwiſchenihrenGebietendurchkeinerleiEinfuhr-,Ausfuhr-oder

Durchfuhrverbotezu hindern.Ausnahmenhiervondürfennur ſtattfinden:

a) Bei Tabak,Salz,Schießpulveroder onſtigenSprengſtoffenſowiebei

anderen Artikeln,welchejeweilsin den Gebieteneinesder vertrag-

ſchließendenTeile den GegenſtandeinesStaatsmonopolsbilden;
b) inBeziehungaufKriegs8bedürfniſſeunteraußerordentlichenUmſtänden;
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c) aus Rück�ichten der öffentlichen Sicherheit, aus Geſundheits-und

Veterinarpolizeirückſichten;

d) beigewiſſenErzeuguiſſen,fürdieaus auderenſchwerwiegendenpolitiſchen

und wirtſchaftlichenGrüuden außerordentlicheVerbotsmaßregelu,ins-

beſondereim Zuſammenhangmit der aufden KriegfolgendenÜber-

gangszeitergehenkönnten.«

3.)Kein Teil wird die Vegünſtigungenin Anſpruchnehmen,welcheder

andereTeilirgendeinemanderenStaate aufGrund einerbeſtehendenoderkünftigen

Zolleinigung,wie ſiez.B. zwiſchenÖſterreich-Ungarnund dem FürſtentumLiechten-

ſteinbeſteht,oder im kleinenGrenzverkehrbis zu einer Grenzzonevon 15 Kilo-

metern Breite gewährtoder gewährenwird.

4.)Artikel8 erhältfolgendeFaſſung:

»Die Waren allerArt,welchedurchdieGebieteeinesder vertrag-

ſchließendenTeile durchgeführtwerden,ſollenwechſelſeitigvon jeder

Durchfuhrabgabefreiſein,ſeies, daß ſieunmittelbardurchgeführt

werden,ſeies,daß ſiewährendder Durchfuhrabgeladen,eingelagert
und wieder aufgeladenwerden.«

5.)Die Beſtimmungdes Schlußprotokollszu Artikel21 erhältfolgende

Faſſung:

»Die vertragſchließendenTeile werden cinander im Eiſenbahn-

tarifweſen,insbeſonderedur<hErſtellungdirekterTarife,tunlichſt

unterſtüßen.Zu dieſemZweckeſindbeide vertragſchließendenTeile

bereit,möglichſtbald in Verhandlungeumiteinanderzu treten.«

C.

Wasdie wirtſchaftlichenBeziehungenzwiſchenBulgarienund derUkrainiſchen

Volksrepublikbetrifft,ſo ſollenſichdieſebis zum Abſchlußeines definitiven

Handels8vertragesnachdem Rechteder meiſtbegünſtigtenNation regeln.

Kein Teil wird die Begünſtigungenin Anſpruchnehmen,welcheder

andere Teil irgendeinemanderen Staate aufGrund einexbeſtehendenoder künf-

tigenZolleinigungoder im kleinenGrenzverkehrbis zu einer Grenzzonevon

15 Kilometer Breite gewährtoder gewährenwird.

D.

Was diewirtſchaftlichenVeziehuugenzwiſchendem OsmaniſchenReicheund

der UkrainiſchenVolksrepublikbetrifft,ſo werden ſichbeideTeile bis zum Ab-
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{<luß eines neuen Handelsvertrages gegenſeitigdieſelbeBehandlunggewähren,

welcheſieaufdie meiſtbegünſtigteNation anwenden.

Kein Teil wird die Begünſtigungenin Anſpruchnehmen,welcheder audere

Teilirgendeinemauderen Staate aufGrund einerbeſtehendenoderkünftigenZoll-

einigungoder im fleinenGrenzverkehrgewährtoder gewährenwird.

II.

Die Gültigkeitsdauerder in Ziffer11 des gegenwärtigenVertragesfürdie

wirtſchaftlichenBeziehungenzwiſchenDeutſchland,Öſterreich-Ungarnu,Bulgarienund

dem OsmaniſchenReicheeinerſeitsund der UkrainiſchenVolksrepublikanderer-

ſeitsvorgeſchenenproviſoriſchenBeſtimmungenkaun in beiderſeitigemEinver-

ſtändnisder Parteienverlängertwerden.

Wenndie im erſtenAbſaßeder ZifferIl vorgeſehenenTermine nichtvor

dem 30. Juni1919 eintretenſollten,ſtehtes jedemder beidenvertragſchließen-
den Teilefrei,die in der obengenanntenZifferenthaltenenBeſtimmungenvom

30. Juni 1919 an ſfech8monatlichzu fündigen.

IV

À.

Die UkrainiſcheVolksrepublikwird keinenAnſprucherhebenaufdie Be-

günſtigungen,welcheDeutſchlandan Öſterreich-Ungarnoder au ein anderes mit

ihm durchcin ZollbündnisverbundenesLand,das an Deutſchlandunmittelbar

oder durchein anderes mit ihm oder Öſterreich-UngarnzollverbüudetesLaud

mittelbarangrenzt,oder welcheDeutſchlandfeineneigenenKolonien,auswärtigen

Beſißzungenund Schutzgebietenoder jeuender mit ihm zollverbündetenLänder

gewährt.

Deutſchlandwird keinenAnſprucherhebenaufdieBegünſtigungen,welche

die UkrainiſcheVolksrepublikan ein anderes mit ihrdurchein Zollbündnisver-

bundenes Land,das an die Ukraineunmittelbaroder durchein anderes mit ihr

zollverbündetesLand mittelbarangrenzt,oder den Kolonien,auswärtigenBe-

ſizungenund Schutzgebieteneines der mit ihrzollyerbündetenLänder gewährt.

B.

Im wirtſchaftlichenVerkehrezwiſchendem Vertragszollgebietder beiden

Staaten der öſterreichiſch-ungariſchenMonarchieeinerſeitsund der Ukrainiſchen

Volfsrepublikandererſeitswird die UkrainiſcheVolksrepublikkeinenAnſpruh)
10
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erheben auf die Begün�tigungen, welcheÖ�terreich-Ungarn au Deutſchlandoder

an ein anderes mit ihm durchein Zollbündnisverbundenes Land gewährt,das

an Öſterreich-Ungarnunmittelbaroder durchein anderes mit ihm oder Deutſch-
land zollverbündetesLand mittelbarangrenzt.Kolonien,auswärtigeBeſizungen
und Schutzgebietewerden in dieſerBeziehungdem Mutterlande gleichgeſtellt.

Öſterreich-Ungarnwird keinenAnſprucherhebenauf die Begünſtigungen,

welchedie UkrainiſcheVolk8republikan ein anderes mit ihrdurchein Zoll-

bündnis verbundenesLand,das an die Ufraine unmittelbar oder durchein

anderes mit ihr zollverbündetesLand mittelbarangrenzt,oder den Kolonien,

aus8wärtigenBeſizungenund Schußgebietencines der mit ihrzollverbündeten

Länder gewährt.
V7

À.

Soweit in neutralenStaaten Waren lagern,welcheaus Deutſchlandoder

dex Ukraineſtammen,die aber mit der Verpflichtungbelegtſind,daßſieweder

unmittelbarnochmittelbarnachden Gebietendes auderen vertragſchließendenTeiles

ausgeführtwerden dürfen,ſollenderartigeVerfügungsbeſchränkungenim Verhältnis

zu den vertragſchließendenTeilenaufgehotenwerden. Die beidenvertragfchließenden

Teileverpflichtenſichdaher,den Regierungender neutralenStaaten von der vor-

erwähntenAufhebungdieſerVerfügung8beſchränkungunverzüglichKenntniszu geben.

B.

Soweit in neutralenStaaten Warenlagern,welcheaus Öſterreich-Ungarn
oder der Ukraineſtammen,die aber mit der Verpflichtungbelegtſind,daß ſie
weder unmittelbarnochmittelbarnachden Gebietendes andern vertragſchließenden
Teilesausgeführtwerden dürfen,ſollenderartigeVerfügunzsbeſchränkungenim

Verhältniszu den vertragſchließendenTeilen aufgehobenwerden. Die beiden

vertragſchließendenTeile verpflichtenſichdaher,den Regierungender neutralen

Staaten von der vorerwähntenAufhebungdieſerVerfügungsbeſchränkungun-

verzüglichKenntnis zu geben.

ArtikelVIII.

Die Herſtellungdex öffentlichenund privatenRechtsbeziehungen,der Aus-

tauſchder Kriegsgefangenenund der Jivilinternierten,die Amneſtiefrageſowie

die Frageder Behandlungder in die Gewalt des GegnersgeratenenHandels-
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ſchiffewerden in Einzelverträgenmit der UkrainiſchenVolksrepublikgeregelt,

welcheeinen weſentlichenBeſtandteildes gegenwärtigenFriedensvertragsbilden

und,ſoweittunlich,gleichzeitigmit dieſemin Krafttreten.

Artikel IX.

Die in dieſemFriedensvertraggetroffenenVereinbarungenbilden ein un-

teilbaresGanzes.

Artikel X.

Bei der AuslegungdieſesVertragsſindfür die Beziehungenzwiſchen

Deutſchlandund der Ukraine der deutſcheund der ukrainiſcheText,fürdie Be-

ziehungenzwiſchenÖſterreich-Ungarnund dex Ukraine derdeutſche,der ungariſche

und derukrainiſcheText,fürdieBeziehungenzwiſchenBulgarienund der Ukraine

der bulgariſcheund der ukrainiſcheTextund fürdie Bezielbungenzwiſchender

Türkeiund dex Ukraine der türkiſcheund der ukrainiſcheTextmaßgebend.

Schlußbeſtimmung.

Der gegenwärtigeFriedensvertragwird ratifiziertwerden. Die Ratifikations-

uxkunden ſollentunlichſtbald in Wien ausgetauſchtwerden.

Der Friedensvertragtritt,ſoweitdarin nichtsanderes beſtimmtiſ,mit

ſeinerRatifikationin Kraft.

Zu Urkund deſſenhabendie BevollmächtigtendiefenVertragunterzeichnet

und mit ihrenSiegeluverſehen.

Ausgefertigtin fünffacherUrſchriftin Breſt-Litow)kam 9. Februar1918.

R. v, Kühlmann. Talaat.

Als Vertreter der Deutſchen LlHakky.
OberſtenHeercesleitung:

N
Hoffmann

Ahmed Nessimi.

Generalmajorund Chefdes A. Izzet.
Generalſtabesdes OberbefehlshabersOſt.

uk
Czernin.

Al.SSewTuE
Dr.V. Radoslavoff. MykolaLjubynsjky).
A. Toscheff.

M. Lewits]ky].

lv.Stoyanovitch.
Oberst P. Gantchew.

Dr.Anastassoff.
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Noti

zu Artikel VII des Friedensvertragsvom 9. Februar 1918.

Es beſtehtEinverſtändnisdarüber,daßdas im zweitenAbſagederZifferII

des obengenanntenArtikelsenthalteneKündigungsrechthinſichtlichder einzelnen

(inZifferIT unter A, B, C,D angeführten)Vereinbarungenjederder an dieſen

einzelnenVereinbarungenbeteiligtenParteienſelbſtändigzuſteht.

Es ſolldaherin dieſemAbſagſtatt»jedemder beidenvertragſchließenden
Teile« heißen:»jedemder fünfvertragſchließendenTeile.«

Breſt-Litowſk,am 9. Februar1918.

Al.Ssewrjuk. Czernin.

R.v. Kühlmann. Talaat.

Dr.V. RadosIavoff.
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Deutſch-UkrainiſcherZuſaßvertrag

zu dem FriedensvertragzwiſchenDeutſchland,Öſterreich-

Ungarn,Bulgarienund der Türkei einerſeitsund der

UkrainiſchenBolksrepublikandererſeits.
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Auf Grund des Artikel VIIT des heute unterzeichnetenFriedeusvertrags

zwiſchenDeutſchland,Öſterreich-Ungarn,Bulgarienund der Türkei einerſeitsund

der UkrainiſchenVolksrepublikaudererſeitsſind

der Bevollmächtigtedes DeutſchenReichs,

Staatsſekretärdes AuswärtigenAmtes,KaiſerlicherWirklicherGeheimer

Rat Herr Richardvon Kühlmann,und

die Bevollmächtigtender UkrainiſchenVolk8republik,nämlich

die Mitgliederder UkrainiſchenZentralrada

Herr AlexanderSſewrjuk,

Herr MyfkolaLubynsjkyjund

HerrMykolaLewitsjkyj

übereingekommen,die Herſtellungdex offentlichenund privatenRechtsbeziehungen

zwiſchenDeutſchlandund der Ukraine,den Austauſchder Kriegsgefangenenund

Zivilinternierten,die FürſorgefürRückwanderex,die aus Aulaßdes Friedens-

{<luſſeszu erlaſſendeAmneſtieund die Behandlungder in die Gewalt des

GegnersgeratenenKauffahrteiſchiffeunverzüglichzu regelnund zu dieſemZwecke

einen Zuſaßvertragzu dem Friedensvertragabzuſchließen.

Nachdemdie Bevollmächtigtenfeſtgeſtellthatten,daß die vou ihnenbei

derUnterzeichnungdesFriedensvertragsvorgelegtenVollmachtendieErledigungder

vorſtehendbezeichnetenGegenſtändemit umfaſſen,habenfieſichüber folgende

Beſtimmungengeeinigt

ErſtesKapitel.

Aufnahme der konſulariſchenBeziehungen.

Artikel 1.

Bei Aufnahmeder konſulariſchenBeziehungengemäß ArtikelIV des

Friedensvertragswird jedervertragſchließendeTeil die Konfulndes anderen

Teiles an allen PläßenſeinesGebiets zulaſſen,ſoweitnichtbereitsvor dem

2
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Kriege für einzeluegemiſcht-ſprachigePlätzeoder GebietsteileAu8nahmeubeſtanden

und dieſeAus8nahmenuachdem KriegejederdrittenMachtgegenübergleichmäßig

aufrechterhaltenwerden.

JederTeil behältſichvor, aus Gründen der Kriegsnotwendigkeitenan ge-

wiſſenPlägenKonſulndes anderen Teiles erſtnachAbſchlußdes allgemeinen

Friedenszuzulaſſen.

Artikel 2.

JedervertragſchließeudeTeil wird alleSchädenerſehen,die in feinem

Gebietewährenddes Kriegesvon den dortigenſtaatlichenOrganenoder der Be-

volfexungdurchvölkerrechtswidrigeHandlungenkonſulariſchenBeamten des anderen

Teileszugefügtoder an KonſulatsgebäudendieſesTeiles oder an deren Jnventar

angerichtetworden ſind.

ZweitesKapitel.

Wiederherſtellungder Staatsverträge.

Artikel 3.

Die Verträge,Abkommen und Vereinbarungen,die zwiſchenDeutſchland
und Rußlandvor der Kriegserklärungin Kraftgeweſenſind,treten zwiſchenden

vertragſchließendenTeilen vorbehaltlichabweichenderBeſtimmungendes Friedens-

vertragsund dieſesJuſaßvertragsbei derenRatifikationmit derMaßgabewieder

in Kraft,daß,ſoweitfiefüreine beſtimmteZeitunkündbar ſind,dieſeZeitum

die Krieg8dauerverlängertwird.

Die DeutſcheRegierungwird derUkrainiſchenRegierungbinnenvierWochen

nachder Natifikationdes Friedensvertragsdie im Abſ.1 bezeichnetenVerträge,
Abkommen und VereinbarungenihremWortlaut nachmitteilen.

Artikel 4.

JedervertragſchließendeTeil kann dem anderenTeilebinnen ſechsMonaten

nachder Unterzeichnungdes FriedeusvertragsdieVerträge,Abkommen oder Ver-

einbarungenoder deren Einzelbeſtimmungenmitteilen,die nachſeinerAuffaſſung
mit den währenddesKriegeseingetretenenVeränderungenin Widerſpruchſtehen.

DieſeVertragsbeſtimmungenſollentunlichſtbald durchneue Verträgeerſetwerden,

die den verändertenAnſchauungenund Verhältniſſenentſprechen.



18

Zur Ausarbeitung der im Abf. 1 vorgeſehenenneuen Verträgewird binnen

ſechsMonaten nachder Ratifikationdes Friedensvertragseine aus Vertretern

der beidenTeile beſtehendeKommiſſionan einem ſpäterzu beſtimmendenOrte

zufammentreten.Soweit ſichdieſebinnen drei Monaten nachihremZuſammen-
trittnichteinigt,ſtehtes jedemTeilefrei,von den Vertragsbeſtimmungenzurück-

zutreten,die er gemäßAbj.1 Saß 1 dem anderen Teilemitgeteilthat;handelt
es ſichdabei um Einzelbeſtimmungen,ſo ſtehtdem anderen Teile der Rücktritt

vom ganzen Vertragefrei.

Artikel 5.

Die Verträge,Abkommenund Vereinbarungen,an denen außerDeutſchland

und RußlanddritteMächtebeteiligtſindund in welchedie UkrainiſcheVolks-

republifneben Rußlandoder an deſſenStelleeintritt,tretenzwiſchenden vertrag-

ſchließendenTeilen bei der Ratifikationdes Friedensvertragsoder,ſofernder Ein-

trittſpätererfolgt,indieſemZeitpunktin Kraft.Auf die mit ſolchenKollektiv-

verträgenin ZuſammenhangſtehendenEinzelverträgezwiſchendeu beidenTeilen

findendie Beſtimmungendes Artikel3 über dieVerlängerungder Geltungsdauer

und des Artikel4 über den RücktrittkeineAuwendung.

Wegen der KollektivverträgepolitiſchenJnhalts,an denen nochandere

friegführendeMächtebeteiligtſind,behaltenſichdie beiden TeileihreStellung-

nahme bis nachAbſchlußdes allgemeinenFriedensvor.

DrittesKapitel.

Wiederherſtellungder Privatrechte.

Artikel 6.

Alle in dem Gebiet eines vertragſchließendenTeiles beſtehendenBeſtim-

mungen, wonachmit Rückſichtaufden Kriegs8zuſtanddie Angehörigendes anderen

Teiles in AnſehungihrerPrivatrechteirgendwelcherbeſonderenRegelungunter-

liegen(Kriegsgeſeße),treten mit der Ratifikationdes Friedensvertragsaußer

Anwendung.

Als AngehörigeeinesvertragſchließendenTeilesgeltenauchſolchejuriſtiſche

Perſonenund Geſellſchaften,die in ſeinemGebiet ihrenSiy haben.Fernerſind

den AngehörigeneinesTeilesjuriſtiſchePerſonenund Geſellſchaften,die in ſeinem

41
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Gebiete uicht ihren Si haben, inſoweitgleichzuſtellen,als ſieim Gebiete des

anderenTeilesden fürdieſeAngehörigengeltendenBeſtimmungenunterworfenwaren.

Artikel 7

Über privatrechtlicheSchuldverhältniſſe,diedurchKriegsgeſetzebeeinträchtigt
worden ſind,wird nachſteheudesvereinbart.

$ 1.

Die Schuldverhältniſſewerden wiederhergeſtellt,ſoweitſichnichtaus den

Beſtimmungender Artikel7 bis 11 ein Anderes ergibt.

$ 2.

Die Beſtimmungdes $ 1 hindertnicht,daß die Frage,welchenEinfluß
diedurchden KrieggeſchaffenenZuſtände,insbeſonderediedurchVerkehrshinderniſſe
oder HandelsverboteherbeigeführteUnmöglichkeitder Erfüllung,aufdieSchuld-

verhältniſſeaus8üben,im GebietejedesvertragſchließendenTeiles nah den dort

füralleLandeseinwohnergeltendenGeſeßenbeurteiltwird.

Dabei dürfendie Angehörigendes anderen Teiles,die dur<hMaßnahmen

dieſesTeilesbehindertworden ſind,nichtungünſtigerbehandeltwerden als die

Angehörigendes eigenenStaates,die durchdeſſenMaßnahmenbehindertworden

ſind.Auchſollderjenige,der dux<hden Kriegan der rechtzeitigenBewirkung

einerLeiſtungbehindertwar, uichtverpflichtetſein,den dadurchentſtandenen

Schadenzu erſeten.
$ 3.

Geldforderungen,deren Bezahlungim Laufedes KriegesaufGrund von

Kriegsgeſeßenverweigertwerden konnte,brauchennichtvor Ablaufvon drei

Monaten nachder Ratifikationdes Friedensvertragsbezahltzu werden. Sie ſind
«von der urſprünglichenFälligkeitau fürdie Dauer des Kriegesund der an-

ſchließeudendrei Monate ohneNükſichtaufMoratorien mit fünfvom Hundert

fürdas Jahr zu verzinſen;bis zur urſprünglichenFälligkeitſindgegebenenfalls
die vertraglichenZinſenzu zahlen.

$ 4.

Für die Abwickelungder Außenſtändeund ſonſtigenprivatrechtlichenVer-

biudlichkeitenſinddieſtaatlichauerkanutenGläubigerſchußverbändezur Verfolgung
der Anſprücheder ihnenangeſchloſſenennatürlichenund juriſtiſchenPerſonenals

deren Bevollmächtigtewechſelſeitiganzuerkennenund zuzulaſſen.
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Artikel 8.

Die vertragſc{hließendenTeile ſinddarüber einig,daßnachder Ratifikation

des Friedensvertragsdie Bezahlungder ſtaatlichenVerbindlichkeiten,insbeſondere

der óoffentlicheSchuldendienſt,deu beiderſeitigenAngehörigengegenüberaufge-

nommen werden foll.

AmHinblickauf die vou der UkrainiſchenVolfsrepublikin Ausſichtge-

nommene Vermögens8auseinanderſeßungmit den übrigenTeilen des ehemaligen

RuſſiſchenKaiſerreichsbleibtdieAusführungdes im Abſ.1 aufgeſtelltenGrund-

ſazesbeſondererVereinbarungvorbehalten.Dabei wird die UkrainiſcheVolks-

republifden deutſchenStaatsangehörigengegenüberjedenfallsdieVerbindlichkeiten

übernehmen,die fürdie in der Ukraine vorgenommenen öffentlichenArbeiten cin-

gegangen oder durchdort befindlicheVermögensgegenſtändeſichergeſtelltſind.

Artikel 9.

Die vertragſchließendenTeile ſinddarüber einig,daß vorbehaltlichder

Beſtimmungendes Artikel11 Urheberrechteund gewerblicheSchußrechte,Kon-

zeſſionenund PrivilegienſowieähnlicheAnſprücheauföffentlich-rechtlicherGrund-

lage,die durchKriegsgeſeßebeeinträchtigtworden find,fürdas Gebietder Ufraine

wiederhergeſtelltwerden.

Die Beſtimmungdes Abf.1 follaufKonzeſſionen,Privilegienund ähn-

licheAnſprüchekeineAnwendungfinden,ſoweitdieſeaufGrund einer füralle

Landeseinwohnerund füralleRechteder gleichenArt geltendenGeſeßgebungin-

zwiſchenabgeſchafftoder vom Staate oder von Gemeinden übernommen worden

ſindund in deren Beſiveverbleiben.

Die Ausführungder in den Abſätzen1 und 2 aufgeſtelltenGrundſägebleibt

beſondererVereinbaxunçevorbehalten.

Artikel 10.

Die Friſtenfürdie Verjährungvon Rechtenſollenim Gebietejedesver-

tragſchließendenTeilesgegenüberden Angehörigendes anderen Teiles,fallsfie

zur Zeitdes Kriegsausbruchsnochnichtabgelaufenwaren, früheſtensein Jahr

nachder Ratifikationdes Friedensvertragsablaufen.Das Gieichegiltvon den

Friſtenzur Vorlegungvon QJinsſcheinenund Gewinnanteilſcheinenſowievon aus-

geloſtenoder ſonſtzahlbargewordenenWertpapieren.
t)
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Artikél 11

Die Tätigkeit der Stellen, die auf Grund von Kriegsgeſeßenmit der Be-

aufſichtigung,Verwahrung,Verwaltungoder Liquidationvon Vermögensgegen-

ſtändenoder der Annahme von Zahlungenbefaßtworden ſind,ſollunbeſchadet

der Beſtimmungendes Artikel12 nachMaßgabe der nachſtehendenGrundſäge

abgewickeltwerden.

$ 1.

Die beaufſichtigten,verwahrtenoder verwaltetenVermögensgegenſtändeſiud

aufVerlangendes Berechtigtenunverzüglichfreizugeben;biszurÜbernahmedurch

den Berechtigteniſtfüreine Wahrung ſeinerIntereſſenzu ſorgen.

$ 2.

Die Beſtimmungendes $ 1 ſollenwohlerworbeneRechteDritter nichtbe-

rühren.Zahlungenund fonſtigeLeiſtungeneinesSchuldners,die von den im

EingangdieſesArtikelserwähntenStellen oder auf derenVeranlaſſungentgegen-

genommen worden ſind,ſollenin den Gebietender vertragſchließendenTeiledie

gleicheWirkunghaben,wie wenn ſieder Gläubigerſelbſtempfangenhätte.

PrivatrechtlicheVerfügungen,die von den bezeichnetenStellen oder auf

deren Veranlaſſungoder ihnengegenübervorgenommen worden ſind,bleibenmit

WirkungfürbeideTeileaufrechterhalten.

$ 3.

Über die Tätigkeitder im EingangdieſesArtikelserwähntenStellen,ins-

beſondereúber die Einnahmenund Ausgaben,iſtden BerechtigtenaufVerlangen

unverzüglichAuskunftzu erteilen.

Artikel 12.

Grundſtückeoder Rechtean einem Grundſtü,Bergwerkfsgerechtſameſowie

Rechteauf die Benuzungoder Ausbeutungvon Grundſtücken,Unternehmungen

vder Beteiligungenau einem Unternehmen,insbeſondereAktien,die infolgevon

Kriegsgeſeßenveräußertoder dem BerechtigtenſonſtdurchZwang entzogenworden

ſind,ſollendem früherenBerechtigtenaufeinen innerhalbeinesJahresnachder

Ratifikationdes Friedensvertragszu ſtellendenAntraggegen Rückgewährder

ihm aus Aulaßder Veräußerungoder Entziehungetwa erwachſenenVorteilefrei
von alleninzwiſchenbegründetenRechtenDritter wieder übertragenwerden.
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Die Beſtimmungendes Abj.1 findenkeineAnwendung,ſoweitdie ver-

außertenVermögensgegenſtändeaufGrund einer füralleLandeseinwohnerund

für alle Gegenſtändeder gleichenArt geltendenGeſebgebunginzwiſchenvom

Staate oder von Gemeinden übernommen worden ſindund in deren Beſißever-

bleiben;im Falleder Wiederaufhebungder Übernahmekaun der im Abſ.1 vor-

geſeheneAntragaufRückgewährinnerhalbeines Jahresnachder Wiederauf-

hebunggeſtelltwerden.

ViertesKapitel.

ErſahzfürZivilſchäden.

Artikel 13.

Die vertragſchließendenTeile ſinddarüber einig,daß den beiderſeitigen

Angehörigendie Schädenerſetwerdeu,die ſieinfolgevon Kriegsgeſeßendurch

die zeitweiligeoder dauerndeEntziehungvou Urheberrechten,gewerblichenSchuß-

rechten,Konzeſſionen,Privilegienund ähnlichenAnſprüchenoder durchdie Be-

aufſichtigung,Verwahrung,Verwaltungoder Veräußerungvon Vermögensgegen-

ſtändenerlitten haben.Das GleichegiltfürdieSchäden,dieden Zivilangehörigen

jedesTeileswährenddes KriegesaußerhalbderKriegsgebietevou den ſtaatlichen

Organenoder derBevölkerungdes anderenTeilesdurchvölferrechtswidrigeGewalt-

akte an Leben,Geſundheitoder Vermögenzugefügtwordenſind.

Im Hinbli>kauf die von der UkrainiſchenVolksrepublikin Ausſichtge-

nommene Vermögenéauseinanderſezungmit den übrigenTeilen des ehemaligen

RuſſiſchenKaiſerreichsbleibtdie Ausführungder im Abſ.1 aufgeſtelltenGrund-

ſätebeſondererVereinbarungvorbehalten.

FünftesKapitel.

Austauſchder beiderſeitigenKriegsgefangenenund Zivilinternierten.

Artikel 14.

Über den im ArtikelVI des FriedensvertragsvorgeſehenenAustauſchder

Kriegsgefangenenwerden die nachſtehendenBeſtimmungengetroffen:
8
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Y 1.

Dex bereits im Gauge befindlicheAustauſchdieuſtuntauglicherKriegs8gefangenen

wird mit möglichſterBeſchleunigungdurchgeführtwerden.

Der Austauſchder übrigenKriegsgefangenenerfolgttunlichſtbald in be-

ſtimmten,noclynäherzu vereinbareudenZeiträumen.

$ 2.

Bei der Entlaſſungerhaltendie Kriegs8gefangeuendas ihnenvon den Be-

hórdendes AufenthaltsſtaatsabgenommenePrivateigentumſowieden nochuicht

ausbezahltenoder verrechnetenTeil ihresArbeitsverdienſtes; dieſeVerpflichtung

beziehtfichnichtaufSchriftſtückemilitäriſchenJnhalts.

Ç 3.

Eine aus jevier Vertreternder beidenTeile zu bildendeKommiſſionſoll

alsbald uachder Ratifikationdes Friedeusvertragsin Breſt-Litowſkzuſammen-

treten,um die im $ 1 Abſ.2 vorgeſehenenZeiträumeſowiedie ſonſtigenEinzel-

heitendes Austauſches,insbeſouderedie Art und Weiſeder Heimbeförderung,

feſtzuſezenund die Durchführungder getroffenenVereinbarungenzu überwachen.

Ç 4.

Die uachvölkerrechtlichenGrundſäßenzu erſtattendenAufwendungenfür

die beiderſeitigenKriegsgefangenenwerden im Hinbli>aufdie Gefangenenzahlen

gegeneinanderaufgerechnet.

Artikel 15.

Über die Heimkehrder beiderſeitigenZivilangehörigenwerden die nach-

ſtehendenBeſtimmungengetroffen.

$ 1.

Die beiderſeitigeninterniertenoderverſchi>tenZivilangehörigenwerden tun-

lichſtbald unentgeltlichheimbefördertwerden,ſoweitſienihtmit Zuſtimmung
des Aufenthaltsſtaatsin deſſenGebietezu bleibenoder ſi<in ein anderes Land

zu begebenwünſchen.
Die im Artikel14 $ 3 erwähnteKommiſſionſolldieEinzelheitenderHeim-

beförderungregelnund die Durchführungder getroffenenVereinbarungenüber-

wachen.
9
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$ 2.

Die Angehörigen eines Teiles, die bei Kriegsausbruch in dem Gebiete des

anderu Teiles ihren Wohuſitz,oder eine gewerblicheoder Handelsniederlaſſung

hattenund ſichnichtin dieſemGebieteaufhalten,können dorthinzurükkehren,

ſobaldſichder andere Teil nichtmehr in Kriegszuſtandbefindet.Die Rückkehr

kann nur aus Gründen der inneren oder äußerenSicherheitdes Staates ver-

ſagtwerden.

Als Ausweis genügtein von den Behördeudes Heimatſtaatsausgeſtellter

Paß,wonachder Jnhaberzu den im Abſ.1 bezeichnetenPerſonengehört;ein

Sichtvermerkaufdem Paſſeiſ nichterforderlich.

Artikel 16.

Die AngehörigenjedesvertragſchließendenTeiles ſollenim Gebiete‘des

anderen TeilesfürdieZeit,währendderen dort ihrGewerbe- oder Handelsbetrieb

oder ihreſonſtigeErwerbstätigkeitinfolgedes Kriegesgeruhthat,keinerleiAuf-

lagen,Abgaben,Steueru oder Gebühreu für den Gewerbe- oder Handelsbetrieb

oder die ſonſtigeErwerbstätigkeitunterliegen.Beträge,die hiernachnicht

geſchuldetwerden,aber bereitserhobenſind,ſollenbinnen ſechsMonaten nach
der Ratifikationdes Friedensvertragszurückerſtattetwerden.

Auf Handels-und ſonſtigeErwerbsgeſellſchaſten,an deneu Angehörigedes

einen Teiles als Geſellſchafter,Aktionäre oder in ſonſtigerWeiſebeteiligtſind

und deren Betrieb im Gebiete des anderen Teiles infolgedes Kriegesgeruht

hat,findendie Beſtimmungendes Abſ.1 entſprechendeAnwendung.

Artikel 17

JedervertragſchließendeTeil verpflichtetſich,die auf ſeinemGebietebe-

findlichenGrabſtättenderHeeresangehörigenſowieder währendder Jnternierung

oderVerſchi>kungverſtorbenenſonſtigenAngehörigendes anderen Teileszu achten

und zu unterhalten;auchkönnen BeauftragtedieſesTeilesdie Pflegeund an-

gemeſſeneAusſchmückungder Grabſtättenim Einvernehmenmit den Landes-

behördenbeſorgen.Die mit der Pflegeder Grabſtättenzuſammenhängenden

EinzelfragenbleibenweitererVereinbarungvorbehalten.
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SechſtesKapitel.

FürſorgefürNückwanderer.

Artikel 18.

Den AngehörigenjedesvertragſchließeudenTeiles,die aus dem Gebietedes

anderenTeilesſtammen,ſolles währendeinerFriſtvon zehnJahrennachder

Ratififationdes Friedensvertragsfreiſtehen,im Einvernehmenmit den Behörden

dieſesTeilesnah ihremStammland zurückzuwandern.

Die zur RückwanderungberechtigtenPerſonenſollenaufAntragdie Ent-

laſſungaus ihrembisherigenStaat8verband erhalten.Auchſollihrſchriftlicher
odermündlicherVerkehrmit den diplomatiſchenund konſulariſchenVertreterndes

Stammlandes in keinerWeiſegehindertoder erſchwertwerden.

Artikel 19.

Die RückwandererſollendurchdieAusübungdesRückwanderungsrechtskeinerlei

vermögensrechtlicheNachteileerleiden. Sie ſollenbefugtſein,ihrVermögenzu
liquidierenund den Erlós und vorbehaltlichder Beſtimmungender allgemeinen

LandesgeſeßeauchihreſouſtigebeweglicheHabe mitzuuehmen; fernerdürfenſie

ihrePachtverträgeunter EinhaltungeinerFriſtvon ſe<s8Monaten kündigen,ohue

daßder Verpächterwegen vorzeitigerAuflöſungdes PachtvertragsSchadenserſaß-

anſprüchegeltendmachenfaun.

SiebentesKapitel.

Amneſtie.

Artikel 20.

JedervertragſchließendeTeil gewährtdeu Angehörigendes anderenTeiles

StraffreiheitnachMaßgabeder nachſtehendenBeſtimmungen.

$ 1.

JederTeilgewährtvolleStraffreiheitdeu dem anderen Teile angehörenden

Kriegsgefangenenfüralle von ihnenbegangenengerichtlichoder diſziplinariſch

ſtrafbarenHandlungen.

Ç 2.

JederTeil gewährtvolleStraffreiheitden Zivilangehörigendes anderen

Teiles,die währenddes Kriegesinterniertoder verſchicktworden ſind,fürdie

1]
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während der Jnteruierung oder Verſchi>kungbegangenengerichtlichvder dißzipli-

nariſchſtrafbarenHandlungen.

$ 3.

JederTeil gewährtvolleStraffreiheitallenAngehörigendes auderen Teiles

fürdie zu deſſenGunſtenbegangenenStraftatenund fürVerſtößegegen diezum

NachteilfeindlicherAusländer ergaugeuen Ausnahmegeſete.

$ 4.

Die in den $$ 1 bis 3 vorgeſeheneStraffreiheiterſtrec>tſichnichtauf

Handlungen,die nachder Ratifikationdes Friedensvertragsbegaugenwerden.

$ 5.

Soweit nachdeu Beſtimmungender $Fÿ1 bis 4 Straffreiheitgewährtwird,
werden neue Strafverfahrennichteingeleitet,dieauhängigenStrafverfahreneîin-

geſtelltund die erkanntenStrafenerlaſſen.Doch können Kriegsgefaugene,die

ſichwegen Kriegs-oder Landesverrats,vorſätzlicherTötung,Raubes,räuberiſcher

Erpreſſung,vorſätzlicherVrandſtiftungoderSittlichkeitsverbrechenin Unterſuchungs-
oder Slirafhaftbefinden,bis zu ihrerEntlaſſungin Haftgehaltenwerden.

Artikel 21.

Die vertragſchließendenTeile gewährenihreneigenenAngehörigenStraf-

freiheitnachMaßgabeder nachſtehendenVeſtimmuugen.

Ç 1.

JederTeil gewährtvolleStraffreiheitden Augehörigenſeinerbewaffneten

Machtin Anſehungder Arbeiten,die ſiealsKriegs8gefangenedes auderenTeiles

geleiſtethaben.Das Gleichegiltfürdie von den beiderſeitigenZivilangehörigen

währendihrerJuternierungoder Verſchi>kunggeleiſtetenArbeiten.

$ 2.

JederTeil gewährt.volle Straffreiheitden Vewohnernfeinervon dem

auderen Teile beſeßteuGebiete fürthrpolitiſchesVerhaltenwährendder Zeit

der Beſetzung.
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$ 3.

Auf die în den $$ 1, 2 vorgeſeheneStraffreiheitfindendie Beſtim-

mungen des Artikel20 $ 5 Anwendung;auchdürfenin dieſenFällenüber dic

beteiligtenPerſonenund ihreFamilienweitere Rechtsnachteilenichtverhängt

werden.

Artikel 22.

Die vertragſchließendenTeile behaltenſihvor,über die von jedemTeile

zu gewährendeStraffreiheitfürdie zu ſeinenUngunſtenbegangenenHaudlungen

weitereVereinbaruugenzu treffen.

-
AchtesKapitel.

Vehandlungder in die Gewalt des GegnersgeratenenKauffahrteiſchif�e
und Schiffsladungen.

Artikel 23.

Kauffahrteiſchifſedes einen vertragſchlicßendenTeiles,die bei Kriegs8aus-

bruchin deu Häfendes anderen Teileslagen,werden ebenſowie ihreLadungen

zurückgegebenoder,ſoweitdies uichtmöglichiſt,in Geld erſetwerden. Wegen
der Vergütungfürdie BenutzungſolcherSchiſſewährenddes Kriegesbleibtim

Hinblickaufdie von der UkrainiſchenVolfksrepublikin Ausſichtgenommene Aus-

einanderſezungmit den übrigenTeilen des chemaligenRuſſiſchenKaiſerreichs
eine beſondereVereinbarungvorbehalten.

Artikel 24.

Die alsPriſenaufgebrachtenKauffahrteiſchiffeder vertragſchließendenTeile

ſollen,wenn ſievor der Ratifikationdes Friedeusvertragsdurchrechtsfräftiges
UrteileinesPriſengerichtskondemuiert worden ſindund nichtunter die Be-

ſtimmungendes Artikel23 fallen,als endgültigeingezogenangeſchenwerden;
im übrigenſindſiezurü>zugebenoder,ſoweitſienichtmehrvorhandenfind,in

Geld zu erſegen.DieſeBeſtimmungenfindenaufdie als Priſenaufgebrachten

Schiffsladungenvon Angehörigender vertragſchließendenTeile entſprechendeAn-

wendung.
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Artikel 25.

Die Durchführung der in den Artikeln 23, 24 enthaltenenBeſtimmungen,

insbeſonderedie Feſtſezungder zu zahlendenEntſchädigungen,erfolgtdurcheine

gemiſchteKommiſſion,die aus je einem Vertreterder vertragſchließendenTeile

und einem neutralenObmann beſtehenund binnen drei Monaten nachder Ra-

tififationdes Friedensvertragsin Odeſſaoder an einem anderen geeignetenOrte

zuſammentretenwird;um die Bezeichuungdes Obmanns wird derPräſidentdes

SchweizeriſchenBundesrats gebetenwerden.

Artikel 26.

Die vertragſchließendenTeile werden alles,was in ilerMachtliegt,tun,
damit die nachArtikel23, 24 zurückzugebendenKauffahrteiſchiffenebſtihren

Ladungenfreinah der Heimat zurükgelangenkönnen.

Neuntes Kapitel.

Schlußbeſtimmungen.

Artikel 27

DieſerZuſaßvertrag,der einenweſentlichenBeſtandteildesFriedensvertrags

bildet,ſollratifiziertund dieNatifikationsurkündenſollenzugleichmit den Ratiſi-

fation8urkundendes Friedensvertragsausgetauſchtwerden.

Artikel 28.

Der Zuſazvertragtritt,ſoweitdarin nichteinAnderes beſtimmtiſt,gleich-

zeitigmit dem Friedensvertragin Kraft.

Zur Ergänzungdes Zuſaßvertrags,insbefonderezuniAbſchlußder darin

vorbehaltenenweiterenVereinbarungen,werden binnen vier Monaten nachder

NatifikationVertreterder vertragſchließendenTeile an einem ſpäterzu beſtim-

menden Orte zuſammentreten.
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Zu Urkund deſſenhabendie Bevollmächtigtenſowieals Vertreter der

DeutſchenOberſtenHeeresleitungder Chefdes Generalſtabsdes Oberbefehlshabers

Oſt,KöniglichPreußiſcherGeneralmajorHerr May HoffmanndieſenZuſaßhz-

vertragunterzeichnetund mit amtlichenSiegelnverſehen.

Ansgefertigtin doppelterUrſchriftin Breſt-Litowſkam 9. Februar1918.

R. v. Kühlmann. Al.Ssewrjuk.

Hoffmann. M. Ljubynsjky]j.

M. Lewitsjkyj.
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Denkſchrift.
Die Ukrainegründetihrzu neuem Leben erwachtesſtaatlichesDaſeinauf

das dritteUniverſalvom 20. November 1917, womit die Zentralradain Kiew

die Errichtungder UkrainiſchenVolksrepublikverkündethat. Das urſprünglich
als Teil einerruſſiſchenBundesrepublikgedachteStaatsweſenhatſichdurchdas
vierteUniverſalvom 24. Jauuar'1918 von dem föderativenGedanken losgeſagt
und die UkrainiſcheVolksrepublikzum ſelbſtändigen,von niemand abhängigen,
freienund ſouveränenStaate erklärt.Am 1. Februar1918 iſtdie Ukrainiſche
Volksrepublikvon den bevollmächtigtenVertretern Deutſchlands,Öſterreich-
Ungarns,Vulgariensund der Türkei als unabhängiger,freierund ſouveräner
Staat,der ſelbſtändiginternatioualeAbmachungentreffenkann,anerkanntworden.

Bei Veginnder Friedensverhandlungenin Breſt-Litowſkbildetendie Ver-

treterder UkrainiſchenRegierungeinenTeil der RuſſiſchenDelegation.Später
entſandtedie Regierungeine eigeneDelegation,mit der alsdaun die Friedens-
verhandlungenſelbſtändiggeführtwurden. Dank der ſachlichen,niht auf
Propaganda,fondernauf eine wirklicheVerſtändigunggerichtetenHaltungder

ukrainiſchenDelegiertengelanges in kurzerZeit,über die großeAnzahlzum
Teil höchſtverwi>elterund ſchwierigerFragen,die der erſteFriedens{hlußin

dem gegenwärtigenWeltkriegaufwarf,zu cinerEinigungzu kommen.

Am 9. Zebruax1918 habendie Vertreter der Verbündeten Regierungen
mit den Bevollmächtigtender UkrainiſchenRegieruugden Friedensvertragunter-

zeichnet.Damit wollten dieVertragſchließenden,wie der Vertragin ſeinerEin-

leitungbetont,den erſtenSchritttun zu einem dauerhaften,für alle Teile

ehrenvollenWeltfrieden,der nichtnur den Schreckuiſſendes Kriegesein Ende

ſegen,ſondernauchzur Wiederherſtellungder freundſchaftlichenBeziehungen
zwiſchenden Völkern aufpolitiſchem,rechtlichem,wirtſchaftlichemund geiſtigem
Gebieteführenfoll.

Die Verhandlungenwurdenin dreiKommiſſionengeführt
* einer politiſchen,

einerwirtſchaftlichenund ciner Rechtskommiſſion.Der politiſchenKommiſſion
lagbeſondersdie Erörterungder Grenzfragenund der damit in Verbindung
ſtehendenkünftigenGeſtaltungder politiſchenBeziehungenzwiſchender Ukraine

und ihrenNachbarnob. Die wirtſchaftlicheKommiſſionhattedie Wieder-

anknüpfungderHandelsbeziehungen,dieAnbahnungdesGüteraustauſchesnamentlich
fürdieÜbergangszeitund die HerſtellungeinésvorläufigenHandelsvertragszur

Hauptaufgabe.Die Rechtskommiſſionendlichbehandeltedie Aufnahmeder

diplomatiſchenund konſulariſchenBeziehungen,dieFrageder Kriegschädenund

Kriegsfoſten,dieWiederherſtellungder öffentlichenund privatenRechtsbeziehungen
zwiſchenden vertragſchließendenTeilen,deu Austauſchder Kriegsgefangenenund

ZJivilinternierten,die Amneſtiefrage,die Fürſorgefür die Rückwanderer ſowie
1
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die Frage der Behandlung der in die Gewalt des Gegners geratenen Kauf-
fah1teiſchiffe.

Währendin den wirtſchaftlichenund RechtsfragenvielfachbeſondereBe-

ſtimmungenfür die einzelnenMitgliederdes Vierbundes nötigwaren, konnten

diepolitiſchenFragennur einheitlichgeregeltwerden,wobei Öſterreich-Ungarn
als nächſterNachbarder Ukraine die meiſtbeteiligteMachtwar. Hierausergab
ſih cineTeilungdes Vertragswerkesin einen Hauptvertrag,den eigentlichen
Friedensvertrag,der von den Mächtendes Vierbundes mit der Ukraineeinheitlich
geſchloſſenwurde,und vier einzelneZuſaßverträge,von denen der deutſch-
ukrainiſcheVertragam gleichenTage wie der Hauptvertragunterzeichuetworden

iſt,Der Hauptvertragenthältaber außerden rein ‘politiſchenArtikelnauch
das Ergebuisder Verhandlungender wirtſchaftlichenKommiſſion,das zwar für
die einzelnenMächte des Vierbundes Sonderbeſtimmungenenthält,aber im

weſentlichennacheinheitlichenGeſichtspunktenfeſtgeſtelltwerden konnte. Dagegen
ergabenſih bei den Verhandlungender Rechtskommiſſioninfolgeder Ver-

ſchiedenheitder Rechtsfragenin den einzelnenverbündetenLändern und ihren
Beziehungenzu dem bisherigenRuſſiſchenReichederartigeUnterſchiede,daß es

geratenſchien,die meiſtender von ihrbehandeltenGegenſtändefürdie Zuſaßz-
verträgevorzubehalten.

Das ganzeVertragswerkwird in den nachſtehendenErläuterungenuur ſ0o-
weit in Betrachtgezogen,als es fürdie BeziehungenzwiſchenDeutſchlandund
der Ufraine maßgebendiſt,währenddie politiſcheBedeutungdes Vertragsfür
dieanderen Vierbundsmächtehierauszuſcheidenhat.Auchdie ausſchließlichdas

DeutſcheReichbetreffendenBeſtimmungenkönnen nux zum Teil für die Zu-
ſtändigkeitder geſetzgebendenKörperſchaftendes Reichsin Anſpruchgenommen
werden;dennochwird das ganze Vertragswerkdem Bundesrat zur Zuſtimmung
vorgelegt.Denn wenn auchnachArtikel11 der Reichsverfaſſungder Friedens-
{luß einePrärogativedes Kaiſersiſt,ſowürde dochdieAusführungdes Ver-

trags8werkesden ErlaßreichsgeſeßlicherVorſchriftenerforderlichmachen,ſofernnicht
ſeineBeſtimmungendurchdieZuſtimmungder geſeßgebendenKörperſchaftenohue
weiteresGeſeteskrafterhielten.

Qu deneinzelnenBeſtimmungendes Vertragswerkesi}folgendeszu bemerken.

A.

Der Hauptvertragzwiſchenden Verbündeten Mächtenund der

UkrainiſchenBolksrepublik.

Artikel I.

Durchden Eingangsartikelwird der Kriegszuſtandzwiſchenden Mächten
desVierbundes einerſeitsund derUkrainiſchenVolks8republikandererſeitsvertrags-
mäßigaufgehobenund gleichzeitigerklärt,daßin Zukunftzwiſchendeu vertrag-
ſchließendenTeilen derZuſtanddesFriedensund derFreundſchaftherrſchenfoll.
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Darin liegt einerſeitseine nochmaligefeierlicheAnerkennungder Selbſtäudigkeit
und Unabhäugigkeitder Ukraine;audererſeitswird das neue Staatsweſenaus-

drücklichin den Kreis der Mächteaufgenommen,mit denenDeutſchland,Öſterveich-
Ungarn,Bulgarienund die Türkei den Austauſchgeiſtigerund wirtſchaftlicher
Güter pflegen,wie er zwiſchenden Gliedernder Völkerrechtsgemeinſchaftüblich
iſt.Das Wort FreundſchaftbedeutethiernichtBündns; vielmehrhatdie

UkrainiſcheDelegationerxfennenlaſſen,daßdie Ukraine an dem Weltkriegferner
feinenTeil nehmen,ſondernin die Reiheder neutralenMächteeintretenwolle.

Artikel 11.

DieſerArtikelbeſchäftigtſichmit den Grenzendes UkrainiſchenStaates,
ſoweitſiedieMächtedes Vierbundes augehen.Die früherenGrenzenÖſterreich-
Ungarnsgegen Rußlandſollenauchdex UkrainiſchenVolks8republifgegenüber
fortbeſtehen.Bei den VereinbarungenfürdieGrenzeweiternördlichiſtverſucht
ivorden,einen gerechtenAusgleichzwiſchenwiderſtreitendenvölkiſchenund

geſchichtlichenGeſichtspunftenzu finden.Um Unbilligkeitennah Möglichkeitzu

vermeiden,habendie Vertragſchließendenvon der Grenzfeſtſeßungim einzelnen
Abſtandgenommen und nur allgemeineRichtpunktefürden künftigenVerlauf
der Grenzeangegeben.Ju einzelnenfolldie Grenzenachden ethnographiſchen
Verl'ältniſſenund unter Berückſichtigungder WünſchederBevölkerungdurcheine

gemiſchteKommiſſionfeſtgeſeßtwerden.

Artikel UIL.

Um dem jungenUkrainiſchenStaate einen Beweis ihresbeſouderenVer-
trauens zu geben,habenſichdie Verbündeten entſchloſſen,mit der Räumung
derjenigennachArtikel2 an dieUkraine fallendenGebiete,die zur Zeitvon den

Mittelmächtenbeſetztſind,unverzüglichnachder Ratifikationdes Friedensvertrags
zu beginnen.Selbſtverſtändlichhatdie UkrainiſcheVolksrepublikgleichzeitigdie

von ihrbeſetztenGebieteder Mittelmächtezu räumen. Die Durchführungder

Räumung,die von dem weiterenVerlaufder Kriegsereigniſſenihtunabhängig
ſeinfann,wird unter die Aufſichtder Bevollmächtigtender beteiligtenMächte
geſtellt.

Artikel IV

Eine Folgedes wiedereingetretenenFriedenszuſtandesi} die ſofortigeAuf-
nahmeder diplomatiſchenund konſulariſchenBeziehungen.Als ſelbſtändigerStaat

hatdieUkraine das Recht,Geſandtebeiden Oberhäupternder befreundetenStaaten

zu beglaubigenund deren Geſandtebei fichzu empfangenſowiekonſulauiſcheVer-

treterzu beſtellenund zuzulaſſen.Für dieRegelungderkonſulariſchenBeziehungen
habeuſichdie vertragſchließendenTeilegegenſeitigeine möglichſtweitgehendeZu-
laſſungvou Konſulnzugeſichert;dochſiudhierbeſondereVereinbaruugenzwiſchen
der Ukraine uud den einzelnenVierbundsmächtenvorbehalten,da mit der Ver-
ſchiedenartigkeitder tatſächlichenVerhältniſſegerechnetwerden muß.
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Artikel V

Die verbündeten Mächte haben der Ukraine gegenüber das Friedensangebot
aufrechterhalten, das ſieam 25. Dezember1917 dem geſamtenRußlandgemacht
hatten;deun obwohldas Angebotden Beitrittder ehemaligenBundesgenoſſen
Rußlandszu denFriedensverhandlungenvorausſeßzteund daherbeiderenWeigerung
hinweggefalleniſ,ſoerſchienes dochangezeigt,dem ehrlichenFriedenswillender

UkrainiſchenVolks8republikkeineſchwererenBedingungenzu ſtellenals urſprüng-
lichin Ausfichtgenommen wax. Zu dieſenBedingungengehörteaber auchder

gegenſeitigeVerzichtauf den Erſaßder Kriegskoſtenund Kriegsſchäden.Der

Ukrainegegenübertrifftder Verzichtwenigerdas DeutſcheReichals die Öſter-
reichiſch-UngariſcheMonarchie.

Die Begriffeder Kriegskoſtenund der Kriegsſchädenſindin dem Artikel

genau beſtimmt.Zu den KriegsſchädenſindauchalleRequiſitionengerechnet,
die cineMachtin dem Gebieteder anderen vorgenommen hat. Daraus ergibt
ſich,daßnah dem Wiedereintrittdes FriedenskeinvertragſchlicßenderTeil dem

anderen gegenübervölkerrechtlicheAnſprücheaus Nequiſitionen,die dieſerauf
feindlichemGebiete vorgenommen hat,herleitenkann;vielmehrbleibt die

Entſchädigungder von den RequiſitivnenbetroffenenAngehcrigenjedemVertrags-
teilüberlaſſen.Nichtberührtwerden von dicſerBeſtimmungdie Requiſitionen,
die jederTeil in ſeinemeigenenGebietevorgenommen hatund ſelbſtverſtändlich
auchden davon betroffenenAngehörigendes anderen Teiles bezahlenmuß.

Artikel VI.

Die Entlaſſungder Kriegsgefangenenin die Heimat kounte bei der ſtarken
Abweichungder Gefangenenzahlen,die zwiſchenden einzelnenMächtendes Vier-

bundes aufder Aftiv-und Paſſivſeiteherrſchte,und bei dex Verſchiedenheitder

Beförderungs-und Verkehrsverhältniſſenichteinheitlichgeregeltwerden. Jm
Hauptvertragiſtdahernur der Grundſatzder Rückſendungin die Heimat aus-

geſprochenworden,mit dem Vorbehalt,daßetwaigenWünſchender Gefangenen,
in dem Aufenthaltstaatzu bleiben oder ſichin ein anderes Gebiet als in die

frühereHeimatzu begeben,Rechnunggetragenwerden kaun.

Artikel VII.

Der ArtikelVII trifftüber dieGeſtaltungder wirtſchaftlichenBeziehungen
zur Ukraine Beſtimmungund zerfälltin mehrereTeile. Zunächſtwird durch
ZifferI der Warenaustauſchbis zum 31. Juli1918 geregelt.Dabei handelte
es ſihdarum,fürdie vou uns in erſterLiniebenötigtenukratuiſchenErzeugniſſe
ſowieandererſeitsfürdieWaren,welchedie Ukrainevon den Vierverbandsſtaaten
dringendbeziehenwill,einemöglichſteinfacheund glatteAbwicklungvorzuſehen.

Es ſollenſtaatlichorganiſierteStellen auf beiden Seiten den Waren-

austauſchder wichtigſtenGegenſtändevermitteln,ſo daß dieſernachcinem

beſtimmtenPlan, unter Berückſichtigungder wirtſchaftlichenBedürfuiſſeder

beteiligtenStaaten und unter Berückſichtigungder jeweiligenTransportlage,
4
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erfolgen kann. Auf welche Erzeuguiſſeuud auf welcheMengen ſichdiefer
zentraliſierteWarenaustauſchzu erſtre>enhat,wird beiderſeitsim gemeinſchaft-
lichenBenehmendur<hKommiſſionenfeſtgeleßt.Soweit dieſeKommiſſionen
von cinerZentraliſierungdes Austauſchesabſehen,erfolgtauh ſchonwährend
der Zeitbis zum 31. Juli1918 der Handelim freienVerkehr.Die Preiſe
der zentraliſiertaus8zutauſchendenWaren werden ebenfallsdur<hKommiſſionen
aus Mitgliedernder beidenTeilefeſtgeſtellt.

Was die Verreclnunganlangt,ſowird hierfürals Baſisdie alte Gold-

relationder deutſchenMark- und dcr bſterreichiſch-ungariſchenKronenwährung
zu der ruſſiſchenRubelwährungaufrechterhalten.Dabei iſ au die Stelledes

ruſſiſchenGoldrubelsnunmehrder Goldkarbowanjecgetreten,die ukrainiſcheBe-

zeichnungfür die dem ruſſiſchenRubel entſprechendeMünze. Die betreffende
Beſtimmung,die nur denAnhaltspunftfürdieVerrechnungbildet,bedeutetaber

nicht,daßdie bare Abgleichungin Gold zu erfolgenhabenwird. Hierüber
bleibtvielmehrein Einvernehmender ukrainiſchenund deutſchenFinanzſtellen
vorbehalten.

In Ziffer11 BuchſtabeÀ und ZifferIll finddie Grundlagenenthalten,
aufdenen ſichfernerhinbis zum Abſchlußeines definitivenHandel8vertragsder

deutſch-ukrainiſcheWarenverkehrabwickelnſoll.DieſesProviſoriumiſ doppelt
begrenzt.Es giltbis zum Abſchlußeines endgültigenHandelsvertrags,der

ſpäteſtensſechsMonate nachAbſchlußdes Friedensmit den europäiſchenStaaten,
den VereinigtenStaaten von Amerika und Japan erfolgenfoll.Es iſtaber
weitervorgeſehen,daß im beiderſeitigenEinverſtänduiseine Verlängerungdes

Proviſoriumsſtattfindenkann,daß aber auch,fallsder Abſchlußeineseudgül-
tigenHandelsvertragsnichtbis zum 30. Juni 1919 erfolgtſeinſollte,jeder
Teil das Rechthat,eineKündigungdes Proviſoriumsmit ſech8monatigerFriſt
vorzunehmen.

Was die einzelnenBeſtimmungendes Proviſoriumsanlangt,foiſtes im

weſentlichengelungen,denbisherigendeutſch-ruſſiſchenHandel8vertragvon 1894/1904
einſchließlichder VertragstarifeÀ (ruſſiſcherTarif)und B (deutſcherTarif)auf-
rechtzuerhalten.Soweit einzelneBeſtimmungennichterneuertwordenſind,erklärt

ſichdas teilsdaraus,daßdie Ukraine keinegemeinſamenGrenzenmit uns hat
und daherAbreden,die daraufbegründetwaren,gegeuſtandslosgewordenſind,
teilsdaraus,daßdieukrainiſchenUnterhändlerBedenken trugen,eingehendeVer-

pflichtungenzu übernehmen,ohneno< ein flaresBild über die künftigeinnere

Organiſationund den Aufbaudes UkrainiſchenStaatsweſenszu haben.Ju der

AnlageiſtderTextdes altendeutſch-ruſſiſchenHandelsvertragszuſammengeſtellt,
wie ex ſichaus dem Friedeus8vertragvou Breſt-Litowſkder Ukraine gegenüber

*

nunmehrergibt;die in Zukunftder UkrainegegenüberwegfallendenBeſtim-
mungen finddurchkleinenDruck kenntlichgemacht.

Imeinzelneniſtfolgendeszu bemerken:

Die Artikel1 bis19 des altenVertragsſindim weſeutlichenwiederhergeſtellt.
In den Artikeln5 und 10 finddie bisherigenDurchfuhrbeſchränkungen,durch
welcheunſerHandel,insbeſondereuachPerſien,bishereine ſtarkeErſchwerung
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erfahren hatte, weggefallen. Die neue Faſſungdes zweitenAbſatzesdes bisherigen
Artikel5 iſtlediglichinterpretativ,ohnedaßdie ſachlicheTragweitedes Artikels
eineÄnderungerfahrenhätte.

Von Bedeutungiſ die Aufrechterhaltungdes allgemeinenruſſiſchenJoll-
tarifsvon 1903 in Verbindungmit der Erneuerungdes VertragstarifsA.

Hierdur<hwird unſerHandelgegen die etwaigeMöglichkeiteinerÜberſpannung
des ukrainiſchenZollſyſtemswirkſamgeſchüßt.Für Eiſenerziſtdie Ausfuhrzoll-
freiheitim Sihzungsprotokollausdrücklichfeſtgelegt.Damit dürfteeinem dringenden
Wunſcheder oberſchleſiſchenJnduſtrieRechnunggetragenſein.

Was die Beſtimmungenüber die Meiſtbegünſtigungaulangt,ſofindaus
dem bisherigenArtikel11 des deutſch-ruſſiſchenHandelvertragsdie Ausnahmen
fürden fleinenGrenzverkehrund diezollgeeintenGebiete(dieſeunter gleichzeitiger
Verallgemeinerung)beibehaltenworden. Dagegenſinddie bisherigenAusnahmen
zugunſtender aſiatiſchenGebieteuſw.in Wegfallgekommen.

Der frühereArtikel12a,der den SchußdesUrheberrechtsau Werken der

Literatur,Kunſtund Photographiebetrifft,war gegenſtandslosgeworden,indem
die darin gegebeneZuſagedurchAbſchlußdes Vertragsvom 28. Februar1913

erfülltworden war. DurchdiejetzigeFaſſungwird dieſerleztereVertragwieder
in Kraftgeſezt.Das gleichegeſchiehtfürdie frühereVereinbarungüber den

gegenſeitigenSchußder Warenbezeichnungen.

Im SchlußprotokollfindfolgendeÄnderungenhervorzuheben:
1, Tm Schlußprotokoll1. Teil zu Artikel1 und 12 ſowiezu Artikel12

findzwar die bi8herigenAbreden über dieGleichſtellungchriſtlicherund jüdiſcher
Handlungsreiſendergeſtrichenworden; es iſtdies aber nur deshalberfolgt,weil

die Verfaſſungder Ukraine keinerleiUnterſchiedder Religionenkennt. Seitens

der ukrainiſchenUnterhändleriſ ausdrücklichfeſtgeſtelltworden,daßdurchdieſe
Streichungin keinerleiWeiſeeine unterſchiedlicheBehandlungchriſtlicherund

jüdiſcherHandlungsreiſenderbegründetwerden ſoll.
2. Im Schlußprotokollzu Artikel5 i} der leßteAbſatz,der dieAusfuhr

von rohemund behauenemHolzbetraf,aufukrainiſchesVerlangengeſtrichenworden.

Dies erſcheintunbedenklich,da die Ukraine als Holzlieferantfüruns nichtin

Betrachtkommt und zudemdort die EinführungeinesAusfuhrzollesfürHolz
nihtzu gewärtigenift.

3. Sehrwichtigiſt,daßdie bisherigenBeſtimmungenim Schlußprotokoll
zu Artikel5,6,7, 9 und 10 aufrechterhaltenſind,wodurcheineDifferenzierung
zwiſchenSee- und Landzöllenausgeſchloſſenwird.

4. Die Schlußprotokoll-Beſtimmungenzu Artikel13 und zu Artikel19

ſindnichtwiederhergeſtelltworden. Der Grund liegt,ſoweitArtikel13 in

Fragekommt,darin,daß die fraglichenBeſtimmungenin erſterLinieaufdie

Verhältniſſean der alten deutſch-ruſſiſchenGrenzezugeſchnittenwaren und die

Grenzender Ukraine im Weſtenund Norden nochzu unbeſtimmtſind,als daß
die ukrainiſchenUnterhändlerVerpflichtungenin dieſerRichtungübernehmen
konnten,die möglicherweiſeeiner ſpäterenbeſonderenVereinbarungüber die

Vinnenſchiffahrtim Wege geſtandenhätten.
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Was die Eiſenbahnfrageanlangt(Schlußprotokollzu Artikel19),ſoiſnur
der erſteAbſazder bisherigenBeſtimmungenübernommen worden,an den ſich
die Erklärunganſchließt,die Eiſeubahnfragenim einzelnendur< ein Sonder-

übereinkommen ſpäterregelnzu wollen. Der Grund fürdieſeBeſchränkunglag
darin,daß die ukrainiſchenUnterhändlerzu wenigeiſenbahntechniſcheFachkennt-
niſſebeſaßen,um dieTragweiteetwaigerweitergehendeuVerpflichtungenüberſehen
zu können,andererſeitsabexerſtnachFeſtigungdex inneren Verhältniſſeder

UkrainedieentſtehendenBedürfniſſeklarerzutagetreten werden,ſodaßes zweck-
mäßigerſchien,alsdann durcheinSouderübereinkommendieſenBedürfniſſenRech-
uung zu tragen.Nichtunweſentlichiſtdabei,daßdieUkraine beabſichtigt,mög-
lichſtbald ihrEiſenbahuneßaufweſteuropäiſcheSpur umzunagelu,wodurchder

Verkehrder Ukraine ün Verhältniszu Mitteleuropabelebtund in neue Rich-
tungengelenktwerden dürfte.

Der 4. Teil des Schlußprotokollszum alten deutſch-ruſſiſchenHandels-
vertragregeltebi8herVerkehrsverhältniſſean der gemeinſamendeurſch-ruſſiſchen
GrenzeſowiegewiſſeErſchwerungen,die ſichaus der ruſſiſchenZollpraxisim

Laufeder YJeitergebenhatten.Soweit die gemeinſamenGrenzverhältniſſein

Frage kamen,mußtendieſeVeſtimmungender Ukrainegegenüberwegfallen,
dagegenſindin der HauptſacheallejeneAbreden aufrechterhaltenworden,die
die ZJollpraxisbetreffen.

In ZifferIV des Friedensvertragsiſ einerſeitsvorgeſehen,daß die Ver-

einbarungen,die etwa ſpäteraufGrund einesZollbündniſſeszwiſchenDeutſchland
und Öſterreich-Ungarnerfolgen,nichtunter dieMeiſtbegünſtigungfallenſollen.
Ebenſoſollenaus dem Meiſtbegünſtigungsrechtausgeſchloſſenbleibendie ſpäteren
Anſchlüſſeunmittelbaroder mittelbaraugrenzenderdritterStaaten au ein der-

artigesZollbündn1s.

Auf dex andern Seite ſindvon der Meiſtbegünſtigungausgenommendie

Begünſtigungen,welcheſichfürdie Ukraine aufGrund einesZollbündniſſesmit
einemunmittelbarodermittelbarangrenzendenLande ergeben.Bei dieſerBeſtimmung
mußteberückſichtigtwerden,daß die Verhältniſſein Rußlandmöglicherweiſeim

Laufeder Zeitnochdazuführenwerden,daßdieeinzelnenruſſiſchenTeilſtaaten,
ſelbſtwenn ſieſelbſtändigbleiben,ſi<hunter dem Dru>k der wirtſchaftlichen
Notwendigkeitzu einem Zollbundzuſammenſchließen.

In ZifferV des FriecdensvertragsiſtVorſorgedafürgetroffen,daßim
neutralen Ausland lagernde,mit einer Verbleibsklauſel(d.h. dem Verbote der

Weiterveräußerungan die kriegführendenfeindlichenStaaten)belegteWaren
von dieſerKlauſelbefreitund dadurchdem freienVerkehrwieder zugänglichge-

machtwerden können. Die Beſtimmunghat inſofernBedeutung,als derartige
mit einerKlauſelbelegteWaren,insbeſouderein Skandinavien,vielfachbereits

durhKaufdeutſchesEigentumgewordenſind

Artikel VIII.

DieſerArtikelführtdiejenigenFragenauf,die durchEinzelverträgeder

Vierbundmächtemit dexUkrainiſchenVolksrepublikgeregeltwerden ſollen.Dabei
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wird ausdrülih hervorgehoben, daß auch die Zuſaßverträgeeinenweſentlichen
Beſtandteildes Friedensvertragsbildenund,ſoweitdies irgendtunlichiſt,ge-
meinſchaftlichmit ihm in Krafttretenſollen.Für den deutſchenZJuſaßvertrag
tritdieſeVorausfezungzu.

Artikel IX.

Um klarzuſtellen,daß die vertragſchließendenTeile die einzelnenBeſtim-
mungen des Friedensvcrtragsmit Einſchlußderjenigender Zuſatzverträgenicht
in der Weiſe behandelndürfen,als handelees ſi< um eine Sammlung
ſelbſtändigerEinzelverträge,wird ausdrücklichbeſtimmt,daßdie in dem Friedens-
vertragegetroffenenVereinbarungenein unteilbaresGanzesbilden. Die Nicht-
erfüllungeinerBeſtimmung,die zugunſtender einenVertragsparteigetroffeniſt,
würde alſodieſeParteiberechtigen,die Erfüllungeiner zugunſtender anderen

VertragsparteigetroffenenBeſtimmungzurückzuhalten,auh wenn die beider-

ſeitigenQufagennichtaufdemſelbenGebieteliegen.

Artikel X.

Der Friedensvertragiſ mehrſprachigabgeſchloſſenworden. Es gibtkeinen

aus<hließli<hmaßgebendenVertragstext;vielmehrfindenfichals gleichberechtigte
Textederdeutſche,derungariſche,der bulgariſche,dertürkiſcheund dexukrainiſche
nebeneinauder. Damit iſtaber nichtgeſagt,daßfürjededer vertragſchließenden
MächteallefünfTexteiu gleicherWeiſemaßgebendwären;vielmehrbeſtimmt
der ArtikelXR,daßfürdie Beziehungenzwiſchender Ukraine einerſeitsund den

einzelnenVierbund8mächtenandererſeitsjeweilsnur der ukrainiſcheuud der für
den anderen VertragsteilgültigeSprachtextzugrundezu legeniſt.Für die

BeziehungenzwiſchenDeutſchlandund der Ukrainekommt es hiernachausſchließlich
-aufden deutſchenund den ukrainiſchenTextan. ErgebenſichbeiderAnwendung
Widerſprüchezwiſchenden beidenTexten,ſowürden dieſedurcheinZurükgehen
aufden Inhaltder Verhandlungenin Breſt-Litowſkzn löſenſein.Dabei wird

ſichallerVorausſichtnachder deutſcheTextauchin den Beziehungenmit den

übrigenVierbundsſtaatenals beſonderswichtigherausſtellen,da die deutſchen
Entwürfeden Verhandlungenzugrundelagenund der deutſcheText als der

zuerſtvollendeteden Gegenſtandder Einigungbildete.

Schlußbeſtimmung.
Die Ratifizierungdes Friedensvertragsmußteſchondeshalbvorgeſehen

werden,weil allebeteiligtenRegierungenden VertragihrengeſeßgebendenKörper-
ſchaftenvorlegenwollten. Als Ort fürden AustauſchderRatifikationsurkunden
iſtWien gewähltworden,und zwar nichtnur wegen ſeinergeographiſchenLage,
ſondernauchdeshalb,weil an den politiſchenBeſtimmungenÖſterreich-Ungarn
hauptſächlichbeteiligtwar.
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B,

Der Deutſch-UkrainiſcheZuſaßtzvertrag.

DieſexZJuſatzvertragzum Friedensvertragbehandeltin neun Kapitelndie

Aufnahmeder konſulariſchenBeziehungen,dieWiederherſtellungderStaatsverträge,
dieWiederherſtellungder Privatrechte,den ErſaßfürZivilſchäden,den Austauſch
der Kriegs8gefangenenund Vivilinternierten,die FürſorgefürRückwanderer,die

Amneſtie,die Behandlungder in dieGewalt des GegnersgeratenenKauffahrtei-
ſchiffeund derSchiffsladungonunddieSchlußbeſtimmungen.DieeinzelnenArtikel

ſindſogefaßt,daßfieim weſentlichenohneweitereErläuterungverſtändlichſein
dürften;dochſollenzu den wichtigſtenBeſtimmungennocheinigeBemerkungen
gemachtwerden.

ErſtesKapitel.
Die Aufnahmeder konſulariſchenBeziehungeniſ im Sinne des Haupt-

vertragsmöglichſtweitgehendgedacht,ſo daßdie beiderſeitigenKonſulngrund-
ſätlihüberallzugelaſſenwerden müſſen.Ausgenommenſindnur ſolchePläte-
oderGebietsteile,wo erheblicheTeile derBevölkerungnichtdieallgemeineLandes-

ſpracheſprechenund wo deshalbſchonvor dem KriegekeineKonſulnzugelaſſen
waren ; dieſenVorbehaltkann aber jederVertragsteildem anderen gegenübernur

inſoweitgeltendmachen,als die AusnahmeauchgegenüberjederdrittenMacht
aufrechterhaltenwird (Artikel1 Abſ.1). ÜberdiesmußteVorſorgegetroffen
werden,daß währendder Fortdauerdes Weltkriegsgewiſſevon ihm beſonders
betroffeneGebietedes einenTeiles den Konſulndes anderenTeiles bis zumall-

gemeinenFriedenverſchloſſenbleibenkönnen (Artikel1 Abſ.2).
Die Schäden,die währenddes deutſch-ruſſiſchenKriegesdeutſchenKonſuln

in der Ukraine oder ruſſiſchenKonſulnukrainiſcherHerkunftin Deutſchlandzu-
gefügtworden ſind,ſollenbeiderſeitserſeßtwerden. Dabei begründetes keinen

Unterſchied,ob die Schädenvon den ſtaatlichenOrganendes Gebiets oder von

derBevölkerungverurſachtworden ſind;es genügt,daßdieſchädigendeHandlung
völkerreht8widrigwar. Die ErſatzpflichtumfaßtSchädenallerArt;ſieerſtre>t
ſichauchauf die Beſchädigungvon Konſulats8gebäudenund fonſulariſchemJu-
ventar (Artikel2).

Zweites Kapitel.
Die Wiederherſtellungder Staatsverträgeiſ die Grundlagefürdie An-

fnüpfungnormaler Rechtsbeziehungenzwiſchenden beiden vertragſchlicßenden
Teilen;ſiebot beiden VerhandlungengewiſſeSchwierigkeiten,weildieUkrainiſchen
Delegiertendie von der JariſtiſchenRegierungabgeſchloſſenenVerträgenur zum

kleinerenTeil kannten,ſichauchbeiden feindlichenBeziehungenzu derRegierung
der Bolſchewikidie erforderlicheKenntnis nichtaus den PetersburgerArchiven
verſchaffenkonnten. Weungleichdaherder Grundſaßder Wiederherſtellung
angenommen worden i} (Artikel3 Abſ.1),ſo mußtendochgewiſſeVorbehalte
gemachtwerden.

°
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Zunäch�t hat die DeutſcheRegierungdie Verpflichtungübernommen,der

UkrainiſchenRegierungbinnen beſtimmterFriſtalle deutſch-rufſiſchenVerträge,
Abkommen und Vereinbarungen,ſoweitſiebei Ausbruchdes Kriegesnoh in

Geltungwaren, wortgetreumitzuteilen(Artikel3 Abf.2);ein Verzeichnisder

hiernahin Betrachtkommeuden Verträgefolgtals Anlage.JederTeil hat

e dann ſehsMonate Friſt,um die Vertragsbeſtimmungenzu bezeichnen,die er

mit Rückſichtauf die Änderungder Verhältniſſefür veraltethältund nicht
geltenlaſſenwill(Artikel4 Abf.1). Daraufhinſolleine Kommiſſiondie als

veraltetbezeichnetenBeſtimmungendurchzeitgemäßeBeſtimmungenerſetzen;ge-

lingtihrdiesnichtbinnen beſtimmterFriſt,ſoiſtjedemTeileeinRüktrittsrecht
vorbehalten.Wird das Rüktrittsrechtnur für einzelneBeſtimmungeneines

Vertragsausgeübt,ſo kanu der andere Teil von dem ganzen Vertragezurück-
treten,weil ſouſtjederTeil ſichdaraufbeſchränkenkönnte,die dem anderen

günſtigenBeſtimmungenaufzuheben(Artikel4 Abſ.2).

BeſondereRegelnwaren fürdieſogenanntenKollektivverträgeerforderlich.
SolcheVerträgeſindna<hder Auffaſſungder DeutſchenRegierungdurchden

Kriegnichtaufgehoben,weil fiemit den beteiligtenneutralenMächtenfürbeide

Kriegsparteienfortbeſtehen;ſiefindnur zwiſchenden Kriegsparteienin ihrer
Wirkungzeitweiliggehemmt.An ſichwürden ſiedahermit dem Friedens{luß
ohneweitereswicder in Krafttreten. Da jedochdie Ukraine bishernichtals

vertragſchließendePartciin den Vertragsurkundenauftrat,iſtin dem Friedens-
vertragihrausdrücklicherEintrittin dieVerträgeneben Rußlandoder an deſſen
Stelle vorgeſehen.Erfolgtder Eintrittvor der Ratifikation,ſo trittder

KollektivvertragzwiſchenDeutſchlandund der Ukraine mit dem Austauſchder

Ratifikationêurkundenin Kraft;erfolgtder Eintrittſpäter,ſo iſ der Zeitpunkt
des Eintrittsentſcheidend.Es verſtehtſih von ſelbſt,daß die Beſtimmungen
über die Kündigungder VerträgehierkeineGeltunghaben(Artikel5 Abſ.1).

Ein beſondererVorbehaltmußtewegen ſolcherKollektivverträgegemacht
werden,an denen außerRußlandnochanderekricgführendeParteienbeteiligtſind.
Hierkann erſtder Friedenshlußmit den übrigenbeteiligtenMächtenendgültig
über die Fortdaueroder Aufhebungentſcheiden(Artikel5 Abf.2).

Drittes Kapitel.

Die WiederherſtellungderPrivatrechtebildeteeinederwichtigſtenAufgaben
der Rechtskommiſſion.Wenn es troyderSchwierigkeiten,die in derVerſchieden-
heitder Spracheund desRechtesſowiein derNeuheitderAufgabeliegenmuß-
ten,zu einem immerhinausführlichenSyſtemderWiederherſtellunggekommeniſt,
ſokonnte der Gegenſtanddochnichtvollſtändigerſchöpftwerden. Es wird dahex
in verſchiedenenPunkten,namentlichaufdem Gebieteder Wechſel-und Sche>-
rechte,der Valutageſchäfte,der Prioritätsrechteaufdem Gebietedes geiſtigen
und gewerblichenRechlsſchußes,der BehandlunggewiſſerverwalteterVermögens-
werte nochder Ergänzungbedürfen,fürdie in den SchlußbeſtimmungenderZu-
ſammentritteinerbeſonderenKommiſſionvorgeſeheniſt.
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Zunäch�t waren ſämtlicheGeſeze,Verordnungenund ſonſtigeBeſtimmungen
aufzuheben,die ſichaufdem Gebietedes Privatrechtsals Sondergeſectegegen den

Feinddarſtellen.Sie ſindin dieſenKapitelnals Kriegsgeſeßebezeichnetund

ihremBegriffnachin Artikel6 näherbeſtimmt.Dabei iſ beſondershervor-
gchoben,daß im Sinne des Zuſaßvertragsals Angehörigeder eigenenKriegs-
parteiaußerphyſiſchenPerſonenauchjuriſtiſchePerſonenund Geſellſchaftengelten,
und zwar nichtnur, wenn ſiein dem GebietedieſerKriegsparteiihrenSiß haben,
ſondernauch,wenn ſiegleichſolchenin dem Gebieteder anderen Parteiden

Kriegsgeſeßenunterworfenſind(Artikel6 Abf.2).

Alle SchuldverhältniſſeprivatrechtlicherArt,mag es ſichum Geldſchulden
oder ſonſtigeVertragsverhältniſſehandeln,werden nah Artikel7 $ 1 wieder-

hergeſtellt.Doch ſehendie folgendenParagraphendes Artikel7 und dieArtikel

8 bis 11 gewiſſeAusnahmenvor. So ſindfürdieFrage,ob Schuldverhältniſſe
durchdieKriegszuſtändeaufgehobenoder veräudertwerden,dieallgemeinenLandes-

geſezemaßgebend($2 Abf.1);fürDeutſchlandwürden alſodie Beſtimmungen
des BürgerlichenGeſezbuchsüber dieUnmöglichkeitderErfüllungund diehierfür
iaßgebendeRechtſprechungdes ReichsgerichtsihreWirkſamkeitbehalten.Doch
dürfendabei in DeutſchlandukrainiſcheKriegsgeſeßeals Aufhebung®ëgründenicht
anders behandeltwerden wie deutſcheKrieg8geſeßeund umgekehrt($2 Abſ.2).

Soweit hiernachGeldforderungenzu erfüllenſind,deren Zahlungnach
Krieg8geſeßenverweigertwerden konnte,erhältder Schuldnernah Artikel7 $ 3

eineZahlungsfriſtvon dreiMonaten ſeitder Ratifikationdes Friedensvertrags.
Für dieZeitvon der urſprünglichenFälligkeitbis zur Zahlungſind5°/,Jahres-
zinſenzu entrichten;bis zur Fälligkeitmüſſengegebenenfallsdie vertragsmäßigen
Zinſengezahltwerden. Der YJinsſagvou 5°/erſcheintmit Nückſichtauf die

währenddes KriegesmöglichgeweſeneNußzungder zurückgehaltenenGelder als

angemeſſenund geeignet,einerinternationalenRegelungauchbeiſpäterenFriedens-
{<lüſſenzur Grundlagezu dienen.

Mit Rückſichtaufdie verſchiedenenGläubigerſchußzverbände,die ſichzum
Teil unter Mitwirkungdes Reichsin Deutſchlandgebildethaben,war es ange-

zeigt,eine beſondereBeſtimmungaufzunehmen,wonachſolchenVerbänden,die
von dereinen Parteianerkanntſind,von den Behördender anderenParteidieVer-

tretungder IntereſſenihrerMitgliederohneweitereszu geſtatteniſt.Selbſt-
verſtändlichwerden die landesrechtlichenVorſchriſtenüber den Anwaltszwang
dadurchnichtberührt(Artikel7 $ 4).

Neben den privatrechtlichenſollenauch die ſtaatlichenVerbindlichkeiten
wiederhergeſtelltwerden. Dies giltin erſterLiniefürden öffentlichenSchulden-
dienſt(Artikel8 Abf.1). Hierbeiwar jedo<hderUmſtandzu berückſichtigen,daß
die Ukraine bisherkeinſelbſtändigesStaatsſchuldenweſengehabthat. Nachall-

gemeinenvölkerrechtlichenGrundſätzenhabenGliedſtaaten,dieſichvon einem größeren
Ganzenunabhängigmachen,deſſenöffentlicheSchuldenzu einem angemeſſenen
Teilezu übernehmen.Da zur Zeitdas ganze beweglicheStaat8vermögenRuß-
lands in den Händen der PetersburgerRegierungiſt,mußtevor derFeſtſezung
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des von der Ukraine zu übernehmenden Schuldenbetrags der VolfksrepublikGe-

legenheitgegeben werden,ſichüber dieVerteilungdes Aftiv-und Paſſivvermögens
mit den übrigenTeilſtaatendes ehemaligenRuſſiſchenReichsauseinanderzuſeten.
Durch eine protokollariſcheErklärungiſtklargeſtelltworden,daßdie Friſtzur
Auseinanderſeßungſpäteſtensmit dem Eintrittdes allgemeinenFriedensabläuft;
alsdann muß der ukrainiſcheAnteil ſelbſtändigfeſtgeſtelltwerden. Schonjeßt
aber iſtbeſtimmt,daßdieUkrainiſcheVolksrepublikdeutſchenGläubigerngegen-
über jedenfallsdie Verbindlichfeitenübernimmt,die RußlandfüröffentlicheAr-

beitenin der Ukraine(z.B. Eiſenbahnen)eingegangeniſtoder durchVerpfändung
von Vermogenswertenin der Ukraine geſicherthat(Artikel8).

WichtigiſtdieEinigungdarüber,daßUrheberrechteund gewerblicheRechte,
Konzeſſionenund PrivilegienfowieähnlicheAuſprücheauföffentlich-rechtlicher
Grundlage,die durchKrieg8geſeßebeeinträchtigtworden ſind,fürdas Gebiet der

Ukraine wiederhergeſtelltwerden follen(Artikel9 Abſ.1). Damit werden auch
die Nechtewiederhergeſtellt,die Deutſchenvon derRuſſiſchenRegierungverliehen
waren,aber im Gebiete der Ufraine aus8geübtwurden. Da die Ukraine bisher
keineeigeneGeſeßgebungüber Urheberrechteund gewerblicheSchutzrechtehatte,
bedarfdieAusführungdieſerBeſtimmungennochbeſondererVercinbarung(Artikel9

Abſ.3). Soweit derartigeRechteVermögensbeſtandteileeinesſequeſtriertenoder

liquidiertenUnternehmenswaren und von dem zuſtändigenVerwalter dem Geſetze
gemäßveräußertworden ſind,wird das wohlerworbeneRechtdritterPerſonen
gemäßArtikel11 $ 2 geſchützt.

Anders verhältes ſichmit GrundſtükenoderRechtenan einem Grundſtück,
Bergwerksgerechtſamen,obligatoriſchenRechtenauf die Venußung oder Aus-

beutungvou Grundſtüken,mit Unternehmungenoder Beteiligungenan einem

Unternehmen,namentlichmit Aktien,die infolgevon Kriegsgeſchßenveräußert
oder den Beteiligtenſonſtdur<hZwang entzogenworden ſind.Es iſtbekannt,
daß infolgeder ruſſiſchenLiquidationsgeſeßegeradenachdieſerRichtunghin
deutſchenBeteiligtenbeſoudershoheWerte verlorengegangen ſind.Alle dieſe
Werte ſollenihnenohneNückſichtaufinzwiſchenbegründeteRechteDritter in

vollem Umfangzurü>kgewährtwerden,ſodaßfienur verpflichtetſind,diejenigen
Vorteileherauszugeben,dieſieetwa aus AnlaßderVeräußerungoder Einziehung
ihrerRechteerhaltenhatten(Artikel12 Abſ.1).

Die Beſtimmungender Artikel9 und 12 geltenaber nur mit einemgleich-
artigenVorbehalt.Nach einem Grundgeſeßder UkrainiſchenVolksrepublikſind
ſämtlichePrivilegienabgeſchafft,Konzeſſionenvielfachverſtaatlichtund dieRechte
am Grund und Boden,an den Schätzenunter der Erde und an dem freiauf-
wachſcndenWald zu Nationaleigentumerklärtworden. Soweit dieſeLandes-

geſeßgebungzur Ausführunggelangenund allenBeteiligtengegenüberdurchgeſeht
werden ſollte,wird man ſieauchgegenüberden deutſchenVerechtigtengeltenlaſſen
múſſen.Für dieſenFalliſjedochderUfrainſchenVolksrepublikgegenüberin einer

protokollariſchenErklärungdeutſcherſeitsausdrüklihder Standpunktvertreten

worden,daßnachallgemeinenvölkerrechtlichenGrundſäßenfürverſtaatlichteVer-
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mögenswertevon Ausländern untex allen UmſtändeneineaugemeſſeneEntſchädigung
geleiſtetwerden muß. Jm übrigeniſtvorgeſehen,daßim Falleder Wiederauf-
hebungder Verſtaatlichungdie deutſchenBerechtigtenaufAntragwieder in ihre
Rechteeintretenfollen(Artikel9 Abf.2,Artikel12 Abſ.2).

Eine beſondereBeſtimmungregeltdieVerlängerungderVerjährungsfriſten
ſowieder Friſtenzur Vorlegungder Zinsſcheineund Gewinnanteilſcheineund

von ausgeloſtenoder ſonſtzahlbargewordenenWertpapieren.Jm Hinbli>auf
dieUnſicherheitder Verhältniſſe,mit der noch.fürlängereZeitgerechnetwerden

muß,ſowieim Hinbli>kaufdie Lageder Krieg8gefangenenund KZivilinternierten
werden dieFriſtenbis zum AblaufeinesJahresnachderRatifikationdesFriedens-
vertragserſtre>t(Artikel10).

Schließlichiſnoh die TätigkeitderjeuigenStellengeregelt,die aufjeder
Seite kraftder Kriegsgeſeßemit der Beaufſichtigung,Verwahrung,Verwaltung
oder Liquidationvon Vermögensgegenſtändenoder der Annahmevon Zahlungen
befaßtworden waren. Für die Ukraine kommen hiernur ſolcheStellenin Be-

tracht,die in ihremGebieteeingerichtetworden ſindund das verwalteteVer-

mögennichtinzwiſchenan Zentralſtellendes übrigenRußlands,insbeſonderean

dieruſſiſcheStaatsbank in St. Petersburgabgeführthaben(Artikel11). Grund-

ſäßlichfindalleverwaltetenVermögensgegenſtändeaufVerlaugendes Berechtigten
unverzüglichfreizugeben($1). Der Verwalter kann dabei den Berechtigtenzu-

nächſtan die Stellenverweiſen,bei denen er das Vermögenangelegthat.Bis

zurÜbernahmedurchden Berechtigtenmuß auchnachderRatifikationdesFriedens-
vertragsfüreinebehördlicheÜberwachungſeinerJutereſſengeſorgtwerden.

Es iſtſchondaraufhingewieſenworden,daß die Herausgabedes ver-

walteten Vermögens,abgeſehenvon den Beſtimmungendes Artikel12 über

Grundbeſißund ähnlicheVermögensgegenſtände,wohlerworbeneRechteDritter

unangetaſtetläßt.JunfolgedeſſenſindauchZahlungenund ähnlicheLeiſtungen,
die offeutlicheVerwalter von den Schuldnernangenommen haben,in dem Gebiete

der vertragſchließendenTeile ebenſozu behaudeln,wie wenu ſieder Gläubiger
ſelbſtempfangenhätte,und privatrechtlicheVerfügungendieſerVerwalter bleiben
mit WirkungfürbeideTeile aufrechterhalten($2). Über die Tätigkeitaller

Stellen,von denen der Artikel11 handelt,insbeſondereüber die Einnahmen
und Ausgaben,iſtden Berechtigtenauf VerlangenunverzüglichAuskunftzu
erteilen($3).bd,

Viertes Kapitel.

Mit den Beſtimmungendes drittenKapitels,wodurchdie privatrechtlichen
Schuldverhältuiſſeneu in Geltunggeſeßtund die den Angehörigender vertrag-
ſchließendenTeile gegenſeitigentzogenenVermögenswertezurückgegebenwerden,iſt
eine völligeWiederherſtellungder Privatrechtenochnichterreicht.Denuviele

dieſerPrivatrechtekönneninfolgederKriegsereigniſſenichtwiederhergeſtelltwerden.

An ihreStellemuß daherder ErfaßfürdieNachteiletreten,die derKriegden

Berechtigtengebrachthat. Gerade aufdem Gebiète des ehemaligenRuſſiſchen
ReichsſinddieſeNachteilebeſonderszahlreichund ſchwerwiegend;es war deshalb
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eine Hauptaufgabe der deutſchenDelegation,den Erſayfür dieſeſogenannten
Zivilſchädenin den Verhandlungendurchzuſetzen.

So dringlichdieſeAufgabewar, joſchwierigwar ihreLöſung;denn die

UkrainiſcheDelegationverfochtmit Lebhaftigkeitden Gedanken,daß die Maß-
nahmen,die den Deutſchenin RußlandSchadenzugefügthätten,im weſentlichen
aufdas ZariſtiſcheRegimentund ſeineOrganezurückzuführenſeien,die von der

UkrainiſchenVolk8republikin ihrenMethodenmißbilligtund bekämpftwurden.
Aus dieſemGrunde wollte die DelegationeineVerpflichtungzum Schadenerſag
fürdieUfrainiſcheVolks8republiknichtanerkennen; dazukam die ſchonfrüherer-
örterteSchwierigkeit,daßder neue Staat in das Vermögendes RuſſiſchenKaiſer-
reichsnoh nichtnachgefolgtiſt,daß vielmehrallesbeweglicheReichsvermögen
von der GroßruſſiſchenRegierungnachSt. Petersburgweggeführtworden war.

Wenn es trotdemgelungeniſt,den Grundſaßvon der Wiedergutmachung
der Zivilſchädenzur Anerkennungzu bringen,ſoiſtdies dem Sinne fürRecht
und Villigkeitzuzuſchreiben,der die beteiligtenDelegationengleichermaßenbeſeelte.
Es erſchienausgeſchloſſen,daßdas Unrechtungeſühntbleibenſollte,das friedlichen
PrivatperſonendurchgehäſſigeSondergeſeßze,durchrecht8widrigeMaßnahmenvon

Behördenoder durchGewaltakteder BevölkerungohnejedeKriegsnotwendigkeit
zugefügtworden iſt.

Naturgemäßfonnte den Deutſchen,die in der Ukraine Kriegsſchäden
erlittenhaben,ebenſowenigein unbedingterErſaß zugeſichertwerden,wie
dies für die Deutſchenin der Heimat mögli<hiſ. Der Artikel 13

beſchränktdaher den Erſaßanſpruchauf die Schäden,die Privatperſonen
infolgevon Kriegs8geſeßendurchdie zeitweiligeoder danernde Entziehung
von Urheberrechten,gewerblichenSchußrechten,Konzeſſionen,Privilegienuud

ähnlichenAnſprüchen(vergl.Artifel9) oder dux<hdie Beaufſichtigung,Ver-

wahrung,Verwaltungoder Veräußerungvon Vermögensgegenſtänden(vergl.
Artikel11) erlittenhaben,und ſtelltdieſenSchädendiejenigengleich,die ihnen
währenddes Kriegesaußerhalbder Kriegsgebietevon den ſtaatlichenOrganen
oder der Bevolkerungdes anderen Teiles durchvölkerrechtswidrigeGewalt-

aktean Leben,Geſundheitoder Vermögenzugefügtworden ſind.Nichtmitum-
faßtſindalſoz.B. die Schäden,die durchdie Zahlungsverboteentſtandenſind
(vergl.Artikel7 $ 3);hierbehältes beiderfünfprozentigenVerzinſungſeinBe-
wenden. Auch iſ an anderer Stelleausdrücklichbeſtimmt,daß derjenige,der

durchden Kriegan derrechtzeitigenBewirkungeinerLeiſtungbehindertwar, nicht
verpflichtetſeinfoll,den dadur<entſtandenenSchadenzu erſehen(Artikel7 $2
Abſ.2 Saz 2). MilitäriſcheMaßuahmen oder Gewaltakte,die innerhalbdes

Krieg8gebietsgeſchehenſind,werden den betroffenenPrivatperſonender einenPartei
vou der andern nichterſeßt,da ſieunter dieKricgsſchädenfallen,aufdie beide
ParteiengemäßArtikelV des Hauptvertragsgegenſeitigverzichtethaben.Sind
aber die Maßnahmen oder Gewaltakteaußerhalbdes Krieg8gebietserfolgt,ſo
fommt es nichtdaraufan, ob die ſtaatlichenOrgane,von denen ſieausgiugen,
der früherenoder der gegenwärtigenRegierungangehörten.

Die DurchführungderhieraufgeſtelltenGrundſäßemußtegemäßdenſelben
Erwägungen,die zu dem Vorbehaltedes Artikel8 geführthaben,bis zu dem
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Zeitpunkt zurückge�tellt werden, wo ſichdie UkrainiſcheVolksrepublikmit den

übrigenTeilen des ehemaligenRuſſiſchenReichsauseinandergeſeßzthabenwird

(Artikel13 Abſ.2). Auchhieriſtals äußerſterTermin fürdieÜbernahmeeines
angemeſſenenTeiles der Erſatzpflichtder allgemeineFriedens{lußprotokollariſch
feſtgeſeßtworden.

FünftesKapitel.

Zur Ausführungdes in ArtikelVT des FriedensvertragsvorgeſehenenAus-

tauſchsderKriegs8gefangenenmußtenmehrereSondervorbehaltefürdieBeziehungen
zwiſchenDeutſchlandund der Ukrainegetroffenwerden. Dabei konnte man

ſihan dieBeſtimmungenanſchließen,die bereitsvon derPetersburgerKommiſſion
getroffenworden waren und in der Durchführungbegriffenſind(Artikel14 $ 1).
DieſeBeſtimmungenbeziehenſichabernur aufdiedienſtuntauglichenKrieg8gefangenen;

wegen der übrigenbedurftees ergänzenderBeſtimmungen.Jn der Hauptſache
iſtdieAufgabederErgänzungeinerKommiſſionübertragenworden,diein Breſt-
Litowſkzuſammentretenſoll;ſieregeltdie Zeiträume,in denen der Austauſch
vor ſichgehenſoll,und deſſenübrigeEinzelheiten.Jnsbeſonderewird ſiefür
eine angemeſſeneund menſchenwürdigeArt der Heimbeförderungſorgen;auch
liegtihrdieDurchführungder getroffenenVereinbarungenob ($3).

Bei der Entlaſſungiſtden Kriegs8gefangenendas Privateigentumzurük-
zuerſtatten,das ihnenvon deuBehördendes Aufenthaltéäſtaatsabgenommenworden

iſt;dochſindSchriftſtückemilitäriſchenJnhaltsausgenommen,da ihreBekannt-

gabein anderenLändern dem Aufenthaltsſtaatenachteiligſeinkönnte,ſolangeſich
dieſernochim Kriegebefindet.Der nochnichtausbezahlteoder verrechneteTeil

des Arbeitsverdienſtesiſtdeu Krieg8gefangenengleichfallsbei derEntlaſſungaus-

zuhändigen($2).

Auf der anderenSeite habenbeideParteienden völkerrechtlichenGrundſatz
anerkannt,daßjederTeildieAufwendungenfürſeinekricgsgefangenenAngehörigen,
diederandereTeilgemachthat,dieſemerſeßenmuß.Von einerAufſtellungderbeider-

ſeitigenAufwendungenund ihrerVerrechnunggegeneinanderiſaberim Hinbli>auf
dieGefangenenzahlenabgeſehenworden. DieſeZahlenſindkaum feſtzuſtellen;auf
deutſcherSeitenicht,weil es bishereine ukrainiſcheStaatsangehörigkeitnichtgab
und eineUnterſcheidungder ruſſiſchenKriegs8gefangenennachder Angehörigkeit
zum großruſſiſchenoder zum ukrainiſchenStaate zur Zeitundur<führbariſt;auf
ukrainiſcherSeitenicht,weil andauernd deutſcheKrieg8gefangeneaus großruſſiſchen
oder ſibiriſchenGebietenin der Ukraineeintreffenund von dortnachDeutſchland
heimgeſchaff�twerden ſollen.Hiernachergabſihdie Aufrehnungals naturge-
máäßeLöſung.

Auchfürdie Heimkehrder beiderſeitigenZivilangehörigenhatdie nachAr-
tikel14 einzufeßendeKommiſſiondienäherenBeſtimmungenzu erlaſſenund ihre
Durchführungzu überwachen(Artikel15 $ 1 Abf.2). Die Heimbeförderung
ſolltunlichſtbald und unentgeltlicherfolgen,aber nur mit Zuſtimmungdesbisher
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Internierten oder Verſchi>kten.Wünſchter in dem Aufenthaltsſtaatzu bleiben,
ſoiſtihm dies zu geſtatten,ſoweitnichtbeſondereGründe fürſeineAusweiſung
vorliegen;auchſtehtes ihmfrei,ſichin ein drittesLand zu begeben($1 Abſ.1).

Umgekehrtkönnen Zivilangehörigedes einen Teiles,die beiKriegsausbruch
in dem Gebietedes anderen Teiles ihrenWohuſißoder eine gewerblicheoder

Haudelsniederlaſſunghatten,dorthinzurückkehren,ſoweitihnennihtaus Gründen

der inneren oder äußerenSicherheitdes Staates der Zutrittverſagtwird. Ein

ſolcherGrund wird immer als vorliegenderachtet,ſolangeſichder andereTeil

noh in Kriegszuſtandbefindet.Für die NückkehrſinderleichterteBedingungen
wegen des Perfonenausweiſesvereinbart($2).

Eine weitereBeſtimmunggewährtden Angehörigendes einenTeiles,dieim
Gebietedes anderenTeiles eineErwerbstätigkeitausübten und daran infolgedes

Kriegesgehindertworden ſind,einenentſprecheudenErlaßvon Auflagen,Abgaben,
Steuern und Gebührenmit der Maßgabe,daßbereitserhobeneBeträgebinnen

ſechsMonaten nachderRatifikationdes Friedensvertragszurückzuzahlenſind(Ar-
tifel16 Abf.1). DieſerAbgabenerlaßwird in Anwendungdes bei der Er-

läuterungdes drittenKapitelserwähnten,in Artikel6 Abf.2 enthaltenenGrund-

ſaßesauchſolchenErwerbsgeſellſchaftengewährt,deren Betrieb im Gebietedes

einenTeilesinfolgedes Kriegesgeruhthat,weil Angehörigedes anderenTeiles

daran beteiligtwaren (Artikel16 Abf.2).

Die neueren FriedensverträgeenthaltenregelmäßigBeſtimmungenüber die

pietätvolleFürſorgefürdie Grabſtättender Krieger,die in Feindeslandgefallen
oderverſtorbenſind.Bei Aufnahmeeiner entſprechendenBeſtimmungin den gegen-

wärtigenVertragmußtedaraufRückſichtgenommen werden,daßauchinternierte
oder verſchi>teZivilperſonenin großerZahlihrGrab in Feindeslandgefunden
haben.Der Artikel17 enthältlediglichdiegrundſätzlichenBeſtimmungen,während
die Regelungder zahlreichenEinzelfragen,z.B. über die Exhumierung,weiterer

Vereinbarungvorbehaltenbleibenfoll.

SechſtesKapitel.

Nichtuux in Großrußland,ſondernauchin derUkraineſinddieſogenannten
deutſchenKoloniſten,d. h.Bauern deutſchenStammes,aber ruſſiſcherStaats-

angehörigkeit,wegen ihrerAbſtammungin ihrenRechten{wer geſchädigtund

vielfa<hmit größterGrauſamkeitvon Haus und Hof vertriebenworden. Es

beſtehtein dringendesJntereſſedes Reichsdaran,daßdieſeVolksgenoſſennicht
im Elend untergehen,ſondernGelegenheitfinden,in der altenHeimatein neues

Leben aufzubauen.Wenn auchder Umſtanddie Verhandlungenweſentlicher-

ſchwerte,daßhierder einenParteizugemutetwird,übereigeneAngehörigeeineinter-
nationaleVerpflichtunggegenüberder anderen Parteieinzugehen,ſoübérzeugten
ſichdie ukrainiſchenDelegiertendoch,daßdas deutſcheEintretenfürdas Schick-
ſalder wegen ihresDeutſchtumsverfolgtenruſſiſchenAngehörigender Billigkeit
entſpricht.Die Faſſungdes ſc<ſtenKapitelswahrtübrigensdieGegenſeitigkeit,
da Deutſchlandſelbſtverſtändlichbereitſeinmuß, Deutſchendie Rückwanderung
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nach der Ukraine zu geſtatten,wenn ſieetwa wegen ihrerAbſtammungaus dem

dortigenGebietedarum nachſuchen.

Imeinzelneniſ Vorſorgegetroffen,daßden Rückwanderern von den Be-

hördenihresbisherigenStaates keineSchwierigkeitengemachtwerden,daßſiemit
den diplomatiſchenund konſulariſchenVertretern ihreskünftigenHeimatſtaats
freiverkehrenkönnen und wegen der RückwanderungkeinerleiwirtſchaftlicheNach-
teileerleiden.Vor allem dürfenſieihrVermögenfreiliquidierenund den Erlös

odei,ſoweitdie Landesgeſezees geſtatten,das Vermögeuſelbſtmit ſichnehmen;
auchiſtdafürgeſorgt,daß ſienichtctwa dur< den Zwang zur Einhaltung
langfriſtigerPachtverträgein der Ausübungdes Rückwanderungsrechtsbehindert
werden (Artikel18,19).

Das Rückwanderungsrechtkaun in einerFriſtvon zehnJahrennachder

Natifikationdes Friedensvertragsauëgeübtwerden. Eine ſolcheFriſterſchien
erforderlich,weil mancheder verſchicktenKoloniſtenerſtnah geraumer Zeit
von ihremRechteKenntnis erhaltenund ſoin derLageſeinwerden,dieVorteile
und NachteileſeinerAusübunggegeneinanderabzuwägen(Artikel18 Abf.1).
Mit dem Nückwanderungsrechtiſ folgerichtigdas RechtaufEntlaſſungaus dem

bisherigenStaatsverbandeverknüpft(Artikel18 Abſ.2 Say 1);dagegenhatſich
eineVerpflichtungdes bisherigenHeimatſtaatszum Erſaßder vor der Rück-

wanderungdem KoloniſtenzugefügtenSchädennichtdurchſehenlaſſen.Jndeshat
dieUkrainiſcheDelegationamtlicherklärt,daß dieUkrainiſcheVolksrepublikdieſe
Koloniſtenin Anſehungdes ErſatzesderihnenwährenddesKriegesin ungerechter
WeiſezugefügtenSchädenebenſobehaudelnwürde wie die ukrainiſchenStaats-

angehörigen.

Siebentes Kapitel.

Die in dieſemKapitelenthaltenenBeſtimmungenüber dieGewährungvon

Straffreiheitfürgewiſſemit den KriegsereigniſſenzuſammenhängendeHandlungen
find‘von dem Wunſcheeingegeben,diefreundſchaftlichenBeziehungenzwiſchendem

deutſchennnd dem ukrainiſchenVolke zu fördernund die bisherigenGegenſätze
ſoweitirgendmöglichin Vergeſſenheitzu bringen.Und zwar iſtim Artikel20

eineAnineſtiefürdie feindlichenAusländer und im Artikel21 eineolchefür
Inländervorgeſehen,währendim Artikel22 weitereVereinbarungenvorbehalten
werden Soweit hiernachdie Staatsangehörigkeitvon Bedeutungiſt,wird für
derenBeurteilungder Zeitpunktder Ratifikationdes FFriedens8vertragsmaßgebend
ſeinmüſſen.

Es erſcheintals ein Gebot der Menſchlichkeit;daß diejenigenſtrafbaren
Handlungen,welchedie.Kriegs8gefangenenoder die interniertenoder verſchi>ten
Zivilperſonenin dem gegucriſchenLande begangenhaben,vou den Behörden
dieſesLandes nachderHerſtellungdes Friedensnichtweiterverfolgtodex beſtraft
werden;denn dieſePerſonenhabeninder Regelunter den ſeeliſchenEindrücken
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der Gefangenſchaftgehandeltund findüberdies nichtſeltenunverhältnismäßig
hartbeſtraftworden. DieſeErwägungenſindim Artikel20 88 1, 2 berü-

ſichtigt.
Des weiterenliegtes im Weſen des Verſtändigungsfriedens,daß Ange-

hórigedes einen Teiles im Gebiete des anderen Teiles nichtweiter verfolgt
werden,wenn ſiezugunſtenihresVaterlandesgehandeltund dabei die Geſetze
der Gegenparteiverlegthaben.Der Artikel20 $ 3 ſiehtdaherin ſeinemerſten
TeilefürſolcheFälleStraffreiheitvor,wobei es gleichgültigiſt,ob es ſichum
einepolitiſcheStraftatim techniſchenSinne handeltund ob die Tat während
des Kriegesoder ſchonvor Krieg8ausbruchbegangeniſ. Jm zweitenTeile

dieſesParagrapheniſ fernerStraffreiheitvereinbartfürVerſtößegegen diezum
NachteilfeindlicherAusländer ergangenenAusnahmegeſete,alſoinsbeſonderegegen
dieim drittenKapitelbehandeltenKriegsgeſeßeaufdem GebietedesPrivatrechts.

Im$ 4 iſtbeſtimmt,daß die Straffreiheitnichtin Anſpruchgenommen
werden kann fürHandlungen,die nah der Ratifikationdes Friedensvertrags
begangenfind.

Der $ 5 Say 1 erläutertdieTragweiteder zu gewährendenStraffreiheit.
Hiernachiſtvon der Ratifikationdes Friedensvertragsan eine Unterſuchungs-
oder Strafhaftwegen der unter die AmueſtiebeſtimmungenfallendenHandlungen
nichtmehrſtatthaft.Die Jntereſſendes amneſtierendenStaates erſcheinendurch
die Moglichkeitder Ausweiſungder amneſtiertenPerſonenim allgemeinenhin-
reichendgewährleiſtet.Nur fürKricgsgefangene,derenAbſchiebungnichtimmer

ſogleichmöglihſeinwird,mußtedie im Sat 2 enthalteneSonderbeſtimmung
vorgeſehenwerden,wonachſie,ſoweites ſihum beſtimmteStraftatenbeſonders
<hwererNatur handelt,bis zu ihrerEutlaſſungin Haftgehaltenwerden können.

Selbſtverſtändlichbleibtin den Fällendes Artikel20 die Möglichkeitoffen,daß
die amneſtiertenPerſonenin ihremHeimatſtaatebeſtraftwerden,ſoweitdeſſen
Geſeßees zulaſſen.

Die im Artikel21 F$ 1,2 angeführtenFälleder Amneſtierungvon Jn-
ländern findenihreVegründungin der Tatſache,daßes ſichum Verfehlungen
handelt,die im Machtbereichedes Gegnersund daherin der Regelmehr oder

wenigerunter deſſenEinflußbegangenſind.
Tm$ 3 ſinddieBeſtimmungendes Artikel20 über dieTragweitederStraf-

freiheitfüranwendbar erklärt.Darüber hinausiſtnoh vereinbart,daßüber die

beteiligtenPerſonenund ihreFamilienweitereRechtsnachteilenihtverhängt
werden dürfen.EineentſprechendeVereinbarungkonntefürdieFälledes Artikel20

nichtgetroffenwerden,weil dadurchdas Recht,die fürdieStaatsſicherheitge-

fährlichenAusländer auszuweiſen,in einer nichterträglichenWeiſebeſchränkt
worden wäre. Übrigenswäre es nachallgemeinenvölkerrechtlichenGrundſätzen
nichtangängig,die gemäßArtikel20 amneſtiertenAusländer wegen der in Rede

ſtehendenHandlungenaufadminiſtrativemWege in ihrenprivatenVermögens-
rechtenzu beeinträchtigen.

Nichtanwendbar aufdieFälledes Artikel21 iſ dieBeſtimmungdes Ar-

tikel20 $ 4 Über diezeitlicheBegrenzungder Straffreiheit,da dieſeBegrenzung
18
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in den Fällen des Artikel 21 nicht durch die Ratifikation des Friedensvertrags,
ſonderndurchdieDauer der Kriegsgefangenſchaft,JnternierungoderVerſchickung
($1) oder der Okkupation($2) gegebeniſt.

Bei den Verhandlungenüber dieAmneſtiefragenbeſtandEinigkeitdarüber,
daßes wünſchenswertſci,die StraffreiheitnochaufweitereFällezu erſtre>en.
Der AbgrenzungdieſerFälleſtelltenſih aber Schwierigkeitenentgegen,ins-

beſondereinfolgedes Umſtandes,daßſichbeidevertragſchließendeTeilenoh mit

anderenMächteninKriegszuſtandbefinden.Der AbſchlußweitererVereinbarungen
úber die Straffreiheitwurde dahervorbehalten.

AchtesKapitel.

Die in die Gewalt des GegnersgeratenenKauffahrteiſchifſezerfallenin

zweiHauptgruppen,nämlichdie Embargoſchiffe,d.h.dieSchiffe,die bei Kricgs-
ausbruchin den Häfendes Geguerslagen,und diePriſenſchiffe,d.h.dieSchiffe,
die alsPriſenaufgebrachtund in einem Hafendes Nehmeſtaatseingebrachtoder

verſenktworden ſind;entſprechendesgiltvon den Schiffsladuugen.Die Fälle
der erſtenGruppeſindim Artikel23, die der zweitenGruppeim Artikel24

geregelt.Die Artikel25,26 enthaltenBeſtimmungenüber dieDurchführungder

getroffenenVereinbarungen.
Unter Kauffahrteiſchiffeneines vertragſchließendenTeilesim Sinue dieſes

Kapitelsſindan ſichſolcheKauffahrteiſchiffezu verſtehen,welchedie Flagge
dieſesTeilesin dem Zeitpunktführten,wo ſiein die Gewalt des Gegnersge-
rieten. Für die ukrainiſcheSeite wird es überdies daraufankommen,ob ein

KauffahrteiſchiffruſſiſcherFlaggein einem jeztzur Ukraine gehörendenHafen
beheimatetwar.

Die im Artikel23 vorgeſeheneBehandlungder Embargoſchiffeentſpricht
dem SechſtenHaagerAbkommen über dieBehandlungder feindlichenKauffahrtei-
ſchiffebeim Ausbruchder Feindſeligkeitenvom 18. Oktober 1907 Was die

nachArtikel2 dieſesAbkommens füraugeforderteSchiffezu zahlendeVergütung
betrifft,ſomußtedem UmſtandRechnunggetragenwerden,daßdieAnforderung
und VenugungdeutſcherSchiffein den Häfendes SchwarzenMeeres in der

Regelnichtdurchdie UkrainiſcheRegierung,ſonderndurchdie Regierungdes

ehemaligenRuſſiſchenKaiſerreichserfolgtiſt.Die Regelungder Vergütung
wurde dahereinerbeſonderenVereinbarungvorbehalten,über derenZeitpunktdie

gleichenprotokollariſchenErklärungenabgegebenwurden wie hinſichtlihder ent-

ſprechendenVorbehaltein den Artikelu8,13 des Zuſaßvertrags.Dabei wurde

indes ausdrü>li<hfeſtgeſtellt,daß die UkrainiſcheVolksrepublikfür deutſche
Embargoſchiffe,die von ihroder aufihreVeranlaſſungbenutztworden ſind,cine

entſprechendeVergütungohneweiteresleiſtenwird.

Die Beſtimmungendes Artikel24 über die als PriſenaufgebrachtenKauf-
fahrteiſchiffeund Schiffsladungengehendavon aus,daßes zur Vermeidunglang-
wierigerStreitigkeitenund Reibungengeboteniſ,aufeineWiederaufrollungder
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durch rechtsfräftiges Urteil abgeſchloſſenenpriſengerichtlichenVerfahrenzu ver-

zichten.DieſeRegelungiſtauchin den meiſtenFriedensverträgender neueren

Zeitgetroffenworden,beiſpiel8weiſeim Artikel13 des FrankfurterFriedens.

Die mannigfachenFragentechniſcherArt,die ſichbei der Durchführung
der Beſtimmungender Artikel23,24 vorausſichtlic<hergebenwerden,ließenes
zwe>mäßigerſcheinen,etne gemiſchteKommiſſionmit neutralem Vorſißendenzu
ihrerLoſungzu berufen(Artikel25).

Die außergewöhnlichenVerhältniſſe,die derWeltkriegaufdem Gebieteder

Seeſchiffahrtgeſchaffenhat,und die mit dem AbſchlußeinesSonderfriedensnicht
ſogleichverſchwinden,werden unter Umſtändendazuführen,daßKauffahrteiſchiffe
ciner bisherfeindlichenFlaggenichtin der Lageſind,von der vertragsmäßig
zugeſichertenBefugniszur HeimreiſeGebrauchzu machen,wenn ihnendie Be-

hördendes Aufenthaltsſtaatsdabei nichtEntgegenkommenbeweiſen.Dies gilt
beiſpielsweiſefürdieBeſchaffungvon Bunkerkohlen,die Gewinnungvon Lotſen
und die zur Vermeidungvon unterſeeiſchenMinen erforderlichenMaßnahmen.
Im Artikel26 fichernſichdaherdie vertragſchließendenTeile gegenſeitigjedes
möglicheEntgegenkommenin dieſerHinſichtzu.

Neuntes Kapitel.

Von den Schlußbeſtimmungeniſ die des Artikel27, wonachder Zuſagz-
vertrageinen weſentlichenBeſtandteildes Friedensvertragsbildet,und die ihn
betreffendenRatifikationsurkundenzugleihmit den Ratifikationsurkundendes

Friedensvertragsausgetauſchtwerden follen,bereitsim Zuſammenhangmit den

gleichartigenBeſtimmungendes Hauptvertragserörtertworden. Das Gleiche
giltvon Artikel28 Abf.1,der das gleichzeitigeTukrafttretendes Zuſaßvertrags
und des Friecdensvertragsvorſieht.

Der Zuſatzvertragbedarfaber teilsauf Grund befondererVorbehalte
(vergl.Artikel9 Abf.3, Artikel17, Artikel22),teilswegen des vorläufigen
Charaktersder in ihmenthaltenenRegelungen(vergl.z.B. Artikel7 $ 3,Artikel8,
Artikel11)ergänzenderBeſtimmungen,die nux aufGrund von Verhandlungen
unterZuziehungvon SachverſtändigenbeiderTeile getroffenwerden können. Die

zu dieſemZweckeeinzuſeßendeKommiſſionſollnah Artikel28 Abſ.2 binnen

vierMonaten nachderRatifikationdesFriedensvertragsan cinem Orte zuſammen-
treten,der mit Rückſichtaufdieno< ungeklärtenVerhältniſſeſpätererBeſtimmung
vorbehalteniſt.
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Anlage 1.

Deutſch-ruſſiſherHandels-und Schiff-
fahrtsvertragvon 1894/1904.

Die aufGrund des Friedensvertragesvom 9.Februar1918 im wehſel-
ſeitigenVerkehrmit derUkrainiſchenBolksrepublikwegfallendenBe-

ſtimmungenſindklein,die neu hinzutretendenBeſtimmungengeſperrt
gedrut.

Artikel1.

Die Angehörigeneines der beiden vertragſhließenden
Teile,welcheſihin dem Gebietedes anderen Teilesnieder-

gelaſſenhabenoder ſi< dort vorübergehendaufhalten,
ſollendortim Handels-und Gewerbebetriebedienämlichen
Rechtegenießenund keinen höherenoder anderen Ab-

gabenunterworfenwerden als die Inländer. Sie ſollen
in dem Gebiete des anderen Teiles in jederHinſichtdie-
ſelbenRechte,Privilegien,Freiheiten,Begünſtigungen
und Befreiungenhabenwie die Angehörigendes meiſt-
begünſtigtenLandes.

Es herrſchtjedo<darüber Einverſtändnis,daß durch
dievorſtehendenBeſtimmungendiebeſonderenGeſetze,Er-

laſſeund Verordnungenaufdem Gebietedes Handel3,der
Gewerbe und der Polizeinihtberührtwerden,welchein
jedemder beiden vertragſhließendenLänder geltenoder
geltenwerden und aufalleAusländer Anwendungfinden.

Artikel2.

Die Angehörigenjedesder beiden vertragſhließenden
Teileſollenin dem Gebietedes anderen Teilesberechtigt
ſein,jedeArt von beweglihemoder unbeweglihemVer-

mögenzu erwerbenund zu beſißen,ſoweitdieſesRehtnah
den LandesgeſeßenAngehörigenirgendeinerfremden
Nation jeßtoder künftigzuſteht.Sie ſollenberechtigt
ſein,darüber dur< Verkauf,TLTauſh,Schenkung,Ehe-
ſchließung,leztenWillen oder aufandere Weiſezu ver-

fügen,ſowieVermögendur<Erbſchaftenzu erwerben,und

zwar unter denſelbenBedingungen,welchejehtoderkünftig
fürdie Angehörigenirgendeineranderen fremdenNation

beſtehen,ohnein einem der genanntenFälleunter irgend-
einerBezeichnunganderen oder höherenAbgaben,Steuern
oder Auflagenunterworfenzu ſeinals dieInländer.

Die dreijährigeFriſt,die dur< den KaiſerlihRuſſi-
hen Ukas vom 14.März 1887 fürdie Veräußerungder

Liegenſchaftenſeitensder Ausländer feſtgeſegtworden iſt,
wird fürdie deutſhenReich3angehörigenaufzehnJahre
verlängert.
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Die Angehörigen eines jeden der beiden vertrag-
ſchließendenTeileſollenden Erlös aus dem Verkaufeihres
Eigentumsund ihrVermögenüberhauptunter Beobach-
tung der Landesgeſeßefreiausführenkönnen,ohneals
Ausländer zur Entrichtunganderer oder höhererAbgaben
verpflichtetzu ſein,als die Inländerunter gleichenVer-

hältniſſenzu entrichtenhabenwürden.

Sie ſollenunter Beobahtungder Landesgeſeßefreien
Zutrittzu den Gerichtenhaben,um als Klägeroder Be-
klagteaufzutreten,und ſollenin dieſerHinſichtalleRechte
und Befreiungender Jnländergenießenund wie dieſebe-
fugtſein,ſi<in jederRehtsſacheder dur< die Landes-

geſeßezugelaſſenenAnwälte, Sachwalterund Vertreter

jederArt zu bedienen.

Artikel3.

Die Angehörigenjedesder vertragſhließendenTeile
ſollenin dem Gebiete des anderen zu Gerihts-,Admi-

niſtrativ-oder Munizipaldienſten,mit Ausnahme der

Vormundſchaft,nihtverpflihtetſein;ebenſobleibenfie
freivon jedemperſönlichenDienſteim Landheexe,în der

Marine, in der Reſervedex Land- und Seemachtund in

der Nationalmiliz,ſowievon allen Laſten,Zwangs-
anleihen,militäriſhenRequiſitionenund Leiſtungenjeder
Art, welhe im Kriegsfalleoder infolgevon außerge-
wöhnlihenUmſtändenauferlegtwerden; ausgenommen
firiddie aus irgendwel<hemReehtstitelmit dem Beſitze
einesGrundſtü>sverbundenenLaſten,fowiedieVerpflith-
tung zur Quartierleiſtungund zu ſonſtigenbhefonderen
Leiſtungenfürdie bewaffneteMacht,die den JFnländern
und den Angehörigender meiſtbegünſtigtenNation als

Eigentümern,Pächternoder Mietern von Immobilienob-

liegen.

Artikel4.

Aktiengeſellſhafſtenund andere kommerzielle,induſtri-
elleoderfinanzielleGeſellſchaften,welchein einem derbei-
den Länder nah den beſtehendenGeſeßenre<htêgültiger-

rihtetworden ſindund dort ihrenSiß haben,ſollenin
dem anderenLande als geſeßlihbéſtehendanerkanntwer-
den und dortnamentli<das Rechthaben,vor Gerichtals
Klägeroder als BeklagteProzeſſezu führen.

Es herrſchtjedo<darüberEinverſtändnis,daß dux
dievorſtehendeBeſtimmungdieFragenihtberührtwird,
ob derartigein einem der beidenLänder errihteteGefell-
ſhafienin dem anderen Lande zum Handels8-und Ge-
werbebetriebezugelaſſenwerden ſollenoder niht.Dieſe
Fragebleibt,wie bisher,den in dem betreffendenLande

beſtehendenoder noh einzuführendenBeſtimmungenvor-
behalten.

In jedemFalleſollendiegedahtenGeſellſchaftenin

dem anderen Lande dieſelbenRechtegenießen,welcheden
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gleichartigenGeſellſchaftenirgendeinesLandes zuſtehen
oder zugeſtandenwerden ſollten.

Artikel5 (alteFaſſung).
DievertragſchließendenTeile verpflichtenſih,den:gogenſeitigon

Verkehrzwiſchenbeiden Ländern dur keinerleiEinfuhr-odec Aus3-

fuhrverbotezu hemmen,auchdie freieDurchfuhrzu geſtatten,ſoweit
es ſh nihtum Wege handelt,die der Dur<hfuhrverſ<hlo}en\nd
oder ſeinwerden.

Außnuahmeufindnur fürſolche.Erzeugniſſezuläſſig,welcheauf
dem Gebiete eines dex verizagſhließendenTeile den Gegenſtand
einos Staatsmonopolsbilden oder bilden werden,ſowieauh.für
gewiſſeErzeugniſſe,für.die aus Nücfſihtenaufdie Geſundheit,die

Veterinärpollzeiund die öfentliheSicherheitoder aus anderen

ſ<werwiegenrvenGrünben außerordeniliheVerbot8maßregelner-

gehenfönnten.

Artikel5 (neueFaſſung).
Die vertragſ<hließendenTeile verpflichtenſih,den

gegenſeitigenVerkehrzwiſchenbeidenLändern durchkeiner-
leiEinfuhr-,Ausfuhr-oder Dur<hfuhrverbotezu hemmen
und diefreieDurchfuhrzu geſtatten.

Ausnahmen findnur fürſolheErzeugniſſezuläſſig,
welcheaufdem Gebieteeinesder vertragſ<hließendenTeile

den GegenſtandeinesStaatsmonopolsbilden oder bilden

werden,ſowieau< für gewiſſeErzeugniſſe,fürdie aus

NRücſichtenauf die Geſundheit,dieVeterinärpolizeiund.
dieôffentliheSicherheitoderaus andereu ſ{<werwiegenden
politiſhen und wirtſ<haftlihen Gründen

außerordentliheVerbot3maßregeln,ins3beſondere
im Zuſammenhang mit der auf den Krieg
folgenden Übergangszeit, ergehenkönnten.

è Artikel6.

Die rufſiſchen.Boden- und Gewerbeerzeugniſſe,welche
im DeutſchenReiche,und die deutſhenBoden- und

Gewerbeerzeugniſſe,welhe in Rußlandeingeführtwer-

den, ſollendort, ſiemögen zum Verbrau<hoder zur

Lagerung,zur Wiederausfuhroder zur Dur<hfuhrbe-
ſtimmtſein,der nämlihenBehandlungwie die Er-

zeugniſſedes meiſtbegünſtigtenLandes unterliegen.Jn
feinem Falleund aus keinem Grunde ſollenſiehöheren
oder anderen Zöllen,Gebühren,Steuern oder Abgaben
unterworfenſein,no< mit Zuſchlägenoder einem Einfuhr-
verbotebelegtwerden,von denennihtauchdiegleïihartigen
Erzeugniſſeirgendeinesanderen Landes betroffenwerden.

Insbeſonderewird jedeBegünſtigungund Erleichterung,
jedeBefreiungund jedeErmäßigungder in dem General-

tarifoder in den VertragstarifenenthaltenenEingangs-
zôólle,welhe einer der vertragſ{<hließendenTeile einer

drittenMachtdauernd oder zeitweiſe,ohneGegenleiſtung
oder mit Kompenſationzugeſteht,ohneweiteresund be-

dingungs-,vorbehalt3-oder kompenſationslosaufdie Bo-
den- und Gewerbserzeugniſſedes anderen ausgsdehntwer-

den.

7%
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Artikel 7*).
Die in dem beiliegenden Tarif À bezeichnetendeutſchen

Boden- und Gewerbeerzeugniſſeſollenbei ihrerEinfuhr
in Nußlandund diein dem beiliegendenTarifB bezeichne-
ten ruſſiſhenBoden- und Gewerbeerzeugniſſeſollenbei

ihrerEinfuhrin Deutſchlandkeinenanderen oder höheren
Eingangszöllenunterliegen,alsden in dieſenAnlagenfeſt-
geſeßten.

Wenneiner der vertragſchließendenTeile aufeinenin
AnlageÀ oder AnlageB des gegenwärtigenVertragsan-
geführtenGegenſtandeinheimiſherErzeugungoder Fa-
brikationzum Vorteil der Staatskaſſeeine neue innere

Steuer oderAkziſeodereinenZuſchlagzu einerſolcheninne-
ren Steuer oder Akziſelegenſollte,ſokann der gleichartige
Gegenſtandbei der Einfuhrmit einergleichenoder ent-

prehendenAbgabebelegtwerden,vorausgeſeßt,daßdieſe
AbgabefürdieProvenienzenallerLänder gleiiſt.

Artikel8.

InnereAbgabeu,welchein dem Gebiete einesder ver-

tragſhließendenTeile fürRehnung des Staates,der Ge-

meindenoder der Korporationenaufder Hervorbringung,
der Bearbeitungoder dem Verbraucheines Erzeugniſſes
ruhenoder ruhenwerden,dürfenfürErzeugniſſedes an-

deren Teiles unter keinem Vorwande höheroder läſtiger
ſeinals fürdie gleihartigenErzeugniſſedes eigenenLan-
des.

Artikel9._

Bei der Ausfuhrvon Waren aus einemder beidenLän-

der nah dem anderen dürfenkeine anderen oder höheren
Ausgangsabgabenerhobenwerden als bei der Ausfuhr
nah dem in dieſerBeziehungmeiſtbegünſtigtenLande.

Auch jedeſonſtvon einem der vertragſchließendenTeile

einerdrittenMachtfürdieAusfuhrzugeſtandeneBegün-
ſtigungwird ohneweiteresund bedingungslosdem andern

zuteilwerden.

Artikel10.

Die Waren allerArt,welchedur<hdas Gebieteinesder

beiden Teile auf einem den TranſithandelgeöffnetenWege durch
geführtwerden,ſollenwe<ſelſeitigvon jederDurhgangs-
abgabe(Durchfuhrabgabe)freiſein,ſeies,daß ſieunmittelbar
durchgeführtwerden,ſeies,daßſiewährendder Dur<hfuhr
abgeladen,eingelagertund wieder aufgeladenwerden.

Artikel11 (alteFaſſung).
Die Beſtimmungendes gegenwärtigenVertrag3berührennicht:

1. die Begünſtigungen,welhe anderen angrenzendenStaaten

zur Erleichterungdes örtlihenVerkehrsinnerhalbeinèr

Grenzzonebis zu 15 km Breite gegenwärtiggewährtfind
‘oder in Zukunftgewährtwerden ſollten,

*)Die Vertragstarife,welcheunverändert bleiben,ſindhierniht
abgedru>tworden.
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2. die von Deutſchlandauf Grund der beſtehendenZolleini-
gung dem GroßherzogtumLuxemburgund den öſterreichi-
hen GemeindenJungholzund Mittelbergzugeſtandenen
Begünſtigungen,auf welhe Gebietsteileim übrigendie
Beſtimmungendes

*

gegenwärtigenVertragsAnwendung
finden,

3, die Begünſtigungen,welhefürdie Einfuhroder Ausfuhr
-den Bewohnerndes Gouvernements Archangelſowiefür
die nördlichenund öſtlihenKüſtendes aſiatiſhenRuß-.
lands (Sibirien)gegenwärtiggewährtrnd oder in Zukunft
gewährtwerden ſollten.

Dochſolldie deutſcheEinfuhrin gleiherWeiſealleder
Einfuhreineseuropäiſchenoder nordamerikaniſhenStaates

in dieſeGebiete eingeräunitenZollerleihterungenmit-

genießen.

E83 wird außerdemder Vorbehaltgemachi,daß die Be-

ſtimmungender Artikel6, 9 und 10 des gegenwärtigenVer-

txagsweder aufdie beſonderenAbmachungendes Vertrags
zwiſchenRußland und Schwedenund Norwegen voin

26. April
5.Mai

wendungfindenſollen,welhedie Handelsbeziehungenmit

den angrenzendenStaaten und Ländern.Aſiensregelnoder

regelnwerden. Auf djeſeAbmachungendarf in keinem
FalleBezuggenomnien werden,um dieHandel3-und Schiff-
fahrt3verhältniſſe,wie ſiezwiſhenden beiden vertrxag-
ſchließendenTeilen dur< den gegenwärtigenVertragbe-

gründetworden ſind,abzuändern.

1838 noh auf diejenigenVereinbarungenAn-

Artikel11 (neueFaſſung):
Kein Teil wird die Begünſtigungen in

Anſpruch nehmen, welche der andere Teil

irgend einem anderen Staate auf Grund

einer beſtehenden oder künftigen ZYoll-
einigung, wie ſiez. B. zwiſchen dem Deut-

ſhen Reiche und dem Großherzogtum
Luxemburg beſteht, oder im kleinen

Grenzverkehr bis zu einer Grenzzone
von 15 Kilometern Breite gewährt oder

gewähren wird.

Artikel12.

Kaufleute,Fabrikantenund andere Gewerbetreibende,

welcheſh dur<den Beſißeiner von den Behördendes

HeimatlandesausgefertigtenGewerbelegitimationskarte
darüber au8weiſen,daß ſiein dem Staate, wo ſieihren
Wohnſitzhaben,zum Gewerbebetriebbere<tigtſind,ſollen
befugtſein,perſönlihoder durc diein ihrenDienſten
ſtehendènReiſendenin dem Gebietedes anderen vertrag-
ſchließendenTeiles Wareneinkäufezu machenoder Be-

ſtellungen,au< unter Mitführungvon Muſtern,zu ſuchen.
Die gedachtenKaufleute,Fabrikantenund anderen Ge-

werbetreibendenoder Handlungsreiſendenſollenwe<hſel-
ſeitigin den beidenLändernhinſichtlihder Päſſeund der

den HandelsbetriebtreffendenAbgaben wie die Ange-
hörigender meiſtbegünſtigtenNation behandeltwerden.
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Die. mit einer Gewerbelegitimatiouskarte verſehenen
Gewerbetreibenden(Handblungsreiſenden)dürfenwohl
WarenmuſterallexArt, aber keine Waren: mit i<
führen.Für zollpflihtigeGegenſtände,welhealsMuſter
von den vorbezeihnetenHandlungsreiſendeneingebracht
werden, wirdbeiderſeitsBefreiungvon Eingangs-und
Ausgangsabgabenunter der Vorausſeßungzugeſtanden,
daßdieſeGegenſtände,fallsſienihtverkauftworden ind,
binnen einer Friſtvon einem Jahrewieder ausgeführt
werden,und dieIdentitätder ein-und wiederausgeführten
GegenſtändeaußerZweifeliſt,wobei es gleichgültigſein
ſoll,über wel<hesZollamtdie Gegenſtändeausgeführt
werden.

Die Wiederausfuhrder Muſtermußin beidenLän-

dern bet der Einfuhrdur< Niederlegungdes Betrages
der bezügliGenZollgebührenoder durG Sicherſtellung
gewährleiſtetwerden.

Die vertragſ<hließendenTeile werden i< gegenſeitig
Mitteilungdarüber machen,wel<heBehördenzur Ertei-

lungvon Gewerbelenitimationskartenbefugtſeinſollen,
na. welchemMuſterdieſeKartenausgefertigtwerden,und

wel<eVorſchriftendie Reiſendenbei Ausübungdes Ge-

werbebetriebeszu.beahten-haben.
Die Angehörigendes: einen der vertragſ<hließenden

Teile,welchefi<hin das Gebietdes anderen zum Beſuche
der Meſſenund Märkte begeben,um dort Handel zu

treibenoder ihre.Erzeugniſſefeilzuhalten,werden we<hſel-
ſeitig.wîe dieInländerbehandeltund keinenhöheren.Ab-

gabenals dieſeunterworfenwerden.

Artikel12 a (alteFafſung).
Die KiſerlichRuſſiſcheRegierungerklärt ih bereit,innerhalb

einorFriſtvon: breiNahrennah:dem Jnkrafttretendes-gegenwürti-
gen.Vertragsmit der KaiſeclihDeutſchenRegierungin Verhand-
luagonwegen des:Abſchluſſeseines-Ablommen3,betreffendden gegen-

ſeitigenSchuÿdes Urheberrehisan Werken der Literatur,Kunſt
und Photographie,einzutreten.

Artikel12a (neueFaſſung).
a) Hinſihtlih des gegenſeitigen

S<uves des Urheberre<te3an Wer -

fen: der Literatur, Kunft und Ph0:-
tographie fſollew im Verhältuni®
zwiſ<henDeutſhland und der Ukrai-

ni ſ<en Volksrepublik die Beſtim-
mungen des: zwiſ<hen dem Deutſchen
Reiche und Rußland geſGloſſenen
Vertrages vom 2. Februar 1913

gelten.
b) Sinfihtli<h des gegenſeitigen

S<hußzes der Warenbezeihnungen
ſollen die BVeſtimmungen der De-

flaration vom 23./41.Suſi 1873 aud
in Zukunft maßgebend ſein.
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Artikel 13.

Die deutſhenSchiffeund ihreLadungenfollenin
Rußland,und die ruſfiſhenSchiffeund threLadungen
follenin Deutſhlandganz wie die inländiſthenSchiffe
und Ladungenbehandeltwerden,gleihviel,von wo Die

Schiffeausgelaufenoder wohinſiebeſtimmtfind,und
woherdie Ladungenſtammen oder wohin ſiebeſtimmt
ſind,

Jedes Vorre<htund jedeBefreiung,welchein diefer
Beziehungvon einem der vertragſhließendenTeile einer

drittenMachteingeräumtwerden ſollte,fallohneweiteres
und bedingungslosauhdem anderenTeilezuſtehen.

Von den vorſtehendenBeſtimmungenwird jedo<eine
Ausnahmegemaht:

a) in betreffderjenigenbeſonderenBegünſtigungen,
welchedem inländiſchenFiſchfangund deſſenEr-
zeugniſſenin dem einen‘oderdem anderen Lande

jeptodex in Zukunſtgewährtwerden ſollten,
b) in betreffder jeytoder Tünftigder nationalen

KauſffahrteiflottegewährtenBegünſtigungen.

Die Beſtimmungendes gegenwärtigenVertrages
findenkeine Anwendung aufdie Küſtenſthiſfaährt,welche
nal wie vor dur die in jédemder beiden Länder jeht
oder fünſtigin KraftftehendenGefeßegeregeltwird.
Immerhinſolles dendeutſchenund rufſiſthenSchiffenfrei-
ftehen,aus einem Hafendes einen‘der‘beidenvertrag-
ſhließendenLänder nah einem oder‘mehrerenHäfendes-
ſelbenLandes zu fahren,ſeies,um dortdie aus dem Au3-

lande mitgebrahteLadung ganz oderteilweiſezu löſchen,
oder um einenah dem Auslande beſtimmteLadungeinzu-
nehmenoder zu ergänzen.

Artikel14.

Die Nationalitätder Sthiffefoll‘beiderſeitsnathden

jedemLande eigentümlihenGeſeßenund Verotdnungen
aufGrund der an Bord befirtdliéhen,dur diezuſtändigen
BehördenausgeſtélltenUrkunden und Patenteanexannt
werden.

Die von dem einen‘dervertraffſthließendenTeile-aus-

geſtelltenSchiff9meßbriefewerden nah Maßgabeder gzwi-
hen den betden vertragſhließenden‘Tettengetroffenen
oder zu tréffentdenbeſonderenVereinbarungenvon dem

anderen Teileanerkanntwetden.

Artikl 45.
Die daeutſthenSchiffe,‘walhena<h einem rujßſiſchan

Hafen,und umgekehrtdie xuſſiſhonSchiffe,walchenath
einem deutſchenHafenkommen, nur um dortihreLadung

zu vervollſtändigenoder einen Teilderſelbenzu löſchen,
ſollen,vorausgeſeizt,daßſiefichnathden Geſeßenund Vor-

ſchrifiendesbetreffendenSiaatesnichten,den nahinem
andexenHafendesſelbenoder eines anderen Landes be-
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ſtimmtenTeil ihrerLadung an Bord behaltenund ihn
wieder ausführenkönnen,ohnegehaltenzu ſein,fürdieſen
Teil ihrerLadungirgendwelcheGefällezu bezahlen,außer
den Aufſihtsabgaben,welcheübrigensnux na< dem für
dieinländiſheSchiffahrtbeſtimmtenSate erhobenwerden

dürfen.
Artikel16.

Von Tonnengeldernund Abfertigungs8gebührenſollen
in den Häfeneinesjedender beiden Länder völligbefreit
ſein:

1. die Schiffe,welhe von irgendeinemOrte mit

Ballaſtein-und damit wiederauslaufen;
2, dieShiffe,welcheaus einem Hafendes einen der

beiden Länder na< einem oder mehrerenHäfen
desſelbenLandes kommen und ſi<über die în

einem anderen HafendesfelbenLandes bereitser-

folgteZahlungjenerAbgabenausweiſenkönnen;
3, die Schiffe,welchefreiwilligoder notgedrungen

mit Ladung nah einem Hafenkommen und ihn,
ohneirgendwie-Handelbetriebenzu haben,wieder

verlaſſen.

DieſeBeſreiungwird niht gewährtfürLeuchtturm-,
Lotſen-,Remorkierungs-,Quarantäne- und ſonſtigeauf
dem SchiſſskörperlaſtendeAbgaben,welchefürden Ver-

kehrdienende Leiſtungenund Vorkehrungenin gleihem
Maßevon den inländiſchenund von den Schiffendermeiſt-
begünſtigtenNation zu entrichtenſind.

Iſtdas Einlaufendur<Not veranlaßtworden,ſogel-
ten nihtalsAusübungdes Handelsbetriebesdas zur Aus-

beſſerungdes SchiffeserfolgteLöſchenund Wiedereinladen

der Waren, das Überladenaufein anderes Schiffim Falle
der Seeuntüchtigkeitdes erſten,die zur Verproviantierung
der SchiffsmannſchaftnotwendigenAufwendungenund
derVerkaufder beſchädigtenWaren mit Genehmigungder

Zollverwaltung.
Artikel17.

Wenn einSchiffeinesdervertragſhließendenTeilean
den Küſtendes anderen Teilesſtrandetoder Schhiffbruc)
leidet,ſollenSchiffund LadungdieſelbenBegünſtigungen
undBefreiungengenießen,welchedieGeſeßgebungdes be-

treffendenLandes den eigenenSchiffenin gleicherLagebe-
willigt.Es ſolljederleiHilfeund Beiſtanddem Führer
und der MannſchaftſowohlfürihrePerſonwie fürSchiff
und Ladunggeleiſtetwerden.

Die vertragſhließendenTeilekommen außerdemüber-

ein,daß diegeborgenenWaren keinerBollabgabeunter-

liegenſollen,es ſeidenn, daßſiein den inländiſhenVer-

brau übergehen.
Artikel18.

Die Benuzungder Chauſſeenund ſonſtigenStraßen,
Kanäle,Schleuſen,Fähren,Brü>ken und Brü>enöffnungen,
der Häfenund-Landungspläße,der Bezeihnungund Be-
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leu<htung des Fahrwaſſers,des Lotſenweſens,der Krahne-
und Wageanſtalten,der Niederlagen,der Anſtaltenzur
Rettungund Bergungvon Schiff8güternund dergleichen
mehr,ſollen,inſoweitdieAnlagenoder Anſtaltenfürden
öffentlichenVerkehrund den Handelim allgemeinenbe-
ſtimmtſind,gleichviel,ob ſievom Staate oder mit ſtaat-
liherGenehmigungvon Privatperſonenverwaltetwerden,

den Angehörigendes anderen vertragſchließendenTeiles

unter gleihenBedingungenund gegen Zahlunggleicher
Gebührenwie den Angehörigendes eigenenStaates ge-

ſtattetwerden.

__

SolcheGebührendürfen,vorbehaltli<hder beim See-

beleu<htungs-und Seelotſenweſenzuläſſigenabweichenden
Beſtimmungen,nux bei wirkliherBenußungſolherAn-

lagenoder Anſtaltenerhobenwerden.

Artikel19.

Die beiden vertragſhließendenTeile behaltenfi<das

Rechtvor, ihreEiſenbahntransporttarifenah eigenemEr-
meſſenzu beſtimmen.

Jedochſollweder hinſichtli*hder Beförderungspreiſe
noh hinfihtlihdex Zeitund der Art dex Abfertigung
zwiſchenden Bewohnernder Gebiete der vertragſhließen-
den Teile ein Unterſchiedgemahtwerden. Jnsbeſondere
ſollenfürdie von Rußlandnah einer deutſhenStation
oder dur< DeutſchlandbefördertenGütertran3porteauf
den deutſhenBahnen keine höherenLarifeangewendet
werden,als fürgleichartigedeutſheoder ausländiſheEr-

zeugniſſein derſelbenRichtungund aufderſelbenVerkehrs-
ſtre>eerhobenwerden. Das gleichefollaufden ruſſiſhen
BahnenfürGüterſendungenaus Deutſchlandgelten,welche
nacheinexruſſiſhenStation oder dur<hRußlandbefördert
werden.

Ausnahmen von vorſtehendenBeſtimmungenſollen
nur zuläſſigſein,ſoweites |< um Transportezu er-

mäßigtenPreiſenfüröffentlicheoder mildeZwe>ehandelt.

Artikel20.

Dex gegenwärtigeVertragſollam 20./8.März 1894 oder wo-

möglihfrüherin Krafttreten und bis zum 31./18.Dezember1903
in Geltungbleiben.

Im Fallekeinerder vertragſhließendenTeile zwölfMonate vor

dem Eintrittdes legtenTermins ſeineAbſicht,die Wirkungendes
Vertragsaufhörenzu laſſen,kundgibt,ſolldieſerin Geltungblei
ben bi3 zum Ablaufeines Jahresvon dem Tage ab,wo der eine

oder der andere der vertragſchließendenTeile ihnkündigt.

Artikel21.

Dex gegenwärtigeVertragſollratifiziectund die Ratifikation3-
Urkunden ſollenin Berlin ſobaldals mögli<hausgelauſhtwerden,

Zu Urkund deſſenhabenihndie beiderſeitigenBevollmähtigten
unterzeichnetund ihreSiegelbeigedrüdt.

10,Februar
29.Januar

1894.So geſchehenzu Berlin,den
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Schlußprotokoll.

ErſterFeil.

Zum Bertragstext.

Zu Artikel 1.

Haushaltungsgegenſtände,die ſhongebrautund-Be-
ſtandteiledes Mobiliars von Angehörigeneinesdex ver-

tragſhließendenTeile ſind,die im Begriffeſind,ſichim
Gebietedes anderen Teiles niederzulaſſen,ſollen.in dem

leßterenkeinerleiEingangszollunterworfenſein.
Die deutſchenBerufskonſulateund die Beamten der diplomati-

hen ſowieder gedachtenkonſulariſ<henVertretungen,die von der

DeutſchenRegierungnah Rußlandentſandtſind,ſollenſowohlfür
die Zeitungenwie fürdie Erzeugniſſeder Wiſſenſchaften,der Künſte
und der Belletriſtikgegenüberder ruſſiſhenZenſurvolleund ganze
Freiheitgenießen.

Die nah Artikel2 des VertragszwiſchenDeutſchland
: 8.Dezember _Ñ e TÍ L | -und Rußland vom

56 Rovember
187 den Konſulats

beamten zuſtehendenVorrehteund Befreiungenwerden
auchden den deutſhenKonſulateninRußlandbeigegebenen
Spezialbeamtenſowieden Agentendes ruſſiſhenFinanz-
miniſteriumsund ihrenSekretären (oderAttachés)in
Deutſhlandzugeſtanden.

Yu Artikel1 und 12.

Im Paßweſenwerden die AngehörigenbeiderTeile
wie die der meiſtbegünſtigtenNation behandeltwerden.

Die Gültigkeit8dauerdes Paßviſawird in Rußland
aufeinenZeitraumvon ſehsMonaten erſtre>t.

DieſeBeſtimmungerſtre>tſi<au< aufdas Paßviſadex deut-

ſchenHandlungsreiſendenmoſaiſcherReligion.

Die GebührfürdieErteilungderAuslandspäſſean die

in RußlandwohnendenDeutſchenwird den Betragvon
50:Kopekennichtüberſteigen.

Rußlandwirdau: künftigfürdieGültigkeitderLegi-
timations3ſcheine,welheinnerhalbeiner Grenzzonevon
30 km Geltunghaben,und den Jnhaber,wie dies

gegenwärtigder Falliſt,zum mehrmaligenÜberſchreiten
der Grenzean beliebigenGrenzübergängenberechtigen,
eineDauer von 28 Tagenbewilligen.DieſeGültigkeits-
dauer wird beiderſeitigvom TagedererſtenBenußungdes
Scheineszum Grenzübertrittan mit der Maßgabebere<h-
net werden,daßdiegedahtenScheineihreGültigkeitver-

lieren,wenn ſienihtzum erſtenMale ſpäteſtensam fünf-
zehntenTage vom Tage der Ausfertigungan gere<hnet
benußtwerden. DieſeDauer von 28 Tagenwird in kei-

nem Falledur< den währendder Gültigkeitsdauerder

LegitimationsſcheineeintretendenJahre8wechſelberührt
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werden. Die in zwei Sprachen, in Deutſchund inRuſſiſch,
abgefaßtenLegitimationsſcheineſollenbeiderſeitsnur den

eigenenStaatsangehörigenund denjenigenAngehövigen
des anderen Landes erteiltwerden,wel<hein dem Lande

wohnen,wo dieScheineausgeſtelltwerden.

Das Datum des Übertrittsüber dieGrenzewirdkünftig
von den ruſſiſhenund deutſhenBehördenſowohlnachder
ruſſiſchenwie nah der deutſhenZeitrehnungauf-den
Scheinenvermerktwerden.

Die Scheinewerden auh künftig,wie dies gegenwärtigder Fall
iſt,ebenſowie an Chriſtenauh an Iſraelitenverabfolgtwerden.

Die ruſſiſhenArbeiter,welhena<hDeutſchlandkom-
men, um daſelbſtin =landwirtſchaftlihenBetriebenoder

Nebenbetriebenzu arbeiten,follenwie bisherkoſtenfreimit

Legttimationspapieren,gültigvom 1. Februarbis 20, De-
zembexneuen Stils,verſehenwerden.

AuchdieſePapiereſollenin ruſſiſherund in deutſcher
Spracheabgefaßtſein.

Zu Artikel 3.

Soweit die Angehörigeneines dritten Staates auf
Grund derin KraftſtehendenVerträgeund Übereinkommen
von der Vormundſchaftin Rußlandbefreitfind,ſoltendie
deutſchenRethsangehörigenin Rußlandhinſichtlihder

Vormundſchaftübex nihtdeutſheMinderjährigedieſelbe
Vergünſtigunggenießen.

Bu Artikel s.

Die von der DeutſchenRegierunggegenüberder xuſſi-
ſchenEinfuhrgetroffenenveterinärenMaßnahmen können

nihtin ſtrengererForm eingeführtwerden :alsdiejenigen
gegenübervon Staaten, welcheſi<hinſihtli<der Tier-

ſeuhenund der veterinärxenEinrihtungenin demſelben
Buſtandebefindenwie Rußland.

DieſeBeſtimmungfindetkeine Anwendung auf die
veterinärenAbmachungenzwiſchenDeutſhlandund Öſter-
reih-Ungarn.

Die Zahl der lebenden Schweine,deren Einfuhrna<hOber-

ſhleſienaufGrund der beſtehendenBeſtimmungenzugelaſſeniſt,wird

auf2500 Stü>k wöchentliherhöht.

Fleiſch,welhesim Sinne des deutſchenFleiſhbeſhaugefeßesvom

3,Juni 1900 als zubereitetanzuſeheniſ,wird zur Einfuhrnah
Deutſchlandnah Maßgabeder Beſtimmungendes erwähnienGeſeßes
zugelaſſenwerden.

Die in den Abſäyzen8 und 4 der gegenwärtigenBeſtimmung
enthaltenenZugeſtändniſſeköunen zeitweiſewiderrufenoder aufge-
hobenwerden,wenn außergewöhnli<heGründe veterinärpolizeilicher
Natur dies noiwendigmachen.

Die RuſſiſheRegierungverpflichtetſih,währendder ‘Dauerdes
aegenwärtigenVertragsweder Ausfuhrzölleauf rohesoder be-

hauenesHolz,foweitdasſelbein Nummer 6 des Verzeichniſſesder

Ausfuhrzöllenihtbeſondersbenannt iſt,einzuführen,noh die Aus-

fuhrderartigenHolzeszu verbieten.

8X
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Zu den Artikeln 5,6, 7,9 und 10.

Jm Hinbli> darauf, daß zur Zeit in Rußland gewiſſe
Warenbei der Einfuhrüber die LandgrenzehöherenZoll-
ſäßenunterliegenals bei der Einfuhrüber dieOſtſee,be-
ſtehtEinverſtändnisdarüber,daß vom Tagedes Jnkraft-
tretensdes gegenwärtigenVertragesdieZöllebeider Ein-

fuhrüber die Landgrenzeaufdie Säße der Zöllebei der
Einfuhrüber die Oſtſeeermäßigtwerden ſollen,und daß
keinneuer, dieEinfuhrüber dieOſtſee,das Schwarzeund
das AſowſcheMeer (mitAusnahmeder kaukaſiſchenKüſte)
begünſtigenderUnterſcheidungszolleingeführtwerden darf.

Die DeutſcheRegierungverpflichtetſihihrerſeits,an

feinerGrenzedes DeutſchenReichesandere oder günſtigere
Böôlleeinzuführenals an der ruſſiſhenGrenze.Eine
Ausnahme wird jedo<hgemahtfürSalz,geſägteBlö>e
und grobeSteinmeßzarbeitenſowiefür rohe Schiefer-
platten(Nr.25t, 33d und 33e des DeutſchenZolltarifs),
fürwelheWaren Deutſchlandfi<vorbehält,die gegen-

wärtigbeſtehendenUnterſchiedezwiſhenSeezöllenund

Landzöllenaufrehtzuerhalten.

Zu Artikel 6.

Der DeutſcheBundesrat wird währendder ganzen Dauer

des gegenwärtigenVertragesvon ſeinemRechte,die Genehmigung
zur Errichtungvon gemiſchtenGetreidetranſitlagernin Königsberg,
Danzig,Altona,Mannheim und Ludwig83hafenzu widerrufen,keinen

Gebrau<hmachen.

Yu Artikel 6, 7 und 11.

Die Boden- und Gewerbeerzeugniſſeeiner dritten

Macht,welchedur<hdas Gebieteinesder vertragſhließen-
den Teiledurhgeführtwerden, follenbei ihremEingang
in das Gebiet des anderen Teiles keinen anderen oder

höherenZöllenunterworfenwerden, als wenn ſiedirekt
aus dem Urſprungslandeeingeführtworden wären.

Zu den Artikeln 6 bis 9.

Die KaiſerlihRuſſiſheRegierungerklärtſ<hbereit,
bei Zollzahlungendeutſ<heGoldmünzendur<hdie Yoll-
ämtex annehmenzu laſſen,und zwar 1000 # Gold als

Gegenwertvon 462 Rubel (1 Rubel = */,;Jmperial).
In dem gleichenVerhältniſſewerden die ruſſiſhenZoll-
ämter diedeutſchenReichsbanknotenbeiYollzahlungenan-

nehmen.

Zu Artikel 6 und 7.

Die vertragſ<hließendenTeile behaltenſi<das Recht
vor, beider Einfuhrvon Waren, wenn dieſejenah threm
Herkunftslandeiner unterſhiedlihenPBZollbehandlung
unterliegen,zum Nachweiſeder einheimiſhenErzeugung
oder Bearbeitungdie Vorlegungvon Urſprungszeugniſſen
zu fordern.Es wird ſeitensder beidenTeile Fürſorge
getroffenwerden,daß die verlangtenZeugniſſeden Handel
möglichſtwenigbeengen.
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Yu Artikel 12.

Um in Rußland das im Abſag1 von Artikel12 vor-

geſeheneRechtau8üben zu können,müſſendiedaſelbſtbe-

nannten Perſonenmit beſonderenGewerbeſcheinenver-

ſehenſein,deren.zugunſtendes Staates erhobeneGebühr
150 Nubel fürdas ganze Jahr und 75 Rubel für die

zweiteHälftedes Jahresnihtüberſteigenſoll.
Wenn die mit den vorſtehenderwähntenGewerbe-

ſcheinenverſehenenPerſonendas in Abſaß1 von Ar-

tikel12 vorgeſeheneRechtdur< in ihremDienſteſtehende
Handlungsreiſendeausüben wollen,ſomüſſendieſeHand-
lungsreiſendenaußerdemmit einem perſönlihenGewerbe-

ſcheinverſehenſein,deſſenGebühr50Rubel fürdas ganze

Jahrund 25 Rubelfürdie zweiteHälftedes Jahresniht
überſchreitenwird.

Die in Abſatz1 der gegenwärtigenBeſtimmungvor-

geſehenenGewerbeſcheinekönnen aufden Namen dex Per-
ſonenſelbſt,die f< na< Rußland begeben,ausgeſtellt
werden,und dann ſollendieſePerſonenniht mehr ge-

haltenſein,fi<haußerdemmit dem perſönlichenGewerbe-

ſcheinzu verſehen.
Hinſichtlihder Erteilungder Gewerbeſcheineund des Betrags

der Gebührendafürwird ein Unterſchiedzwiſhenden Perſonender

<riſtlihenReligionund denjenigender moſaiſhenReligionnicht
gemahtwerden.

Inſoweitdie Einfuhrvon Feuerwaffenaus dem Aus-

land in Rußlandnichtunterſagtiſt,können die deutſchen
reiſendenKaufleuteMuſtervon ſolhenWaffenunter der

ausdrü>lichenBedingungmit ſihführen,daßſieſi<allen
allgemeinenund örtlichenVorſchriften,welchebezüglichder

Feuerwaffenin Kraftſindoder ſeinwerden,unterwerfen.

Zu Artikel 13.

Die vertragſchließendenTeile behaltenſiheine beſondereVer-
einbarungüber die Ausübungder Schiffahrtaufdem Niemen, der

Weichſelund der Warthevor.

Die deutſhenSchiffe,welcheaufden die gemeinſamenLandes-

grenzen ſchneidendenFlußläufenna<hRußlandfahren,um ſpäternah
Deutſchlandzurü>zukehren,werden ohneZahlungoder Sicherſtellung
des Einfuhrzollsna<hRußlandeingelaſſenwerden.

Die Friſt,innerhalbwelcherſolheSchiffewieder nah Deutſch-
land au3geführtwerden müſſen,wird aufzweiJahrevon dem Tage
ihresEingangsna< Rußland an feſtgeſeßt.Wenn das Schiffin

Rußlandverkauftwir oder längerals zweiJahredaſelbſtverbleibt,

iſtder betreffendeEingangszolldafürzu entrihien.Die gedachte
Friſtſollverlängertwerden, wenn das Schiffdurchvom Willen

des SchiffsführersnihtabhängigeUmſtände,wie niedrigerWaſſer-
ſtand,beträhtliheReparaturenerforderndeHavarieoder andere

ähnlicheUrſachen,zurü>gehaltenwird. Der Eingang3zollwird nicht
erhoben,wenn das Schiffdur<hFeueroder Schiffbruchzugrundegeht.

Die Scheine,welchedie Verpflihtungzur Wiederausfuhrder

Schiffeoder zur Zahlungdes Eingangszollsenthalten,ſollenvon

jederGebühr befreitſein.

Während des Aufenthaltsdes Schiffesin Rußland wird der

Schiffseichſheinvon den ruſſiſhenZollbehördenin Verwahrungge-
nommen,
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Die deutſhenPaſſagierdampferauf dem Niemen werden bis

Georgenburgzugelaſſen,und die ruſſiſhenPaſſagierdampferwerdeu

bis S<hmalleningkenzugelaſſenund können in ‘dieſemHafen über-

wintern.

Die Abſtempelungder Frachtbriefeund Kounoſſementeüber die

Ladung der .na<hDeutſchlandbeſtimmtenSchiffewird dur< die an

den Ufernder WeichſelerrichtetenruſſiſhenZollämterbeſorgt.

Zu Artikel 19.

Die vertragſhließendenTeile werden einander im Eiſenbahn-
tarifweſen,in3beſonderedur< HerſtellungdirekterFrathttarife,
tunlichſtunterſtüßen.Namentli<hſollenſolhedirekteFrachttarife
na< den deutſhenHäfen Danzig (Neufahrwaſſer),Königs8berg
(Pillau)und Memel zur Vermittelungſowohlder Ausfuhraus als

der Einfuhrnah Rußlandden Bedürfniſſendes Handelsentſprechend
eingeführtwerden.

Zugleihſollendie Frachtſägefürdie im ruſſrſhenEiſenbahn-
tarifzum Gelireidegere<hnetenArtikelſowiefürFla<hsund Hanf
von den ruſſiſhenAufgabeſtationenbis zu den obenerwähntenHäfen
nah denjenigenBeſtimmungengebildetund unter die am Transport
beteiligtendeutſ<henund ruſſiſhenBahnen verteiltwerden,welche
fürdie nah den HäfenLibau und Riga führendenruſſiſchenEifen-
bahnenjehtin Kraftſindoder in Krafttreten werden. Die außer
ven Frachtſän erhobenenZuſchläge(Nebengebühren)follenin

gleiherWeiſegebildetund der Betragderſelbenna<hdem ruſſiſchen
Vorſchriftenunter die beteiligtenLinien verteiltwerden,wobei man

darüber einverſtandeniſt,‘daßnur eineeinzigeGrenzgebühr,die den

ruſſiſchenund den deutſchenzur GrenzeführendenBahnenzu gleichen
Teilen zufällt,erhobenwerden darf.

DieſeVerpflichtungbeziehtſi< nur auf die beiderſeitigen
Staats8bahnen;dv< werden die beidenRegierungendahinzu wirken

ſuchen,daß die Privatbahnenbei der Tarifbildungund Frachtver-
teilungaufihrenLinien die gleihenGrundſäßeanwenden. Sollten

ſihjedo<htroßdemdie am Verkehrin einerder bezeihnetenRichtun-
gen beteiligtenPrivatbahnendieſenGrundſäßender Tarifbildung
und Verteilungnihtunterwerfen,ſoſollendieſeGrundſäßeauh für
die Staatsbahnender vertragſhließendenTeile niht mehr bin-

dend ſein.
Die zur ZeitbeſtehendenbeſonderenBeſtimmungenzur Regelung

des Wettbewerbs zwiſhenKönigsbergund Danzigbleibenin Kraft.

Zu Artikel 19 (neueFaſſung).
Die vertragſ<hließenden Teile werden

einander im Eiſenbahntariſweſen, ins-

beſondere dur< Erſtellung direkter

Tarife, tunlichſtunterſtüßen. YuDieſem
Zwed>ke ſind beide vertragſ<hließenden
Teile bereit, mögli<ſt bald in Verhand-
lungen miteinander zu treten.

Zu Artikel 20.

Der zwiſchenbeiden vertragſchließendenTeilen beſtehendeKon-

8. Dezember ' ea a,

DG

November
1874 follnichtfrüherals gleichzeitigmit

dem gegenwärtigenVertragegekündigtwerden können.

fulaurvertragvom



III. Vierter Zeil. *)

Zu den Zollreglements.
81.

Die vertragſchließendenTeile ſinddarüber einig,anzuerkennen,
daß die ruſſiſhenZollämtererſterKlaſſein Kroettingenund in

Praſzkain Ämter zweiterKlaſſeund das Nebenzollamtin Sluziew
in einen Übergangspunktumgewandeltwerden können,wenn dieſen
Ämtern die fürſiein der beigefügtenLiſtebeſondersvereinbarten
Befugniſſebelaſſenwerden.

Im übrigenwird die KaiſerlihRuſſiſheRegierungden be-

ſtehendenÄmtern nihtnux den Rang und die Befugniſſebelaſſen,
die ſe augenbli>ihbeſißen,insbeſondereden Zollämternerſter
Kaſſein Slupzeund in Herby,dem ZollamtdritterKlaſſein Petri-
fau,den Nebenzollämternin Tworki und in Zakrzewound den Über-

gang8punftenin Deguhky,Rakowka,Upidamiſch,Bakalarzewo,Skulſk
und in Goſtinczyk,ſondernſiewird au<hden Rang einigerbeſtehender
Ämter erhöhenund ihnenweitereBefugniſſebeilegenſowieeinige
neue Ämter an Orten errichten,die mit ſolhenno< nihtverſehen
ſind.

In Ausführungdes Vorſtehendenwerdeu:

1, dieZollämterdritterKlaſſein Dobrzynund in Modrzejewo
zum Range von ZollämternzweiterKlaſſe,

die Nebenzollämterin Paſchwenty,Wladislawowo,
Wilczyn,Gola und in Podlenkaſowieder Übergangspunkt
in Radziejewozum Range von ZollämterndritterKlaſſe
erhoben,

2. bergangspunktein Kirkily,Kibartyund in Peltyerrichtet,
3. die in der beigefügtenLiſtegenanntenÄmter in Ayſzehnen,
Kirkfily,Wladislawowo, Czarnowka,Dombrowo, Karw,
Oſiek,Dobzyn,Radziejewo,Wilczyn,Peiſern,Gola,Pod-
lenfa,Gniazdow,Nezdara,Czeladzund in Modrzejewomit
den in der erwähntenLiſtefürjedesdieſerÄmter beſonders
bezeichnetenBefugniſſenausgeſtattetwerden.

DieſeBefugniserweilerungenwerden ſobaldals mögli<hund

jedenfallsim Laufedes der Jnkrafiſegungdes gegenwärtigenVer-

tragsfolgendenJahreserfolgen.
Der Übergangspunktin KibartybleibtgleichzeitigAnſagepoſten

fürdaS ZollamterſterKlaſſein Wirballen.

Die Zollämterzweiterund dritterKlaſſeund die Nebenzoll-
ämter werden dieBefugniszur Zollabfertigung

1. der im Zirkularedes Zolldepartementsvom 31.Januar
1900 Nr. 2154 bezeihnetenMaſchinenund landwirtſchaft-
lihenGeräte,

2, der in den Nummern 41,Abſätze1,2 und 3,89 und 103,Ab-

faÿ1 des ruſſiſhenZolltarifs,benannten Waren

erhalten.
Alle dieſeZugeſtändniſſewerden unter der Bedingungbewilligt,

daßDeutſchlandgegenüberden ruſſiſhenZollämternund Übergang3-
punktenAmter oder Grenzaufſihlspoſtenals deulſheÜbergangs-
ſtationenerrichtetund unterhältund ſiemit gleihwertigenBefug-
niſſenausſtattet.Jm beſonderenwird das deutſheZollamtin Zoll-

X)Aumerkung : Der zweiteund der drilieTeil des Schluß-
protokoll8des Vertragsvon 1894 findbereitsdurchden Zuſaßvertrag
von 1904 weggefallen.
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haus Gurzno gegenüber von Karw bei der Grenze belaſſenund nicht
in die Stadt Gurznoverlegtwerden.

Die vertragſchließendenTeile verpflichtenſi<<hließli<h,begrün-
dete Anträgeauf Errichtungneuer Zollämter,auf Erhebungbe-
ſtehenderZollämterin einehöhereKlaſſeund aufAusdehnungihrer
Befugniſſe,welcheein Teil an den anderen au< währendder Dauer

der Gültigkeitdes gegenwärtigenVertrag3richtenkönnte,mit Sorg-
faltzu prüfenund dieſenAnträgenſoweitals möglihFolgezu geben.
In gleicherWeiſewerden ſihdie vertragſhließendenTeile über

Fragen,betreffendAufhebungeines Zollamts,Erniedrigungſeines
Ranges oder VerminderungſeinerBefugniſſe,verſtändigen.

Jede von einem Teile eingeſührteAnderungim Charakteroder
in den Befugniſſeneines ſeinerZollämterwird unverzüglihzur
Kenntnis des anderen Teiles gebrahtwerden.

8 2.

Die Befugniszur Abfertigungvon deutſchenGütern im Tranſit
dur< Rußlandfollden ruſſiſhenZollämternerſterKlaſſe,welche
deutſchenHauptzollämterngegenüberliegen,erteiltwerden,nämli<h:

TauroggengegenüberTilſit,
Wirballen gegenüberEydtkuhnen,
GrajewogegenüberProſtken,
AlexandrowogegenüberThorn,
NeſchawagegenüberThorn,
ScczypiornogegenüberSkalmierzyce,

unter der Bedingung,daßaufdieſeTranſitabfertigungendieruſſiſchen
BeſtimmungenAnwendungfinden,welchefürLand- und Flußtrans-
portedieſerArt nah vorausgegangenerSanktion veröffentlihtwer-

den ſollten.
E83 wird andererſeitsvorausgeſeßt,daß die Befugniszur Ab-

fertigungvon ruſſiſhenGütern im Tranſitdur<hDeutſchlandden

vorbezeihnetendeutſhenZollämternverbleibenwird.

Eine gleiheBefugnisiſtebenſodem deulſhenNebenzollamt
1.Klaſſein Preußiſh-Herbybeigelegtworden,und dieſeBefugniswird

‘hm belaſſenwerden,ſolangeals das rufſiſheZollamt1.Klaſſein

Ruſſiſh-Herbymit entſprehendenBefugniſſenau3geſtattetiſt.

83.
Die Befugniszur Überweiſungvon Waren unter Zoll-

fontrollean andere Ämter wird beiderſeitsaufalleZoll-
ämter erſterKlaſſe,welchekeineEiſenbahnverbindungmit

den Lagerämternhaben,ausgedehntwerden, Dochiſtda-
bei Bedingung,daßſolheSendungenden einſhlägigen
Geſezenund Vorſchriftenunterworfenbleiben.

8 4.

Die Befugniszur Rü>ſendungnihtverzollterWaren nah dem

Ausland wird — unter Vorausſeßungder Gegenſeitigkeitfürdie

deuiſhenZollämter—, abgeſehenvon den Ämtern an Eiſenbahn-
linienoder in Hafenpläßen,noh folgendenruſſiſhenZollämternerſter
Klaſſegegebenwerden :e

Tauroggen,
Georgenburg,
Neſchawa,
Scczypiorno,
Weruſchewo.

8 5 (neueFaſſung).
Es beſtehtbeiderſeitiges Einverſtänd-

nis, daß die Zollämter der beiden Län-
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dex an allen Tagen des Jahres geöffnet
bleiben, mit Aus8nahme derSonntageund
der geſeßli<hen Feiertage.

8 5 (alteFaſſung).
Es beſtehtbeiderſeitigesEinverſtändnis,daß die Zollämterder

beiden Länder an allenTagen des Jahresgeöffnetbleiben,mit Aus-

nahmeder Sonntageund der nachbezeichnetenFeſttage:

A. In Rußland.
TL, Feſtedes KaiſerlichenHauſe3:Die Geburts- und Namens-

tageJhrerKaiſerlihenMajeſtätenund Seiner KaiſerlichenHoheit
des GroßfürſtenThronfolgers,die Jahrestageder Thronbeſteigung
und der Krönung.

IT. BeweglicheFeſte:Freitagund Sonnabend der Karnevals-

woche,Gründonnerstag,Karfreitagund Karſamstag,Oſtermontag
und Oſterdienstag,der Himmelfahrt3tag,Pfingſtmontag.

ITT, UnbeweglicheFeſte:
1. Januar(Neujahr),
6.

„ (Heiligedrei Könige),
2, Februar(Lichtmeß),

26. März (MariäVerkündigung),
9. Mai (St.Nikolaus),

29, Juni (St.Peterund Paul),
6, Auguſt(Verklärung),
16. (Himmelfahrt),
29 „ (EnthauptungJohannisdes Täufers),
8. September(MariäGeburt),

14. (Kreuzerhöhung),
26.

,) (Johanni),
1. Oftober (Schugdex HeiligenJungfrau),

2
„ (UnſereLiebe Frau von Kaſan),

21. November (MariäOpfer),
6. Dezember(St.Nikolaus),
25, 26. u. 27, Dezember(Weihnachten).

IV. Jm KönigreihPolenund einigenGrenzgouvernements,wo

der größereTeil der Bevölkerungkatholiſchiſt,ruhtdie Arbeit auh
währendder erſtenTage der großenFeſtedes römiſch-katholiſchen
Kalenders,ebenſozu Fronleichnamund an Allerheiligen.

B. In Deutſchland.
Der Neujahrstag,der Buß- und Bettag— der Mittwoh vor

dem leßtenSonntagim November —, Karfreitag,Himmelfahrt,Oſter-
montag und Pfingſtmontag,die beiden Weihnachtsfeiertageund der

GeburtstagSeiner Majeſtätdes DeutſchenKaiſers,Königs von

Preußen.

8 6.

Die Dienſtſtundenſollenin den Zollämternder beiden
Länder angeſchlagenwerden.

'

Die DienſtſtundenfürdieReviſionder Reiſepäſſeund

der LegitimationskartenſollenfürjedenBezirkund jeden
Grenzpunktnah beſondererVereinbarungzwiſchenden be-

treffendenBehördender beiden Ländex feſtgeſeßtwerden.

Es ſollenhierbeiaufbeidenSeiten die gleihenStunden

eingeführt,den örtlihenBedürfniſſenRechnunggetragen
und bei den ZollämkerndritterKlaſſe,den Nebenzoll-
ämtern und den ÜbergangspunkteneineUnterbreehungdes

DienſtesfürdieMahlzeitender Beamten gewährtwerden.
9
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87.

Bollpflihtige Waren, welhe von Perſoneneingeführt
werden, die ſ< im Beſißeeiner ordnungsmäßigen
Legitimationzur ÜberſchreitungderGrenzebefinden,ſollen
aufbeidenSeiten mündli<deklariertwerden können,und

zwar aufallenZollämterninnerhalbihrerZuſtändigkeit,
vorau3geſeßt,daß dieſeWaren niht zu Handelszwe>en
eingeführtwerden,und daßdieGeſamtheitder zu erheben-
den Zollgebührennihtüberſteigt:

fünfzehnRubel fürdieEinfuhrna< Rußland,und
fünfunddreißigMark für die Einfuhrnah

Deutſchland.

Auf Grund dieſerErmächtigungſollendieÜbergangs-
punktedas Rechthaben,Mundvorräte (mitAusnahme
von Branntwein und anderen geiſtigenGetränken)ſowie
au< Erzeugniſſe,die ausſhließli<hzum Hausgebrauhbe-
ſtimmtſind,zollamtlihabzufertigen.

88.
Der Mundvorrat der Arbeiter,welchetägli<hdie Grenzeüber-

ſchreiten,ſollzollfreiſein,auêsgenommenBranntwein und andere

geiſtigeGetränke,Tee,Zuekerund Wein;jedePerſondarfnihtmehr
als den BedarfeinesTagesmit ſihführen.

8 8a.

Unbeſchadetder beſonderenBeſtimmungenhinſihtlihder Fluß=-
ſchiffe(vergleiheSchlußprotokoll1.Teil zu Artikel13,Abſäße2 bis5)
werdenFahrzeugeallerArt einſhließli<hder zugehörigenAus-

rüſtung8gegenſtände,welhezur Zeitder Einfuhrzur Beförderung
von Perſonenoder Waren dienen und nur aus dieſerVeranlaſſung
vorübergendna< Rußlandvon Perſoneneingeführtwerden,die den

ruſſiſhenoder deutſhenZollbehördenbekannt find,von den ruſſiſchen
BehördenohneErlegungdes Eingangszollsoder Sicherheitsſtellung
fürdieſenZolleingelaſſenwerden,ſofernſichder Führerdes Fuhr-
werkes verpflichtet,dasſelbebinnen einerbeſtimmtenFriſtwieder aus-

zuführen.Die ſriftliheAusfertigungder Verpflihtungsſcheinefoll
unentgeltli<und ohnejedeGebührenerhebungerfolgen.

8 9.

Die zollamtliheDur<hſuhungder Paſſagiereder Memeldampfer
ſollbeiderſeitsan Bord des Dampfersſtattfindenunter der Bedin-

gung, daß das Gepä> der Reiſendenſhon vorheran Bord des

Schiffes,aufDe> oder an einer anderen zu beſtimmendenStelle,
zuſammengeſtelltiſt.

8g10.

Bei der Einfuhrvon Waren aufdem Landwegenah Rußland
wird keine beſondereDeklaration gefordert,ſoferndie Waren von

Frachtbriefenbegleitetſind.Es genügtin dieſemFalledie Vor-

zeigungder Frachtbriefebei dem Eingang3amte.Die Zahl der

Pferdeund der Fahrzeuge,aus denen ſihder Tran3portzuſammen-
ſet,ſowiedie Geſamtzahlder Frachtbriefeund der Kolliſindals-
dann aufeinem der Frachtbriefezuſammenzuſtellen,und es iſtdieſe
Angabevon dem leitendenFührerzu unterzeichnen.

8 11.

Ju Wagen na< RußlandeingeführteSteinkohleſolldort nach
dem auf den FrachtbriefenangegebenenGewichteverzolltwerden
unter der Vorausſeßung,daß dem Frachibriefeder Wägeſcheinder

Gruben beiliegt.
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8 12,

Blumen und lebende Pflanzen, friſheFrüchteund
friſheFiſche,ſowiealleeinem raſhenVerderben ausge-
ſeßtenWaren ſollenbeiderſeits,vorbehaltli<hFällehöherer
Gewalt,binnen 24 Stunden,vom Einbringender Waren

in die Bollageran gere<hnet,verzolltwerden.

8 12a.

Jm Laufe eines Jahresna<hder Jnkraftſegungdes gegen-

wärtigenVeriragswird die KaiſerclihRuſſiſheRegierungveröffent-
lichen:

1. eine ſyſtematiſheAusgabeſämtlicher,die Anwendungdes

ZolltarifsbetreffendenZirkularedes Zolldepartementsſowie
der Entſcheidungendes dirigierendenSenats,dieſihaufden
gleichenGegenſtandbeziehen;

2. ein alphabetiſhesVerzeichnisallerim Zolltarifund in den

oben angeführtenZirkularenund Entſcheidungenaufgeführ-
ten Waren.

8 12h.

Die fürdieAnbringungder Jdentifizierungszeichenzu

entrihtendenGebührenwerden 5 v. H.des Geſamtbetrages
des Zollesnihtüberſteigen.

Die für die Anbringungder Identifizierung8zeïhen
beiKnöpfen,Bändern,Spißen,Sti>ereienund Fellenzu
entrihtendenGebührenwerden 1 KopekefürjedePlombe
niht überſteigen.Der ganze Gebührenbetragfür die
Plombierungwird 5 v. H. des Geſamtbetragesdes Ein-

gangszollsin jedemeinzelnenFallenihtüberſteigen.

Fallsindeſſender Jntereſſentſelbſtwünſcht,daß die

Ware in einerWeiſeplombiertwird,dieüber das Bedürf-
nis der Identifizierunghinausgeht,ſoiſter verpflichtet,
den dadurchentſtehendenMehrbetragan Gebührenzu ent-

richten.
Die PunzierungdeutſherGold- und Silberwarenwird

feinen anderen oder höherenGebühren unterworfen
werden als diePunzierungder gleichartigeneinheimiſchen
Arbeiten.

8 13,

Von eingeführtenWaren ſollLagergelddur< die

ruſſiſhenZollämternur fürdieTageder wirklichenLage-
rung in den Zollagern,vom viertenTagenah dem Beginn
der Yollreviſionan gerechnet,erhobenwerden.

JedochſolldieZeit,währendwelcherdieLagerungge-
bührenfreiiſt,begrenztſeindur< die an dem betreffenden
Zollamtfürdie Deklarationvon eingeführtenWaren ge-

währteFriſt,d.h.5 bis 14 Tage,erhöhtum die in Ab-

ſaß1 vorgeſeheneFriſtvon 3 Tagen.

8 14.

Die KaiſerlihRuſſiſheRegierungverpflichtetſh,die

Beſtimmungender Artikel15 und 16 der Berner Kon-

vention vom 14. Oktober1890, wel<hedas Verfügungs-
re<tdes Abſendersüber ſeineSendungenregeln,wäh-

YX
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rend der Dauer des gegenwärtigen Vertrages in keiner

Weiſezu ändern.

8 15.

Die in dem Artikel292 des ruſſiſhenReglementsvom
15,Mai 1901, betreffenddie Wareneinfuhr,enthaltene
Vorſchrift,wonah der Unterſchiedzwiſhendem ange-

gebenenGewichtvon Gegenſtändenoder Waren und dem

bei der ReviſionermitteltenGewichtſtraffreibleibt,ſo-
ferner 5 v. H. des Geſamtgewichtsder Gegenſtändeoder
Waren nichtüberſteigt,wird abgeändertund die Dul-

dungs8grenzeauf10 v. H. des Geſamtgewichtserhöht.

$ 16.

Das Rechtder Reklamation gegen Entſcheidungender

ruſſiſhenZollbehörden,die |< ſowohlaufStrafenwegen
einerunzutreſſendenoder falſchenDeklarationals aufdie
Tarif-Klaſſifizierungder Waren beziehen,ſolldem Ab-

ſenderder Ware in gleiherWeiſewie dem Deklaranten

zuſtehen.

EingabendieſerArt dürfenvon dem Abſenderin deut-

ſherSpracheabgefaßtwerden.

8 17.

Die Refklamationsfriſtin den im $16 bezeichneten
Angelegenheitenwird fürden Abſenderwie fürden Dekla-

ranten aufzweiMonate feſtgeſeßtwerden,von dem Tage
an gere<hnet,wo die Entſcheidungdem Deklarantenmitge-
teiltworden iſt.

Was die Entſcheidungüber die Tarifierungvon
Waren anlangt,ſo werden innerhalbdieſerFriſtVor-
ſtellungendes Abſendersnur dann zugelaſſenwerden,
wenn dieſtreitigenWaren dieZollagerno< nihtverlaſſen
haben.

8 18*).

Die deutſchenKonſulnin Rußlandund die ruſſiſchen
Konſulnin Deutſchlandſollenbere<htigtſein,die erſteren
mit dem ruſſiſhenZolldepartement,die leßterenmit den

Vorſtändender deutſhenZollbehörden(Provinzial-
Steuerdirektoruſw.)wegen der vor dieſenBehörden
ſ<hwebendenZollreklamationenunmittelbarzu verkehren.

8 19.

FallsSchaffnex,Maſchiniſtenund ſonſtigeEiſenbahn-
bedienſteteeinesder beidenvertragſchließendenTeileüber-

führtwerden,in den ZügenShmuggelwarenin das Ge-
bietdes anderen Teileseingeführtzu haben,ſoſollenfie
aufAnſuchender zuſtändigenZollbehördendes Re<tes,
Bahnzügenah der Grenzezu begleiten,verluſtiggehen.

x)Anmerkung Jm Friedensvertragiſtdie Änderungder

Behördenorganiſationvorbehalten.



_— T1 —

8 20.

Alle Quarantäne- und veterinärpolizeilihen Maß-
regeln, nämli<h die Beſchlüſſewegen Schließungoder Öff-
nung der GrenzefürirgendeineWarengattungoder wegen
Abänderungender einſ<hlägigenörtlihenVerordnungen
uſw.ſollen,ſobaldſieerlaſſenfind,wechſelſeitigvon jedem
der beidenvertragſhließendenTeile dem andern mitgeteilt
werden.

Die örtlichenMaßnahmen, die — aus eigenerEnt-
ſchließung— von dem VorſtandeeinesBezirks(Landratin
Deutſchland,NatſchalnikUjesda,Jſprawnikin Rußland)
getroffenwerden,ſollenunmittelbarden betreffendenVor-

ſtändender Bezirkedes anderen Landes mitgeteiltwerden.

DieſeMitteilungſollzugleihdie Gründe der Maßregel
enthalten,ſoweitnichtdieBeſchaffenheitderſelbenihreMit-

teilungüberflüſſigmacht.
Die Maßnahmen,die in Deutſchlandvon einem Ober-

präſidentenodervon einem Regierungspräſidentenund in

Rußland von einem Generalgouverneuxoder von einem

Gouverneur getroffenwerden, ſollengegenſeitigdem im

Range entſprehendenBeamten mitgeteiltwerden. Die

Mitteilungder Gründe dieſerMaßregelnſollaufdiploma-
tiſhemWege erfolgen.

ö

Die Maßregeln,welchevon den Zentralbehördendex

beidenLänder getroffenwerden, ſolleneinſhließli<hihrer
Gründe gegenſeitigauf diplomatiſhemWege mitgeteilt
werden.

Maniſt darübereinig,daßdieMitteilungenüber vete-

rinäreMaßregelnbeiderſeitstunlichſtvor Ausführungder-

ſelbenund ſpäteſtensgleichzeitigmit ihremErlaßerfolgen
ſollen.

Die beidenRegierungenwerden Liſtenaustauſchen,in

welchendiebeiderſeitigenBehördenbezeichnetſind,zwiſchen
denen der gegenſeitigeAustauſhin Gemäßheitdes eben

angegebenenVerfahrensſtattfindenſoll.

8 21.

Die Quarantänemaßregelngegen die Einſchleppung
epidemiſherKrankheitenſollenbeiderſeitsauf alle die

GrenzeüberſchreitendenReiſenden,jenah der größeren
oder geringerenAnſte>Eungs8gefahr,ohneUnterſchiedder
Nationalitätangewandtwerden.

8 22.

Es wird beiderſeitsder Wiederaufnahmevon Reiſenden,die
wegen mangelhafterReiſepäſſeoder wegen Nichlzahlungvon Zoll-
gebührenzurü>dgewieſenwerden,kein Hindernisentgegengeſtelltwer-

den;unter den bezeihnetenUmſtändenſollenbeiderſeitsſelbſtfremde
Staaisangehörigewieder aufgenommenwerden,zumalin den Fällen,
wo ſieno< ui<htin das Jnneredes Landes gelangtſind.Die auf
beidenSeiten zuſtändigenBehördenwerden < über die zu ergreifen-
den Maßregelnverſtändigen.

Mit einem ruſſiſhenAuswanderungsſcheineverſehenejüdiſche
Auswanderer ruſſiſherAbkunftund andere,welchevon den deutſchen
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Behörden na<h Rußland zurüd>ge�andi werden, mü��en von den

ruſſiſhenGrenzbehördenzugelaſſenwerden,vorausgeſeßt,daß ſich
dieſePerſonenin Deutſchlandnihtlängerals einenMonat aufge-
haltenhaben,von dem Tage an gerehnet,wo ſieüber die deutſch-
ruſſiſheGrenzegegangen ſind.

8 23.

Die Grenzbehördenjedesder beidenvertragſhließenden
Teileſollengehaltenſein,paßloſeLandſtreicherund andere

PerſonendieſerArt, welhein das Gebiet des anderen

Teiles,deſſenAngehörigeſieſind,wieder aufgenommen
werden ſollen,ausſ<hließli<hnah denjenigenGrenzpunkten
führenzu laſſen,wo eineAbfertigungfürReiſendeſtatt-
findet.

Das gegenwärtigeProtokoll,welcheseinenweſentlichenTeildes
Vertrags,aufden es ſihbezieht,bilden wird,ſollohnebeſondere
Ratifikationmit der bloßenTatſachedes Austauſchesder Ratifika-
tionenzum Vertrageſelbſtals von den betreffendenRegierungenge-
nehmigtund beſtätigtgelten.

Zu Urkund deſſenhabenes die Bevollmächtigtenmit ihren
Unterſchriftenverſehen.

10.Februar
29. Januar

1894.So geſchehenzu Berlin,den
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Anlage 2.

Verzeichnis

der deutsch-russischen Verträge.

A. Die vom Deutschen Reiche abgeschlossenen Verträge.
B. Die von den deutschen Bundesstaaten abgeschlossenen Verträge.



Nr. Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo der Vertrag zu

finden ist.

10

11

12

13

A. mit dem Deutschen Reiche.

Übereinkunft wegen Herstellung einer Eisen-

bahn von Lyck nach Brest-Litowsk.

Übereinkunft, betreffend die Ausführung des

Artikel 14 des wegen Baues einer Bahn von

Lyck nach Brest-Litowsk unter dem 8. Juli/
22. Juni 1871 abgeschlossenen Staatsvertrags.

Erklärung, betreffend den gegenseitigen Schutz

der Warenbezeichnungen.

Konvention über die Regulierung von Hinter-

lass8enschaften.

Konsularvertrag.

Übereinkunft wegen Herstellung einer Eisen-

bahnverbindung zwischen Marienburg und

Warschau.

Übereinkunft, betreffend die zollamtliche Be-

handlung der die Grenze überschreitenden

Frachtgüter und Passagier-Effekten und die

polizeiliche Behandlung der ein- und aus-

gehenden Personen.

Vereinbarung über die rechtliche Stellung der

Aktien- und sonstigen Handelsgesellsgchaften.

Abkommen, betreffend den deutsch-russischen

Telegrammyverkehr.

Übereinkommen, betreffend die gegenzseitige
ernahme früherer Angehöriger der beiden

Länder.

Handels- und Schiffahrtsvertrag nebst einem

Schlußprotokol] und Notenwechsel vom

gleichen Tage.

Schlußprotokoll der deutsch-russischen Kon-

ferenz von 1896/97, betreffend die Auslegung
und Ausführung des Handelsvertrags.

Abkommen, betreffend Gebühren und Abrech-

nung im deutsch-russischen Telegramm-
verlcehr.

8. Juli/26. Juni 1871.

23./11. September 1873.

23./11. Juli 1873.

12, November /31., Okto-

ber 1874.

8. Dezember/26. No-

vember 1874.

22. /10. April 1876.

11. Mai/29. April 1878.

30./18. Juli 1885.

17./5. Juni 1890.

10. Februar /29. Januar

1894.

10. Februar /29. Januar

1894.

9. Februar 1897.

7. Mai/25. April 1897.

Reichs-Gesetzbl. 1872 S. 23.

Martens N. R. G. 2. Serie I S8. 602.

Reichs-GesetzbIl. 1875 S, 136.

Reiche-Gesetzbl. 1875 8. 145.

Reichs-GesetzbI. 8. 171.

Deutscher Text in der Sammlung
von Verträgen Rußlands mit an-

deren Staaten, herausgegeben vom
russischen Ministerium des Au-

Bern in russischer und französi-
scher Sprache II. 8. 366.

Sammlung von Verträgen Ruß-

lands mit anderen Staaten II

S. 232 Nr. 35.

Zentralbl. für das Deutsche Reich

S8. 81.

Reichs-Gesetzbl. 1894 S8. 153.

Reichsanzeiger vom 10. Februar

1897 Nr. 35.



Geltungedauer. Bemerkungen.

— Vergl. Nr. 2.

— Vergl. Nr. 1.

Jederzeitiges fristloses Kündigungsrecht

|

Vergl. die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 18. August 1873

(Artikel 2).

Einjährige Kündigungsfrist (Artikel 14).

Einjährige Kündigungsfrisß (Artikel 16);
aber nach dem Schlußprotokoll (Erster
Teil zu Artikel 20) zum Handelsvertrage
vom 10. Februar/29. Januar 1894 nicht

früher als dieser kündbar.

Dreimonatige Kündigungsfrist (Artikel 8).

Bis 31./18. Dezember 1917, s0dann zwölf-

monatige Kündigungsfrisb (Zusatzvertrag
[Nr. 20] vom 28./15. Juli 1904 Artikel 3).

Sechsmonatige Kündigungsfrist (Artikel 1).

(Reiche-Gesetzbl. 8. 337).

Vergl. die erläuternden Noten vom 24./11. Mai 1909 (Zentralb], für
das Deutsche Reich 1909 8. 1476).

Vergl. den Handels- und Schiffahrtevertrag vom 10. Februar/
29. Januar 1894 (Nr. 11).

In Ausführung des Artikel 17 der Übereinkunft wegen Herstellung
einer Eisgenbahnverbindung zwigchen Marienburg und Warsgchau
vom 22./10. April 1876 (Nr. 6).

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 22, August 1885 (Zen-
tralbl. für das Deutsche Reich S. 404).

Vergl. Nr. 13.

Vergl. den Zusatzvertrag vom 28./15. Juli 1904 (Nr. 20),

Das Abkommen vom 17./5. Juni 1890 (19./7. November 1890 und

15./3. Dezember 1890) wird durch dieses Abkommen verlängert.
Vergl. Nr. 9.

10



N Bezeich des V
Datum Stelle, wo der Vertrag zu

F zeichnung des Vertrags. I

des Vertrags. finden ist.

14

|

Notenwechsel, betreffend die wechselseitige Be-

|

8.September/27.August

|

Martens N. R. G. 2. Serie XXXII

freiung der Ángehörigen des Deutschen Reichs 1897. S. 266.

15

16

17

18

19

21

22

und Rußlands von der 1hnen als Ausländern
in Rechtastreitigleiten obliegenden Verpflich-
tung zur Sicherheitsleistung, VorschußÄhlung
und Gebührenentrichtung.

Übereinkommen, betreffend besondere Be-

ziehungen zwischen der deutschen und der

rugsischen Postverwaltung nebst Vollzugs-
ordnung.

Übereinkommen, betreffend den Austausch von

Postpaketen zwischen Deutschland und Fin-

land auf dem Seewege.

Übereinkommen, betreffend die gegenseitige Án-

erkennung der Schiffsmeßbriefe in Deutsch-

land und Rußland.

FErgänzungsübereinkommen,betreffend die Er-

weiterung des Postpaketdienstes zwischen
Deutschland und Finland.

Übereinkommen, betreffend den Austausch von

Postanweisungen nebst Vollzugsordnung.

Zusatzvertrag zum Handels- und Schiffahrts-

vertrage vom 10. Februar /29. Januar 1894
nebst Protokoll vom gleichen Tage.

Staatsvertrag wegen Herstellung einer Eisen-

bahnverbindung zwischen der Preußischen
Staatsbahn bei Skalmierzyce und der

Warschau-Kaligcher Eisenbabn.

Staatesvertrag wegen Herstellung einer Eisen-

bahnverbindung zwieschen der Preußiechen
Staatsbahn bei Herby und der Herby-
Czenstochauer Eisenbahn,

20. März/1. April 1898.

27./5., 18. Juni 1900.

1. März/16. Februar

1902.

18./17., 30. Juli 1903.

10,Oktober/24., 11. De-

zember 1903.

28./15. Juli 1904.

6. Dezember 1904.

6. Dezember 1904.

Nr. 65 der Russiechen Gesetzsamm-

lung 1904 8. 922.

Reichs-Gesetzbl. 1905 8. 35.

Reichs-Gesetzbl. 1905 8. 11.

Reichs-Gesetzbl. 1905



77 — A

Geltungesdauer. Bemerkungen.

Binjährige Kündigungsfrist (Artikel 12).

Entsprechend dem Handelevertrage vom 10. Fe-

bruar/29, Januar 1894 (Nr. 11).

Finjährige Kündigungsfrist (Artikel 15).

Entsprechend dem Hauptvertrag (Artikel 3).

Vergl. die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 30. September
1897 (Reichs-Gesetzbl. S. 775; Zentralbl. für das Deutsche Reich
S8. 290).

- Geschloss8en zwisgchen den beiderseitigen Postverwaltungen. Inhalt-

lich bekanntgegeben in Nr. 12 des Archivs für Post und Telegraphie
(Beiheft zum Amtsblatt des Reichs-Postamts) 1898.

Vergl. Nr. 16, 18, 19, 26.

Geschlossen zwischen den beiderseitigen Postverwaltungen auf

Grund des Artikel 17 $ 1 des Postpaketvertrags von Washington.
Inhaltlich bekanntgegeben in Nr. 87 des Amtsblatts des Reichs-

Postamts 1900.

Vergl. Nr. 15, 18, 19, 26.

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 23. März 1902 (ZentralbI.
für das Dentsche Reich 8. 74).

Das Übereinkommen ersetzt die Erklärung, betreffend die

Eichung der Schiffe nach dem System Moorsom, vom 26./14. De-

zember 1881; vergl. Sammlung der Verträge Rußlands mit
anderen Staaten IT 8. 217, inhaltlich bekanntgegeben durch die

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 11. Februar 1882

(Zentralbl. für das Deutsche Reich 8, 37).
Vergl. den Notenwechsel vom 30. Januar/23., 10. Mai, 4. Juni/

22. Mai 1904.

Geschlossgen zwischen den beiderseitigen Postverwaltungen. TIn-

haltlich bekanntgegeben in Nr. 65 des Amtsblatts des Reichs-

Postamts 1903.

Vergl. Nr. 15, 16, 19, 26.

Geschloseen zwieschen den beiderseitigen Postverwaltungen. Rati-

fiziert am 17./27. Vebruar 1904 von den beiderseitigen Ministern
der auswärtigen Angelegenheiten. Inhaltlich bekanntgegeben
in Nr. 23 des Amtsblatts des Reichs-Postamtes 1904.

Vergl. Nr. 15, 16, 18, 26.

Vergl. den Handels- und Schiffahrtevertrag vom 10. Februar/29. Ja-

nuar 1894 (Nr. 11).

Vergl. auch den Notenwechsel vom 14./1. November 1911 (Nr. 28).

10%
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N Bezeich des Vort
Datum Stelle, wo der Vertrag zu

rF OIOICTNANS Col

H

OTSTABS. des Vertrags. finden ist.

23

|

Bestimmungen über gemeinsame Maßregeln

|

2. Mai 1907. Zentralbl. für das Deutsche Reich

zur Bekämpfung der Cholera in den deutsch- 1908 8, 2.

rusgischen Grenzgebieten.

24

|

Notenwechsel, betreffend den gegenseitigen

|

19. Januar/1. Februar

|

Martens N. R. G. 3. Serie VIII

Schutz der Fabrik- und Handelsmarken in 1907. 8. 397.

China.

25

|

Abkommen über den Zuckerverkehr zwischen

|

20. Januar 1908. Reichs-Geaetzbl. 8. 144.

Deutschland und Rußland.

26

|

Übereinkommen, betreffend den Austausch von

|

16. Juni/21. Mai/3. Juni

27

28

29

Nachnahmepaketen, nebst Vollzugsordnung.

Abkonmmen, betreffend die Persischen Eisen-

bahnen und die Bagdadbahn (Potedamer
Vertrag).

Notenwechsel, betreffend die Ausdehnung der

Bestimmungen des Staatsvertrags zwischen

dem Deutschen Reiche und Rußland wegen

Herstellung einer Eisenbahnverbindung zwi-
schen der Preußisgchen Staatsbahn bei Herby
und der Herby-Czenstochauer Eisenbahn
vom 6. Dezember 1904 (Reichs-Gesetzbl. 1905
S. 21 ff.) auf die Eisenbahn Herby-Kielzy.

Übereinkunft zum Schutze von Werken der

Taiteratur und Kunegt.

1908.

19, August 1911.

14./1. November 1911.

28./15. Februar 1913.

Reichsanzeiger
(Nr. 196)

Deutecher

21. August
ausgabe S. 2.

Vom

Abend-

Reichs-Gesetzbl, 1912 8. 179.

Preuß. GesetzgsammI. 1912 S. 15.

Reichs-Gesgetzbl. S. 301.



Geltungedauer. Bemerkungen.

Einjährige Kündigungsfrist (Artikel 16).

Solange der Brüsseler Zuckervertrag (Nr. 82
der Kollektivverträge) in Kraft 1is6 und
Deutschland wie Rußland ihm angehören
(Punkt 2 des Abkommens).

Einjährige Kündigungsfrist (Artikel 11).

Fünf Jahre, gerechnet vom Tage des Inkraft-
tretens der Übereinkunft (14. August 1913)
ab, s8odann einjährige Kündigungsfrisß (Ar-
tikel 20).

Vergl. den Vertrag über die Behandlung des Zuckers vom 5. März

1902 (Kollektivverträge Nr. 82).

Geschlossen zwischen den beiderseitigen Postverwaltungen und
ratifiziert von den beiderseitigen Minietern der auswärtigen Án-

gelegenheiten. Inhaltlich bekanntgegeben in Nr. 45 des Amts-

blatts des Reichs-Postamts 1908.

Vergl. Nr. 15, 16, 18, 19.

Vergl. den Vertrag vom 6. Dezember 1904 (Nr. 22).



Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo der Vertrag zu

finden ist.

B. mit den deutschen Bundes-

Staaten.

a) Preußen.

Petersburger Vertrag über die Teilung Polens

(1. Teilung).

Vertrag zwischen Preußen und Rußland (2. Tei-

lung Polens).

Übereinkunft betreffs Polen (3. Teilung), ge-
schlossen in St. Petersburg.

25. Juli 1772.

23. Januar 1793.

24./13. Oktober 1795.

Martens Recueil de Traités

2. Auflage II 8. 93.

Martens Recueil des traités et con-

ventions conclus par la Russie

avec les puissances étrangères
(Traités avec l’Austriche) IT 8.228.

Martens Recueil 2.AuflageVI 8.171;
Sammlung von Verträgen Ruß-

lands mit anderen Staaten, her-

ausgegeben vom russigchen Mi-

nisterium des Äußern in russischer
und französgischer Sprache III

8. 34.



Geltungedauer. Bemerkungen.

Dem Vertrage war ein Geheimvertrag vom 4. Januar 1772 voraug-

gegangen, der nicht veröffentlicht ist.

Vergl. den Vertrag zwischen Rußland und Österreich vom 25. Juli
1772 (Martens Recueil IT 8. 89);

die Erklärung Preußens über seine Rechte und Ansprüche auf
Polen vom 13. September 1772 (Martens Recueil II 8. 98);

entsprechende Erklärungen eind von Österreich unter dem 11. Sep-
tember 1772 und von Rußland unter dem 18.September 1772

abgegeben worden (Martens Recueil II S. 97 und 102);
die Note des polnisgchenMinisters des Außern vom 22. September

1772, mit der er die Erklärungen der drei Mächte den Vertretern
der fremden Höfe in Warschau übersendet (Martens Recueil IT

5. 105);
die Antwort des Königs von Polen Stanislaus August auf diese

Erklärungen vom 17. September 1772 (Martens Recueil II S. 106);
den im Anschluß an die 1. Teilang Polens ergangenen Abtretungs-

vertrag zwischen Preußen und Polen vom 18. September 1773

(Martens Recueil II 8. 149);
die Separatakte vom 15. März 1775 (Martens Recueil II 8. 160) und

vom 18, März 1775 (Martens Recueil II S8.164);
die Übereinkunft, betreffend die Festsetzung der Grenzen zwischen

Preußen und Polen vom 22. August 1776 (Martens Recueil II

S8.168), anerkannt durch nicht veröffentlichte Erklärung der
Kaigerin Katharina von Rußland vom 25. April 1777;

den Rezeß über die Festsetzung und Bezeichnung der Grenzen
zwischen den zu Westpreußen und den nach Polen verbleibenden
Provinzen vom 10. Dezember 1776.

Vergl. den Vertrag zwischen Preußen und Polen, geschlossen zu

Grodno unter dem 25. September 1793 (Martens Recueil 2. Auflage
V 8. 544);

das Manifest des Königs von Preußen vom 24. Februar 1793 Ghillany,
Diplomatisches Handbuch, Sammlung der wichtigsten europäieschen
Friedeneschlüsse, Kongreßakten und sonstigen Staatsurkunden I

9. 243);
den Erlaß des Magistrats der Stadt Danzig vom 2. April 1793 (Ghil-

lany I 8. 244);
den Vertrag zwischen Rußland und Polen vom 13. Juli 1793 (Martens

Recueil 2. Auflage V 8. 530);
den Allianz-Vertrag zwischen Rußland und Polen vom 16./5. Ok-

tober 1793 (Martens Recueil 2, Auflage V 8. 536).

Entsprechende Verträge sind- unter dem 24./3. Oktober 1795 ab-

geschlossen wörden zwiechen Preußen und Österreich sowie

Üsterreich und Rußland.

Vergl. die in die Verträge mitaufgenommene Erklärung zwischen

den Bevollmächtigten Rußlands und dem Österreichieschen Bot-

schafter, abgegeben in Wien am 23. Dezember 1794/3. Januar

1795 (Martens Recueil 2, Auflage VI S8.168), welche durch Ar-

tikel 1 der Übereinkunft vom 24./13. Oktober 1795 als deren

integrierender Bestandteil erklärt wird.



Nr. Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo der Vertrag zu

finden ist.

10

11

12

13

14

15

Grenzfestsetzung, betreffend Polen, geschlossen
in Grodno.

Vereinbarung über die Auslegung des Artikel 3
der Übereinkunft vom 24./13. Oktober 1795,
betreffend die Abgrenzung von Krakau.

Übereinkunft über polnische Angelegenheiten.

Konvention wegen der Grenzscheidung und

Reinigung des Memelstroms.

Protokolle, betreffend die Landesgrenzen am

Wystiter Bee.

Wiener Vertrag, in Betreff des Großherzogtums
Warschau.

Berliner Vertrag über die Grenzen des Köng-
reichs Polen mit Separatartikeln.

Protokoll dazu.

Petersburger Vertrag über die freie Schiffahrt
auf den polnischen Gewässern.

Protokoll über die Grenzfestsetzung zwischen

dem Königreich Polen und dem Großherzog-
tum Posen, geschlossen in BSlupce.

Endgültige Grenzfestsetzung zwischen dem Kö-

nigreich Polen und den Preußischen Staaten.

Übereinkunft wegen Aufhebung des Abschosses

und des Ábfáhrtsgeldes.

9. Juli /21. Juni 1796.

21./10. Oktober 1796.

26./15. Januar 1797.

11. Januar 1803/30. De-

zember 1802.

8., 9., 10., 13. und

14. Juni 1808.

3. Mai /21. April 1815.

11. November /30. Okto-

ber 1817.

19./7. November 1817.

19./7. Dezember 1818.

24./12. Juli 1819.

24./12. April 1823.

21. April/3, Mai 1824.

Russische Vertragssamml. III S. 37.

Martens Recueil 2. Auflage VI 8.176.

Preußische Gesetzsamml. S. 128.
Russische VertragssammI. III
S. 40.

Preußische Gesetzsamml, 1818 8. 9.

Russische Vertragssamml. ITI

5. 04.

Russische VertragssammIl. IIT $. 60.

Russische Vertragssamml.III $. 62.

Russische VertragssammIl. III S. 63.

Preußische GesetzsammI. S. 165.



Geltungsdauer. Bemerkungen.

Dazu eine nicht veröffentlichte Grenzbeschreibung.
Betrifft die Grenze von der Ostsee bis zur Memel.

Inhaltlich bekanntgegeben bei Martens Recueil 2. Auflage VI S. 175.

Vergl. die Beitrittserklärung des Österreichischen Kaisers zu dieser
Übereinkunft vom 26./15. Januar 1797 (Martens Recueil 2. Auflage
VI 8. 184);

die Annahmeerklärung dieser Beitrittserklärung durch den König
von Preußen und den Kaiser von Rußland vom gleichen Tage
(Martens Recueil 2. Auflage VI 8. 185);

die übereinstimmenden Frklärungen an den polnischen Reichstag
von seiten der Höfe von Wien, Berlin und Petersburg, um ihm
die auf die Teilung Polens bezüglichen Akte mitzuteilen, vom

29. Juli 1797 (Martens Recueil 2. Auflage VI 8. 186);
die Abdankungserklärung des Königs von Polen vom 25./14. No-

vember 1795 (Martens Recueil 2, Auflage VI 8. 183).

Vergl. das Protokoll vom 17. September 1830 (Nr. 17)
sowie die Protokolle vom 29./17. November, 15./3. und 20. De-

zember 1837 (Nr. 25).

Betrifft die Grenze von Neuhoff bis zu dem Punkte, wo die Prosna
die Grenze von Schlesien schneidet, bei dem preußischen Dorfe
Pitschen (Kreis Kreuzburg, Oberschlesien).

Vergl. Nr. 12 und 20.

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9,
Betrifft Imelin und Koscielnewiecs (Kirchdorf).

Geschlossen in Ausführung des Wiener Vertrags in betreff des Groß-

herzogtums Warschau vom 3. Mai/21, April 1875,
Zu dem Vertrage sind Separat- und Selkretartikel, betreffend die

Niederlassung russisgch-polnischers0wie preußischer Kaufleute in
dem gegenzseitigenLande, ergangen, die von Kaiser Alexander I.
von Rußland unter dem 11. März 1819 ratifiziert worden sind.

Vergl. ferner die russische Deklaration zu diesem Vertrage, eben-
falls vom 11. März 1819, welche u. a. Bestimmungen über den
Handel in Jurburg und Polangen trifft.

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9.

11



Nr. Bezeichnung des Vertrags,
Datum

des Vertrags,

Stelle, wo der Vertrag zu

finden ist.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

29

26

28

27

Vertrag, betreffend die Abtretung von Liegen-
schaften und Kapitalien preußischer Institute
im Königreich Polen an die Regierung des

Königreichs Polen.

Protokoll, betreffend die Landesgrenze am

Wystiter See.

Übereinkunft, betreffend die gemeinschaftliche
Behandlung der polnischen Angelegenheiten.

Abkommen wegen der Grenze zwischen dem

preußischen Dorfe Lenartowo (Kreis Strelno,
Regierungsbezirk Bromberg) und dem pol-
nischen Dorfe Radwanczewo.

Protokolle über die Revision der Grenze von

Meme! bis zur Ostsee.

Definitiv-Traktat zur Feststellung der Grenze

zwischen den Königlich Preußischen Staaten

und dem Königreich Polen von der Grenze
des Großherzogtums Posen bis zur Grenze
des Freistaats Krakau.

Erklärung, betreffend die Gerichtsbarlæit über

die von der Grenze des Großherzogtums Posen

und des Königreichs Polen durchschnittenen

Güter.

Abgrenzungsakte zwischen Polen und Schlesien,
geschlossen in Tarnowitz.

Verhandlung über die Revision, Herstellung
und Frneuerung der Landesgrenze zwischen
dem Großherzogtum Posen und dem König-
reich Polen, nämlich von dem Grenzadler-

pfahl Nr. 10 bis zu dem Grenzadlerpfahl
Nr. 255 einschließlich.

Protokolle, betreffend die Landesgrenzen am

Wystiter See.

Protokoll über die Regulierung der Grenze zwi-

schen den Dörfern polnisch Matlewki und

preußisch Romeyken, geschlossen in Gum-
binnen.

Abgrenzungsvertrag zwischen Polen und Ost-

preußen, geschlossen in Gumbinnen.

Protokoll über die Regulierung der Grenze zw1-

schen Ostpreußen und Polen, geschlossen in

Gumbinnen.

29, Mai 1830.

17. September 1830.

16./4. Oktober 1833.

18; Februar 1834.

Mai 1834/Oktober 1835.

4. März/20. Februar

1835.

31./19. Dezember 1835.

13./1. Dezember 1836.

22. Juni bis 3. Septem-
ber 1837.

29./17. November, 15.
und 20. Dezember

1837.

15./3. Dezember 1837.

20./8. Dezember 1837.

20./8. Dezember 1837.

Preußische Gesetzsamml. 1835 S. 69.
Russische VertragssammI]I. III

S. 66.

Martens Traités conclus par la

Russie VITI (Traités avec Il’Alle-

magne) S. 227.

Russische VertragssammlI. TII S8. 74.

Russische Vertrags8amml. ITT 8. 90.

Russisgche Vertragssamml. III 8. 91.

Russische Vertragssamml. TTI S. 90.



Gelbungedauer. Bemerkungen.

Bis zu anderweitiger Vereinbarung ($ 8).

Vergl. die Protokolle vom 8., 9., 10., 13. und 14. Juni 1808 (Nr. 8)
sowie vom 29. November, 15. und 20. Dezember 1837 (Nr. 25).

Preußen und Rußland sgichern sich Beistand, auch militärischen, zur

Aufrechterhaltung der Ruhe in den erworbenen polnigchen Pro-
vinzen zu und garantieren sich den gegenseitigen Besitzstand.
Artikel 5 und 6 betreffen die Auslieferung von Verbrechern.

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9.

Vergl. dazu die Verhandlungen vom 8, Juni 1837, 28. Juli 1855,
25./13. August 1862.

Betrifft Prozesse und Hypotheken binsichtlich diesger Grundstücke.

FErgangen im Anschluß an Artikel 20 des Wiener Vertrags mit
Rußland vom 3. Mai/21. April 1815 (Nr. 9).

Vergl.Protokoll, betreffend die Grenzberichtigung zwischen Schlesien
und Polen vom 14. Dezember 1835.

Vergl. die Protokolle vom 8., 9., 10., 13., 14, Jani 1808 (Nr. 8)
s8owlie vom 17, September 1830 (Nr. 17).

Betrifft die preußisch-polnische Grenze von Memel bis zur Mündung
der Vicenta in die Pigsa.

11%



Nr. Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo dec Vertrag zu

finden ist.

29

30

31

32

33

34

30

36

37

38

39

Zusatzartikel zum Abgrenzungsvertrage vom

20./8. Dezember 1837, geschlossen in Neiden-

burg.

Kommissarische Verhandlungen über die Fest-

stellung der Grenze zwischen dem polnischen
Dorfe Zielun und dem Brinsker Forst (Kreis
Strasburg, Westpreußen).

Zusatzartikel zum endgültigen Abgrenzungs-
vertrage zwischen dem Polnischen König-
reich und den Preußischen Staaten vom

24./12. April 1823, geschlossen in Warschau,
nebst Erklärung vom 17./5. November 1845.

Übereinkunft wegen Herstellung einer regel-
mäßigen Dampfschiffahrtverbindung zwischen

Stettin (Swinemünde) und St. Petersburg
(Kronstadt).

Protokolle über die Revision der Grenze zw1l-

schen den Kreisen Goldap und Oletzko einer-

seits und dem polnischen Gouvernement

Augustowo andererzgeits.

Protokoll wegen Wiederherstellung des Grenz-

pfahls Nr. 70 bei Altloreyn, Kreis Thorn,
gegen das Königreich Polen.

Übereinkunft, betreffend die Erbauung einer

Brücke über den Droenca (Drewenz bei L1-

bitsch, Provinz Westpreußen).

Verhandlungen über die Erneuerung der Landes-

grenze zwischen dem Großherzogtum Posen

und dem Königreich Polen in den Kreisen

Adelnau und Kalisch.

Übereinkunft wegen Herstellung einer Eisen-

bahn zwischen Königsberg und St. Peters-

burg.

Übereinkunft wegen Herstellung einer Eisen-

bahn zwiechen Bromberg und Lowiez.

Staatsvertrag wegen Herstellung einér Risen-

bahn zwischen Kattowitz und Zombkowice.

4. Dezember /22, No-

vember 1839.

28. Juli 1841.

8. April/27. März 1843.

1. Juli/19. Juni 1843.

1. Oktober 1844, 27.Juli

1846, 11. August 1847.

8. August 1808 und

4. September 1850.

31. Oktober 1850.

4. bis 7. Juni 1851,
9, Juni 1852.

14./2. Februar 1857.

19, Februar 1857.

19. Februar 1857.

Russische Vertragssamml. TTI S. 95.

Russische VertragssammI. ITI 8. 97,

Russische Vertragssamml. IIT 8.100.

Martens Traités conclus par la Russ1e

VIII (Traités avec l’Allemagne)
S5. 326.

RussischeVertragssammIl.III S. 101.

Preußische_ GesetzsaammIl. 8. 481,
Russis8che Vertragss8ammIl. IT

Nr. 62 8. 352.

Preußische GesetzsammIl. S. 488.

Preußische GesetzsammIl. S. 495;
Russische Vertrags8amml. TV

Nr. 49 8, 443.



Geltungsdauer. Bemerkungen.

Zweijährige Kündigungsfrist (Artikel 13).

Betrifft die Grenze von der Vicenta bis zum Vereinigungspunkte
der Territorien von Polen, Preußen und dem ehemaligen Groß-

herzogtum Posen bei dem preußischen Dorfe Neuhoff (Kreis
Strasburg in Westpreußen).

Vergl. Deklaration des russischen Gesandten Baron von Meyen-
dorf d. d. Berlin, den 20./8. August 1840.

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9, s80wie Tableau déscriptiv du cours

de la frontière entre les états de Prusse gur lentendue du Grand

Duché de Posen et du Royaume de Pologne.

Enthält zugleich eine Grenzverschiebung.

Das Original ist in polnischer Sprache abgefaßt, in der russgischen

Vertrags8ammlung nur in russiecher Sprache. Durch Schreiben
der Kaiserlich polnischen Finanzkommission vom 20./8. Oktober

an den preußischen Generalkonsul von Wagner ist die deuteche

Faesung des Vertrags als die authentische anerkannt worden.

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9.

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9.



Nr. Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo der Vertrag zu

finden ist.

40 -

41

42

44

45

47

49

Verhandlung über die Regulierung der Landes-

grenze von dem Dorfe Czymochen bis Bitt-

koven (Kreis Oletzko).

Protokoll über die Konferenz der deutschen und

russischen Delegierten in Sielce, betreffend die

Kattowitz-Zabkowitzer Eigenbahn, denGrenz-

übergangspunkt bei Sielce und die er-

schreitung des Grenzflusses Brinitza.

Vereinbarung zwischen der Warschau-Wiener

Eisenbahngesellschaft und der Oberschlesi-
schen Eisenbahngesellschaft, abgeschlossen in

Myslowitz, betreffend den Bau der gemein-
schaftlichen Brücke über den Grenzfluß
Brinitza.

Protokoll über die Regulierung der Grenze bel

Brinsk zwischen den Grenzpfählen Nr. 9 und

Nr. 10 (Kreis Strasburg, Westpreußen).

Vereinbarung zwischen der Oberschlesischen

Eisenbahngesellschaft und der Warschau-

Wiener EKisenbahngesellschaft,betreffend den

Eisgenbahnverkehr auf der Linie Kattowitz-

So8NowiCe.

Erklärung, betreffend die Kanalisgation des

Flusses Brynica und die neue Grenze zwischen

Rußland und Preußen längs des Flusses Bri-

nitza zwieschen dem polnischen Distrikte

von Okkup und Kreis Beuthen (Brinitza,
Kreis Beuthen, Schlesien).

Erklärung, betreffend die Grundsteuer auf Län-

dereien, die von der Grenze durchschnitten

werden.

Übereinkunft wegen Herstellung einer Eisen-

bahn von Lyck nach Brest-Litowsk.

Vereinbarung zwischen der Oberschlesischen

Eisenbahngesellschaft und der Warschau-

Wiener Eisenbahngesellschaft, betreffend den

Tránseportdienst von Reisenden und Gütern
zwischen den Stationen Kattowitz und Sosno-

wiCe.

Vereinbarung zwischen der Rechten-Oder-Ufer-

Eisenbahn-Gesgellschaft und der Warschau-

Wiener Eisenbahn-Gesellschaft, betreffend die

Herstellung einer direkten Eisgenbahn zwi-

schen Schoppinitz und Sosnowioce,

13 Oktober 1857.

18. Dezember 1857,

10. Mai/28. April 1858.

23. August 1864.

2. August/21. Juli 1865.

4, November/23. Ok-
tober 1865.

20./8. Juli 1867.

8. Juli/26. Juni 1871.

5. Juli/23. Jum 1873.

23. Juni/5. Juli, 24, Juni

1873.

Russische Vertragssamml. IV 8, 445.

Russische VertragssammI. IV S, 446.

Russ1sche Vertragss8amml.IV Nr. 52
S. 447.

Russische Vertragssamml. III 8, 103.

Martens Traités conclus par la

Russie. Traités avec l’Allemagne
VIII 8, 561.

Reichs-Gesetzbl. 1872 8. 23.

Russische Vertragssamml, IV Nr. 53
S. 449.

Russische Vertragssamml. TV Nr. 54
S. 455.



S9 B

Geltungedauer. Bemerkungen.

— Vergl. Nr. 42.

———..- Vergl. Nr. 41.

— Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9.

Vergl. Nr. 50.

Vergl. auch die Übersicht der Verträge des Deutechen Reichs: unter

Rußland Nr. 1 8, 106.

Vergl. Nr. 59,

— Vergl. Ner. 60.



90

Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo der Vertrdg zu

finden ist.

50

51

52

53

54

59

56

57

99

60

Übereinkunft, betreffend die Ausführung des

Artilcel 14 des wegen Baues einer Bahn von

Lyck nach Brest-Litowsk unter dem 8. Juli/
26. Juni 1871 abgeschlossenen Staatavertrags.

Übereinkunft wegen Herstellung einer Eisen-

bahnverbindung zwischen Marienburg und

Warschau.

Übereinkunft, betreffend die zollamtliche Be-

handlung der die Grenze überschreitenden

Frachtgüter und Passagiereffekten und die

polizeiliche Behandlung der ein- und aus-

gehenden Personen.

Abkommen wegen des unmittelbaren Geschäfts-
verkehrs zwis8chen den Justizbehörden der

preußischen Grenzprovinzen und des Ge-

richtsbezirls Warschau.

Vertrag, betreffend den Bau einer stehenden

Brücke über den Fluß Schirwindt zwischen

der russ18chen Stadt Wladjslawowa und der

Stadt Schirwindt in Ostpreußen (Kreis Pill-

kallen).

Protokolle über die kommissarischen Verhand-

lungen, betreffend die Regulierung der Grenze
zwischen den Dörfern Lissewo und Kretkowo

(Kreis Jarotschin, Regierungsbezirk Posen).

Zusätzliche Übereinkunft zu dem Abkommen

wegen des unmittelbaren Geschäftsverkehrs
zwischen den Justizbehörden der preußischen
Grenzprovinzen und des Gerichtsbezirks War-

schau vom 4. Februar/28. Januar 1879.

Notenwechsel, betreffend die Ausheferung der

Verbrecher.

Protokoll über die Verhandlung auf dem rus81-

schen Grenzkordon Beznica am 4. September
1886 wegen Regulierung der Grenze zwischen

den Grenzpfählen Nr. 15 und 16 bei Beznica
mit der preußischen Gemarkung Adlig Brinsk

(Kreis Strasburg, Westpreußen).

Nachtrag zu der Vereinbarung vom 5. Juli/
23. Jun! 1873, betreffend den Transportdienst
von Reisenden und Gütern zwischen den

Stationen Kattowitz und Sosnowice.

Nachtrag zu der Vereinbarung vom 283. Juni,
5. Juli/24. Juli 1873, betreffend die Herstel-

lung einer direkten Eisenbahn zwischen Schop-
pinitz und Sosnowice.

23./11. September 1873,

22./10. April 1876.

11. Mai/29. April 1878.

4. Februar /23. Januar

1879.

21. Januar 1881.

17./5. August 1881,
6. September /
25. August 1881.

29./17. August 1883.

13./1. Januar 1885.

15. April 1887.

12. Januar 1892, 31. De-

zember 1891, 23. Ve-

bruar 1892.

12. Januar 1892, 31. De-

zember 1891, 23. Ve-

bruar 1892.

Reichs-GesetzbI. 8. 171.

Russische Vertragssamml. II S. 366.

Preußische GesetzgsammI. S. 138.

Preußische GesetzsammI. 1884 8.72.

Deutscher Reichsanzeiger 1885
Nr. 20 vom 23. Januar.

Russigche VertragssammI. TV 8. 454.

Russische VertragssammIl. IV S. 461.



Geltungsdauer. Bemerkungen.

Sechsmonatige
Abs. 3).

Kündigungsfrist (Artikel 8

Vergl. Nr. 47.

Vergl. auch die Übersicht der Verträge des Deutschen Reichs unter

Rußland Nr. 2 8. 106.

Vergl. die Übersicht der Verträge des Deutschen Reichs unter Ruß-

land Nr. 6 8. 106.

In Ausführung des Artikel 17 der Übereinkunft wegen Herstellung
einer FEisenbahnverbindung zwischen Marienburg und Warschau
vom 22./10. April 1876 (Nr. 51).

Vergl. die Übersicht der Verträge des Deutschen Reichs unter Ruß-

land Nr. ‘7 8. 106.
;

Vergl. die zusätzliche Übereinkunft vom 29./17. August 1883 und
die zusätzliche Erklärung vom 28./16. Januar 1893 (Nr. 56 und 61).

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9,

Vergl. Nr. 53 und 61.

Vergl. Bemerkungen bei Nr. 9

Vergl. Nr. 48.

Vergl. Nr. 49.

12



Nr.

92

Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo der Vertrag zu

finden 18t.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Zusätzliche Erklärung zu dem Abkommen

wegen des unmittelbaren Geschäftsverkehrs
zwischen den Justizbehörden der preußischen
Grenzprovinzen und des Gerichtsbezirks War-

schau vom 4. Februar /23. Januar 1879.

Staatsvertrag wegen Herstellung einer Eisen-

bahnverbindung zwischen der Preußischen

Staatsbahn bei Skalmierzye und der

Warschau-Kalischer Eisgenbahn.

Staatsvertrag wegen Herstellung einer Eisen-

bahnverbindung zwischen der Preußischen

Staatsbahn bei Herby und der Herby-Czen-
stochauer Eisgenbahn.

Notenwechsel, betreffend die Ausdehnung der

Bestimmungen des Staatsvertrags zwischen

dem Deutschen Reich und Rußland wegen

Herstellung einer Eisenbahnverbindung zw1-

schen der Preußischen Staatsbahn bei Herby
und der Herby-Czenstochauer Eisgenbahn vom

6. Dezember 1904 auf die Eisenbahn Herby-
Kielcy.

b) Bayern.
Notenwechsel, betreffend Abschafung des ära-

rialischen Abzugsrechts bei Ausantwortung
von Erbschaften oder anderem Vermögen.

Deklaration, betreffend die Ausdehnung des

Abkommens vom 1, November/20. Oktober

1824 auf das Königreich Polen und die pol-
nisgchen Untertanen in Bayern wie auf Bayern
und die bayerischen Untertanen 1m König-
reich Polen,

Auslieferungsvertrag.

Übereinkommen, betreffend die Regelung der

Auslieferungsverhältnisse.

c) Hessen.

Erklärung, betreffend die Aufhebung des Ab-

schosses.

28./16. Januar 1893,

6. Dezember 1904.

6. Dezember 1904.

14./1. November 1911.

1. November/20. Ok-

tober 1824.

21./9. November 1828.

96./14. Februar 1869.

1. Oktober/19. Septem-
ber 1885.

12. März/28. Februar

1827.

Preußische GesetzsammI. S. 83.

Reichs-GesetzbIl. 1905 8. 11.

Reichs-GesetzbIl. 1905 8. 21.

Reichs-GegsetzbI. 1912 8.179; Preu-

ßische GesetzsammI. 1912 8. 15.

Regierungsbl. für das Königreich
Bayern Nr. 30 vom 30. April 1869
S. 771; Martens, Traitós conclus

par la Russie, Traités avec l’Alle-

magne VIII 8. 564.

Gesetz- und Verordnungsbl. für das

Königreich Bayern Nr. 40 vom

23. Oktober 1885 S. 594.

Martens, Traités conclus par la

Russie, Traités avec l’Allemagne
VTII 8. 46,



Geltungsdauer. Bemerkungen,

Sechsmonatige
Ahs. 4).

Kündigungsfriset (Artikel 18

Vergl. Nr. 53 und 56.

Vergl. die Übersicht der Verträge des Deutechen Reichs unver Ruß-

land Nr. 21 8. 110.

Vergl. den Notenwechsel vom 14./1. November 1911 (Nr. 64);
vergl. auch die Übersicht der Verträge des Deutschen Reichs unter

Rußland Nr. 22 8. 110.

Vergl. den Vertrag vom 6. Dezember 1904 (Nr. 63);
vergl. auch die Übersicht der Verträge des Deutschen Reiche unter

Rußland Nr. 28 8. 110.

Vergl. Bekanntmachung des Staatsministeriums des Königlichen
Hauses und des Außern, die Auslieferungeverhältnisse mit Ruß-

land betreffend, vom 17. Oktober 1885 (Gesetz- und Verord-

nungsÞbl.für das Königreich Bayern 1885 8. 593). Druckfehler-

berichtigung in Nr. 42 des Gesetz- und Verordnungsbl. S. 612,



94

Bezeichnung des Vertrags.
Datum

des Vertrags.

Stelle, wo der Vertrag zu

finden 186k.

70

71.

2

74

Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung von

Verbrechern für die nicht zum Norddeutschen
Bunde gehörigen Teile des Großherzogtums

d) Oldenburg.
Erklärung, betreffend die Aufhebung des Ab-

8Cho88e8.

e) Sachsen-Meiningen.
Erklärung, betreffend die Aufhebung des Ab-

8Cho8s8e8.

f) Lübeck.

Übereinkunft wegen gegenseitiger Aufhebung
des Ábschosses.

Übereinkunft wegen gegenseitiger Nichterhe-

bung von Auswanderungssteuern.

15./3. November 1869.

9. Februar/28. Januar

1828.

10. Juli/28. Juni 1834.

20. Dezember 1860.

7. September 1864.

Großherzoglich Hessisches Regie-
rungsbl. Nr. 5 vom 19. Februar

1870 8. 54; Martens, Traités con-

clus par la Russie, Traités avec

PAllemagne VIII S. 573.

Martens, Traités conclus par la

Russie, Traités avec l’Allemagne
VIII 8. 93.

Martens, Traités conclus par la

Russ1e, Traités avec l’Allemagne
VIII 8. 194.

Samm!l. der Lübeckischen Verord-

nungen und Bekanntmachungen
XXVII 5. 126.

Samml. der Lübeckischen Verord-

nungen und Bekanntmachungen
XXX] 8. 40.



Geltungsdauer. Bemerkungen.

Sechzmonatige Kündigungsfrist (Artikel 18

|

Bekanntmachung des Großherzoglichen Ministeriums des Groß-
Abs. 4). herzoglichen Hauses und des Äußern vom 29, Januar 1870 (Groß-

herzoglich Hessieches RegierungsbI. Nr. 5 vom 19. Februar 1870
S. 53).

Bekanntmachung des Senate von Lübeck vom 22. Dezember 1860,
publiziert am 28. Dezember 1860.

Bekanntmachung des Senats von Lübeck vom 7. September 1864,
publiziert am 12, September 1864.
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